






Nach der Unterzeichnung der Osloer Prin-
zipienerklärung in Washington am 13.
September 1993 bis zum Frühsommer
1994, der Ankunft des palästinensischen
politischen Führers Jassir Arafat in Gaza,
standen Westjordanland und Gazastrei-
fen noch unter vollständiger israelischer
Besatzung. Der Abzug der Armee aus dem
Gazastreifen, mit Ausnahme der dort ge-
bauten israelischen Siedlungen und der
Armeestützpunkte (auf einer Fläche von
etwa einem Drittel des Landes), sowie aus
der Stadt Jericho am äußersten östlichen
Zipfel des Westjordanlandes, direkt am
Grenzübergang nach Jordanien, ermög-
lichte die Rückkehr der PLO (Palestine 
Liberation Organization/Palästinensische
Befreiungsorganisation) unter Arafat und
die Etablierung der palästinensischen
Autorität in einer ersten Phase. Die paläs-
tinensische Autorität übernahm einige
wenige klar definierte Herrschaftsfunk-
tionen, zum einen, ausschließlich im Be-
reich von Sozial- und Dienstleistungen,
Gesundheits- und Erziehungssektor sowie
das Sozialwesen, zum anderen den Sicher-
heitssektor, und zwar genau Polizei- und
Geheimdienstaufgaben.
Damit war die palästinensische Autorität
mit zwei wesentlichen Aufgaben betraut,
nämlich mit den kostenintensiven Sozial-
und Dienstleistungen und mit der Garan-
tierung der Sicherheit Israels, sowohl in
den israelischen Siedlungen in den be-
setzten Gebieten als auch im Kernland Is-
raels in den Grenzen der Ära vor dem Ju-
nikrieg 1967.

Gewalt und Gegengewalt führen zu
Legitimitätsverlusten

In dieser ersten Periode des Osloer Prozes-
ses wird die palästinensische Autorität von
Seiten der palästinensischen Gesellschaft
unterstützt und genießt fast uneinge-
schränkte Legitimität, wie die regelmäßig
durchgeführten Umfragen von Jerusalem
Media and Communication Center (JMCC)
und Center for Palestine Research and 
Studies (CPRS) zeigen. Allerdings treten
schon in dieser Phase die ersten so genann-
ten Sicherheitsprobleme auf, die sich als
Folge der Kontroll- und Unterdrückungs-
funktion der palästinensischen Autorität
auf der Basis der Osloer Verträge stellten.
Auf das Massaker, das ein rechtsradikaler
israelischer Siedler im Haram al-Ibrahimi in
Hebron (der größten Moschee in Hebron,
die unter der israelischen Besatzung seit
1967 sukzessive in einen muslimischen und
einen jüdischen Bereich aufgeteilt wurde)
während des Ramadan-Monats im Februar
1994 verübte, folgte eine Welle von An-
schlägen islamistischer Organisationen ge-
gen israelische Ziele, militärische und zi-
vile, in Israel und in den besetzten Gebie-
ten. Die palästinensische Autorität rea-
gierte darauf mit einer ganzen Serie von
Verhaftungen angeblicher und tatsächli-
cher islamistischer Radikaler. Die Reaktion
der palästinensischen Bevölkerung be-
stand einerseits in der überwiegenden Ab-
lehnung dieser Anschläge, andererseits in
der Kritik der neu geschaffenen Autorität,
die sich anstatt gegen die Besatzung selbst
gegen militante Opponenten stellte und
diese mit aller Schärfe verfolgte.

Ansätze palästinensischer
Staatsbildung ohne Souveränität
und abhängig von Israel

Die ersten palästinensischen Wahlen am
20. Januar 1996 wurden nur möglich ge-
macht durch den Abzug der israelischen
Armee aus den wichtigsten palästinensi-
schen Städten im Westjordanland (von
Betlehem im Süden über Ramallah/el-Bi-
reh im Zentrum, Nablus und Jenin im Nor-
den sowie Tulkarm und Qalqilya im Nord-
westen), mit Ausnahme der Stadt Hebron
im äußersten Süden. Dort erfolgte der
Abzug der Besatzungsarmee erst nach der
Unterzeichnung des Hebron-Protokolls
von 1997, in dem eine Teilung der Stadt 
in ein jüdisch kontrolliertes „ Hebron 1“
und ein palästinensisches „ Hebron 2“  be-
schlossen wurde.
Die Wahlen vom Januar 1996 gaben der pa-
lästinensischen Autorität unter Jassir Ara-
fat die notwendige demokratische Legiti-
mierung und schufen ein palästinensisches
Parlament, den Legislativrat. Hier sind die
ersten Ansätze zur Herausbildung eines
palästinensischen Staats mit demokrati-
schen Zügen in Teilaspekten der Herrschaft
zu beobachten (Asseburg 2002).
Festzuhalten ist aber dennoch, dass die
palästinensische Autorität nach den Wah-
len von 1996 zwar vielfältige Herrschafts-
funktionen in den so genannten A-Gebie-
ten, also im Wesentlichen den palästinen-
sischen Städten im Westjordanland und
dem größeren Teil des Gazastreifens aus-
übte. Sie verfügte aber zu keinem Zeit-
punkt über Souveränität noch hatte sie je-
mals zu irgendeinem Zeitpunkt der ge-
samten Osloer Periode die Kontrolle über
ein zusammenhängendes Territorium, sei
es im Westjordanland oder im Gazastrei-
fen. Beide palästinensischen Landesteile
waren und sind zersplittert und aufgeteilt
durch die israelischen Siedlungen, die
quer durch die Landschaft unter militäri-
schem Schutz implantiert worden waren
und kolonialistische Stützpunkte der is-
raelischen Besatzungsherrschaft bilden.
Gerade in der Osloer Periode, also von
1993 bis 2000, erlebten diese Siedlungen
die intensivste Expansionsphase ihrer ge-
samten Geschichte mit einem Anwachsen
der Siedlerzahlen von etwas über 100.000
auf fast 200.000 im Jahre 2000 (B’Tselem,
JPS Settlement Report).
Sowohl Exekutive als auch Legislative in
der palästinensischen Autorität waren auf
der Basis der Bestimmungen der verschie-
denen Osloer Verträge letztlich abhängig
von Israel. Selbst die Gesetzgebung, um
nur ein Beispiel zu nennen, war angewie-
sen auf die Zustimmung der israelischen
Regierung. Dies verhinderte gleichsam
implizit und automatisch, dass sich jemals
ein im engeren Sinne autoritärer palästi-
nensischer Staat herausbilden konnte: es
gab schließlich nie einen solchen Staat.
Gleichzeitig war damit aber auch das
Schicksal demokratischer Entwicklungs-
tendenzen präjudiziert. In einem Staat
ohne Souveränität kann das Parlament
die Exekutive nicht effektiv kontrollieren,
wenn diese letztlich von außen abhän-
gig ist und in ihren Entscheidungen von
dort bestimmt wird (Schmitter/Karl 1991,
S. 81– 82).

Kontrolle als wesentliche Aufgabe
palästinensischer Autorität

Ein etwas differenzierteres Bild zeichnet
ein näherer Blick auf die palästinensische
Autorität und ihre exekutiven Organe
und Institutionen. Deren zentrale Funk-
tion war es, wie unverrückbar festgelegt
in den Osloer Verträgen, die Sicherheit Is-
raels zu schützen vor jedweder palästi-
nensischer Opposition gegen eben diese
Verträge. Diese Sicherheit umfasste, so
ihre Definition aus israelischer Perspekti-
ve, ausnahmslos alle israelischen Bürger,
ob Zivilbevölkerung oder Militär, ob im Is-
rael in den Grenzen vor dem Junikrieg
1967 oder in den seitdem besetzten paläs-
tinensischen Gebieten, vor allem in den is-
raelischen Siedlungen.
Diese Aufgaben waren der palästinensi-
schen Exekutive sowohl vom Verhand-
lungspartner der Osloer Verträge, der
übermächtigen Besatzungsmacht Israel,
als auch von den Garanten dieser Verträ-
ge auf der internationalen Ebene, den
USA, Russland und den Vereinten Natio-
nen, aber durchaus auch von Seiten der
Europäischen Union, dem wichtigsten
Geldgeber der Osloer Periode, zugeschrie-
ben (Beck 1997 und 2000).
Auszuüben waren diese Sicherheitsfunk-
tionen der palästinensischen Autorität
allerdings nur in den A-Gebieten, also in
den palästinensischen Städten, deren Ge-
biet nie mehr als etwa 17 Prozent (so zum
Zeitpunkt der Wye-River-Verträge 1998)
des Westjordanlandes umfassten. In den
B-Gebieten des Westjordanlandes, in de-
nen sich ein Großteil der palästinensi-
schen Dörfer befand und die nie mehr als
23 Prozent des Westjordanlandes aus-
machten, übte die palästinensische Auto-
rität immer nur rein zivile Funktionen aus,
während die letztendliche Sicherheits-
kontrolle in der Hand der israelischen Ar-
mee blieb. Die C-Gebiete schließlich, der
Großteil des Westjordanlandes (etwa 60
Prozent) wurden ausschließlich von der is-
raelischen Armee kontrolliert. In diesem
Gebiet befinden sich alle israelischen Sied-
lungen und Armeestützpunkte (Baumgar-
ten 2002, S. 182– 184, S. 256).
Die Funktionen, die die palästinensische
Autorität im Wesentlichen ausübte, wenn
wir von den reinen Sozial- und Dienstleis-
tungsaufgaben absehen, waren eindeuti-
ge Herrschaftsfunktionen im Sinne von
Kontrolle, Unterdrückung, ja sogar Elimi-
nierung jeder radikaler Opposition. Diese
legten die palästinensische Autorität sehr
klar fest auf einen autoritären Herr-
schaftskurs. Eine Interpretation der Osloer
Verträge lautet, dass die palästinensische
Autorität vor allem, wenn nicht über-
haupt nur für eben diese Funktionen ein-
gesetzt wurde (Said 1996, S. 12, S. 177 und
passim). Ihre Finanzierung erfolgte fast
ausschließlich durch internationale Unter-
stützung aus Europa, Japan und den USA
(Brynen 2000). Auf diesem Hintergrund
konnten sich gegenläufige Tendenzen in
den palästinensischen Gebieten von An-
fang an nicht durchsetzen. Damit war es
durch das Einwirken von außen praktisch
von vornherein ausgeschlossen, dass sich
eine demokratische Opposition gegen die
palästinensische Exekutive unter Arafat
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herausbilden, behaupten oder gar durch-
setzen konnte. Eine genaue Analyse der
Dynamik zwischen der Exekutive, der sul-
ta (arabisch für Herrschaft oder Regie-
rung) unter Arafat, und der Legislative,
also dem palästinensischen Legislativrat
mit seinen 88  Abgeordneten, zeigt dies
sehr überzeugend (Baumgarten 2002a).

Camp David und die Folgen

Die Verhandlungen von Camp David im
Juli 2000, in denen sich Jassir Arafat dem
Friedensdiktat von Barak verweigerte, bil-
deten den Anfang vom Ende der palästi-
nensischen Autorität in der von Oslo vor-
gegebenen Form. Zum erstenmal im ge-
samten Osloer Prozess lehnte der palästi-
nensische Präsident es ab, die ihm zuge-
schriebenen Funktionen zu übernehmen.
Er zeigte sich nicht bereit, der palästinen-
sischen Gesellschaft einen Frieden zu ver-
kaufen, der keiner war oder jemals ein
solcher werden konnte. Entscheidende
Gründe für das kategorische Nein Arafats
waren, dass Baraks „ Angebot“  das West-

jordanland effektiv in drei Teile zerschnit-
ten hätte durch die israelische Annexion
der großen Siedlungsblöcke Ariel nord-
östlich von Tel Aviv bzw. südwestlich von
Nablus, Ma’aleh Adumim östlich von Jeru-
salem und des Etzion-Blocks südlich von
Bethlehem. Ebenso wenig konnte Arafat
die Zersplitterung Jerusalems akzeptie-
ren, denn nach dem Plan Baraks hätten
die Palästinenser keine Souveränität über
das palästinensische Ost-Jerusalem inklu-
sive des Haram al-Scharif (des Tempel-
bergs) erhalten. Schließlich war Barak
nicht bereit gewesen, eine Lösung der
Flüchtlings- und Vertriebenenfrage des
Jahres 1948 einvernehmlich zu diskutie-
ren und in Angriff zu nehmen (Malley
2001; Drucker 2002; Baumgarten 2002,
S. 201– 215).
Trotzdem hielt Arafat am Osloer Verhand-
lungsprozess fest und die Verhandlungen
zwischen israelischen und palästinensi-
schen Delegationen wurden weiterge-
führt bis zum Januar 2001, also bis kurz
vor den von Barak ausgeschriebenen is-
raelischen Ministerpräsidenten-Wahlen.

Mit dem Ausbruch der Al-Aqsa-Intifada
Ende September/Anfang Oktober 2000
schließlich verlieh die gesamte palästinen-
sische Gesellschaft ihrer Ablehnung, ja
Verweigerung des Osloer Vertragssystems
und des Osloer Verhandlungsprozesses
augenfälligen Ausdruck, indem sie mit im-
mer neuen Massendemonstrationen die
Zügel der Macht an sich riss und nicht
mehr den immer neuen Delegationen auf
der politischen Verhandlungsebene über-
ließ. Selbst unter diesen extrem zuge-
spitzten Bedingungen blieb die palästi-
nensische Autorität ihrem Verhandlungs-
kurs treu, obwohl die israelische Regie-
rung unter Barak diesen immer wieder 
zu untergraben schien mit ihrer Politik ei-
ner unerbittlich harten Niederschlagung
des Aufstandes. Es gab zahllose Opfer un-
ter den palästinensischen Demonstran-
ten, meist durch den Einsatz israelischer
Scharfschützen seitens der Armee, die ge-
zielt Demonstranten mit Kopfschüssen
niederstreckten (B’Tselem).
Auf diesem Hintergrund erscheint es fast
als ein Wunder, dass die im ägyptischen
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Taba durchgeführte letzte Verhandlungs-
runde von Oslo fast zu einem erfolgrei-
chen Abschluss kam. Folgt man der Dar-
stellung Yossi Beilins, Teilnehmer der Ver-
handlungen auf der israelischen Seite und
einer der Väter „ Oslos“  oder dem EU-Pa-
pier zu Taba ( Moratinos 2001, Beilin vom
15. November 2001), so hätte es nur mehr
Wochen gebraucht, bis ein unterschrifts-
reifer Vertrag in Form eines Friedensver-
trages hätte vorgelegt werden können.
Die in ihrem Ausmaß verheerende Wahl-
niederlage Baraks und der auch für seine
Anhänger unerwartet hohe und eindeuti-
ge Wahlerfolg Scharons setzten einen
endgültigen Schlussstrich unter diesen
gesamten Prozess.

Scharon zerschlägt die
palästinensische Autorität

Die neue Ära Scharon wird bestimmt von
einer Politik der Zerschlagung der palästi-
nensischen Autorität auf allen Ebenen (In-
haftierung der Spitze der palästinensi-
schen Autorität unter Arafat im Dezem-
ber 2001 und Zerschlagung der palästi-
nensischen Autorität mit allen ihren Insti-
tutionen seit dem März 2002), von der
Wiederbesetzung des gesamten West-
jordanlandes und damit einhergehend
der Zerstörung aller Kommunikationsli-
nien zwischen palästinensischen Gemein-
den, und schließlich von der physischen
Zerstörung aller Ansätze zur Herausbil-
dung zivilgesellschaftlicher Institutionen,
sprich des Sektors der Nicht-Regierungsor-
ganisationen (Kimmerling 2003). Mit der
Rückkehr der israelischen Besatzung und
der zuvor erfolgten Zerschlagung des pa-
lästinensischen Polizei- und Geheimdienst-
apparates wurden alle Sicherheitsfunktio-
nen wieder ausschließlich von der israeli-
schen Armee ausgeübt. Die erneute Be-
satzung beließ jedoch in fast zynischer
Manier der in ihren Grundpfeilern zer-
störten palästinensischen Autorität alle zi-
vilen Funktionen, zuerst und vor allem
den Sozial- und Dienstleistungssektor. Nur
die vollständige Finanzierung dieser Auf-
gaben durch das Ausland, sprich vor allem
durch die Europäische Union, ermöglichte
der palästinensischen Autorität, über-
haupt noch aktiv zu bleiben. Die israeli-
sche Besatzung übt seitdem eine di-
rekt gewaltförmige Unterdrückungspoli-
tik aus mit einer hohen Zahl von Opfern
vor allem in der palästinensischen Gesell-
schaft. B’Tselem listet bis Anfang April
2003 über 2000 Tote auf, darunter über
400 Kinder und Jugendliche. Gideon Levy
schreibt in Haaretz vom 11. April über das
411. Opfer, einen 14-jährigen Jungen. Die
palästinensische Gesellschaft versucht in-
zwischen unter einer Extremform des
autoritären Systems, nämlich dem militä-
rischen Besatzungssystem, zu überleben,
immer wieder unterbrochen von gewalt-
tätigen Ausbrüchen in Form von Attenta-
ten und Selbstmordanschlägen, vor allem,
aber nicht ausschließlich, gegen israeli-
sche Zivilisten in Israel innerhalb der Gren-
zen von 1967. B’Tselem nennt die Zahl von
etwa 700 Toten, darunter etwa 100 Kinder
und Jugendliche, bis Anfang April 2003.
Die Zahl der Toten unter der Zivilbevölke-
rung in Israel und in den Besetzten Gebie-

ten zusammen betrug danach knapp 500.
Trotz der erneuten israelischen Besatzung
und der Zerstörungspolitik unter der Re-
gierung Scharon, die Baruch Kimmerling
als Politizid definiert („ Politizid ist ein Vor-
gang, der mit umfassenden gesellschaft-
lichen, politischen und militärischen Akti-
vitäten die politische und nationale Exis-
tenz einer ganzen Volksgemeinschaft zer-
stören will und damit deren Selbstbestim-
mung verweigert.“  Vgl. Kimmerling 2003,
S. 7f.), trotz der Delegitimierungskampag-
ne durch Israel und durch die USA, trotz
der physischen „ Inhaftierung“  in seinem
Präsidentensitz durch die israelische Ar-
mee, steht Jassir Arafat als palästinensi-
scher Präsident an der Spitze der palästi-
nensischen Autorität. Es erscheint gerade-
zu als Paradox, dass bis dato alle Versuche,
ihn zu delegitimieren und zu beseitigen,
gescheitert sind. Eine Erklärung dafür und
für die Spezifika palästinensischer politi-
scher Herrschaft wird im folgenden Teil
gesucht auf dem Weg einer Analyse des
palästinensischen politischen Systems.

Das palästinensische politische
System als besondere Spielart
autoritärer Herrschaft

Das palästinensische politische System soll
hier als besondere Spielart einer autoritä-
ren Herrschaft untersucht werden, näm-
lich als neopatrimoniales System. Wesent-
liche Kennzeichen dieses Systems, wie es
zuerst von Max Weber in einer welthisto-
rischen Spielart und später von Shmuel Ei-
senstadt in der Periode nach der Unab-
hängigkeit im Süden des internationalen
Systems analysiert wurde, sind auf der ei-
nen Seite Legitimität der Herrschaft, auf
der anderen Seite die entsprechenden
Machtmittel in der Form von Armee und
Polizei sowie in der Form einer staatlichen

Bürokratie, um das System zu erhalten.
(Weber 1972; Eisenstadt 1978; Pawelka
1985; Baumgarten 2002b). Das Besondere
am neopatrimonialen System, im Ver-
gleich zu eher despotischen Regimen be-
trachtet, ist also die untrennbare Ver-
flechtung zwischen der Notwendigkeit,
dass die neopatrimoniale Herrschaft von
ihrer Gesellschaft als legitim betrachtet
und ihr diese Legitimität auch immer wie-
der bewiesen werden muss, und der stän-
digen Kontrolle dieser Gesellschaft durch
bürokratische Mittel sowie auf dem Weg
des direkten Einsatzes von Gewaltmitteln.
Neopatrimoniale Führungen sind ge-
zwungen, eine Art von Ausgleich zwi-
schen diesen beiden Stützen ihrer Herr-
schaft zu schaffen bzw. zu erhalten. Sollte
dieser Ausgleich nicht mehr gewährleistet
sein, bricht die neopatrimoniale Herr-
schaft zusammen oder transformiert sich
in eine nicht mehr neopatrimoniale Dikta-
tur. Die palästinensische politische Ent-
wicklung muss auf eben diesem Hinter-
grund analysiert werden (Brynen 1995;
Baumgarten 2002b; Asseburg 2002).

Der Zusammenhang von Legitimität
und Machtmitteln

In den palästinensischen Gebieten von
Westjordanland und Gazastreifen nahm
die Legitimität der palästinensischen Au-
torität zwischen 1994 und 2000 konti-
nuierlich ab, im selben Maße, wie die po-
litischen Erwartungen der palästinensi-
schen Gesellschaft nicht erfüllt wurden
(Umfragen von Jerusalem Media and
Communication Center und Center for Pa-
lestine Research and Studies). Dies war das
zentrale Problem für die neopatrimoniale
Führung unter Arafat, deren Aufgabe im
Kontext des neopatrimonialen Systems ja
eben darin bestand, diese politischen Er-
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wartungen, sprich das Ende der Besat-
zung und die Unabhängigkeit in einem
souveränen Staat, zu erfüllen, auch wenn
dies nur in kleinen Schritten und über ei-
nen längeren Zeitraum möglich war. Um-
gekehrt proportional dazu verstärkte sich
die Kontrollfunktion durch den Machtap-
parat der Autorität in Form von Polizei
und einem ganzen Konglomerat von Ge-
heimdiensten bis hin zur offenen Unter-
drückungspolitik, die vor allem gegen die
Opposition gerichtet war. Ein rechtsstaat-
liches System konnte sich in diesem politi-
schen Kontext nicht herausbilden, trotz
aller verbalen Unterstützung gerade auch
von außen, das heißt den USA und Euro-
pa. Ganz im Gegenteil ist heute in der Ret-
roperspektive deutlich erkennbar, dass
das Osloer Vertragssystem und der Osloer
Prozess als solcher der palästinensischen
Autorität zuerst und vor allem eine Kon-
troll- und Unterdrückungsfunktion zuge-
schrieben hatte. Eben dies wurde auch
von außen so gefördert. Alle Anträge (z.B.
zum Aufbau eines funktionierenden und
effektiven palästinensischen Rechtswe-
sens) wurden deshalb von Seiten Europas
letztendlich abgelehnt oder auf die lange
Bank geschoben (Brynen 2000). Was Israel
betraf, so war die Funktion der palästi-
nensischen Autorität eben die der Umge-
hung des in Israel selbst funktionierenden
Rechtsstaates und Rechtswesens mit
Oberstem Gerichtshof einerseits, effekti-
ven Menschenrechtsorganisationen ande-
rerseits. Israels Premier Rabin hob eben
dies hervor, wenn er die palästinensische
Autorität und ihr Potenzial bei der Zerstö-
rung der palästinensischen Opposition
pries: „ Ich ziehe es vor, dass die Palästi-
nenser selbst sich dem Problem, wie im
Gazastreifen Ordnung herzustellen ist,
annehmen. Die Palästinenser werden das
besser tun können als wir es konnten, da
sie keine Anrufung des Obersten Gerichts-
hofes zulassen und die Israelische Vereini-
gung für Bürgerliche Rechte daran hin-
dern werden, die Bedingungen dort zu
kritisieren, indem sie ihr schlicht keinen
Zugang nach Gaza gestatten. Sie werden
mit ihren eigenen Methoden herrschen
und sie werden, und das ist das Entschei-
dende, damit die Soldaten der israeli-
schen Armee einer notwendigen Aufgabe
entledigen, die sie nun selbst überneh-
men“  (Rabin 1993; zitiert nach Asseburg
1999, S. 92).
Gerade die europäische und die japani-
sche Unterstützung der palästinensischen
Autorität konzentrierte sich im Gegenteil
auf den Aufbau einer schlagkräftigen pa-
lästinensischen Polizei. Gelegen war die-
ser Politik also vor allem an der Herausbil-
dung der entsprechenden Macht-, Kon-
troll- und Unterdrückungsfunktionen der
palästinensischen Autorität (Brynen 2000,
171). Daneben wurde mit internationaler,
meist mit europäischer und japanischer
Unterstützung die Infrastruktur aufge-
baut, die unter der israelischen Besatzung
jahrzehntelang sträflich vernachlässigt
worden war (Wasser-und Abwassersektor,
Straßenbau). Einige wenige notwendige
Großprojekte für die bevorstehende
staatliche Periode (Flughafen, Hafen, Amt
für Statistik) entstanden und man leistete
Hilfe beim Ausbau des unerlässlichen

Dienst- und Sozialleistungssektors (Schu-
len und Universitäten, Gesundheitswe-
sen) (Brynen 2000, S. 113– 160). Der Groß-
teil dieser Infrastruktur und Einrichtun-
gen wurde 2002 durch die israelische Ar-
mee in einer systematischen Kampagne
zerstört.
Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass
Oslo als Vertragswerk und als politisch-
diplomatischer Prozess dazu führte, dass 
die prekäre Balance des neopatrimonia-
len Systems zwischen Legitimität und Ein-
satz von proto-staatlichen Machtmitteln
gestört wurde und in Richtung Überbeto-
nung der autoritären Komponente des
Systems ging. Der Druck dazu kam vor al-
lem von außen, in erster Linie vom direk-
ten Verhandlungspartner, nämlich Israel.
Aber gerade auch die Geberländer –  und
hier besonders Europa –  spielten eine 
Rolle, die in dieselbe Richtung ging, in-
dem sie z.B. ihre Unterstützung mehr auf
die Polizei und sehr viel weniger auf das
palästinensische Rechtssystem richteten
(Brynen 2000, S. 171). Der äußere, also
internationale und globale Einfluss, spiel-
te dabei eine zentrale Rolle. Wie war die
Reaktion des palästinensischen Systems
darauf?

Palästinensische Autorität und
palästinensische Eliten

In diesem Zusammenhang muss auf ein
weiteres wesentliches Element des neo-
patrimonialen Systems eingegangen wer-
den, nämlich das Beziehungsgeflecht und
die Dynamik zwischen neopatrimonialer
Führung und neopatrimonialer Elite. Die
neopatrimoniale Führung stützt sich ganz
wesentlich auf die hierarchisch unter ihr
stehende politische Elite, die in einem
ständigen Konkurrenzkampf untereinan-
der steht um die Gunst des neopatrimoni-
alen Führers und die Nähe zu ihm, die erst
den entsprechenden Einfluss und die Teil-
habe an der Macht ermöglicht und garan-
tiert. Dieser wiederum schürt den Konkur-
renzkampf permanent von oben und ver-
sucht damit zu verhindern, dass ein Rivale
für seine Machtposition aus dieser Elite
aufsteigen kann. Auf der anderen Seite
trägt die neopatrimoniale Führung Sorge
dafür, dass immer neue Eliten, in dem
Maße, in dem sie sich herausbilden und
aufsteigen, integriert und kooptiert wer-
den. Integration und Kooptation der je-
weils neu entstandenen Eliten verdeut-
lichen, dass das neopatrimoniale System
zuerst und vor allem ein Konsenssystem,
kein Konfliktsystem ist. Konflikte werden
in diesem System nicht ausgetragen, son-
dern vielmehr über Integrations- und 
Kooptationsmechanismen aufgefangen,
überspielt und versuchsweise und tenden-
ziell in Richtung eines neuen Konsensus
verarbeitet.
Wie liefen diese Prozesse konkret im pa-
lästinensischen Fall zwischen 1994 und
2000 und bis heute ab? Die parlamentari-
sche Opposition, oder vielleicht präziser
die parlamentarisch vorgebrachte Kritik
an der neopatrimonialen palästinensi-
schen Führung, sprich an Arafat, wurde
spätestens im Sommer 1998 aufgefangen,
neutralisiert, integriert und, zumindest in
eben diesem Fall, erstickt. Im Rahmen die-

ses Beitrages kann darauf nur ganz kurz
eingegangen werden (Baumgarten 2002;
2002a). In den ersten zwei Legislaturpe-
rioden des palästinensischen Legislativra-
tes konzentrierte sich dieser u.a. auf eine
sehr genaue Überwachung der palästi-
nensischen Regierung und ihrer Arbeit,
vor allem im Hinblick auf schon sehr früh
geäußerte Verdächtigungen wegen Kor-
ruption. Eine parlamentarische Untersu-
chungskommission wurde eingesetzt und
legte einen ausführlichen Bericht mit ein-
deutig belegten Fällen von Korruption in
einigen Ministerien vor. Auf der Basis die-
ses Berichtes forderte der Legislativrat
den Rücktritt des Kabinetts und die Bil-
dung eines neuen Kabinetts ohne die der
Korruption überführten Minister. Ein re-
gelrechter Machtkampf entwickelte sich,
der im Frühsommer 1998 bis zur offenen
Krise anschwoll. Die Krise erwies sich aber
als Seifenblase. Arafat nahm nach langem
Hin und Her schließlich den Rücktritt des
Kabinetts an und erklärte sich bereit, ein
neues Kabinett vorzustellen. In diesem
Kabinett waren jedoch ohne Ausnahme
alle Minister wiederzufinden, die zuvor
der Korruption überführt worden waren.
Die einzige Änderung, die Arafat durch-
führte, war die Vergrößerung des Kabi-
netts. Der Widerstand des Legislativrates
aber brach vollständig in sich zusammen.
Nur einige wenige individuelle Opposi-
tionsstimmen blieben und zwei neu er-
nannte Minister aus dem alten Kabinett
(Hanan Aschrawi und Abdel Jawad Saleh)
nahmen ihre neuen Portfolios nicht an.
Der Rest war nicht Schweigen, sondern of-
fene und klare Zustimmung für die Ent-
scheidung Arafats.
Ganz offensichtlich war hier eine im Ent-
stehen begriffene parlamentarische Op-
position mit dem Ziel einer sehr genauen
Kontrolle über die Regierung neutralisiert
worden, indem ihre Mitglieder hinter ver-
schlossenen Türen kooptiert, ja vielleicht
schlicht „ gekauft“  worden waren mit ent-
sprechenden Versprechungen materieller
Art im weitesten Sinn (Protektion, Hilfe
für die jeweilige Klientel, Zugriff auf Posi-
tionen, direkte oder indirekte Finanzhil-
fen etc.) (Baumgarten 2002a).
Damit war zumindest für die kommenden
Jahre jegliche Opposition seitens des Legis-
lativrates gegen die Politik und das kon-
krete Vorgehen der Regierung Arafat ef-
fektiv beendet. Stattdessen setzte Arafat
eine Art Konsens über die Prioritäten die-
ser Periode durch, nämlich einvernehmlich
die Betonung der nationalen palästinensi-
schen Ziele gegenüber Israel und dessen
andauernde Besatzung anstelle einer be-
ginnenden konfliktuellen Auseinander-
setzung innerhalb der palästinensischen
Politik über deren Formen und Inhalte. 
Die Unterstützung gerade auch der Euro-
päischen Union für die Regierung Arafat,
der als einzig effektiver Garant für den
Osloer Prozess, der als Friedensprozess an-
gesehen wurde, galt, unterstützte eben
diese aus dem neopatrimonialen System
entstandene Dynamik. Schließlich waren
die Forderungen des Parlamentes auf
außenpolitischem Gebiet und gerade
auch Israel gegenüber wesentlich radika-
ler und weit weniger kompromissbereit
als alle Forderungen der Regierung Ara-
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fat. So wurde die Parlamentsarbeit zwar
in vielen Einzelaspekten unterstützt mit
Finanzierung von prozeduralen Entwick-
lungsprozessen innerhalb des Parlamen-
tes. Die notwendige politische Unterstüt-
zung von außen für die Forderungen des
Parlamentes gegenüber der Regierung
blieb jedoch aus, da sich in dieser gesam-
ten Periode die Interessen der Europäi-
schen Union mit denen Arafats und letzt-
endlich auch Israels deckten (Beck 1997).

Palästinensische Autorität und
islamistische Opposition

Das Bild wird komplexer und diffiziler,
wenn die Beziehungen zwischen der neo-
patrimonialen Führung und der, wenn
man so will, außerparlamentarischen oder
Systemopposition analysiert werden, also
konkret die Beziehungen zwischen den
palästinensischen Islamisten, angeführt
von Hamas, und Arafat und seiner Regie-
rung bzw. seiner Machtelite. Die Dynamik
des neopatrimonialen Systems verlangt,
dass auch diese Opposition in irgendeiner
Weise integriert und kooptiert wird, auch
wenn es z.B. nur um ein Stillhalteabkom-
men geht. Jassir Arafat hatte sich auf die-
sem Gebiet als wahrer Meister in der neo-
patrimonialen Politik erwiesen, seit er die
Führung der PLO 1969 übernommen hat-
te, angefangen von der Integration der
„ linken“  Opposition gegen einen paläs-
tinensischen Staat seit Anfang der Sieb-
zigerjahre bis hin zum abschließenden
Erfolg bei der Sitzung des Palästinensi-
schen Nationalrates in Algier im Novem-
ber 1988 und dessen breiter Zustimmung
zur Proklamation eines palästinensischen
Staates im Westjordanland und Gazastrei-
fen (Baumgarten 1991, S. 305– 310). In der
Periode des Osloer Prozesses war Arafat
konfrontiert mit der islamistischen Oppo-
sition, angeführt von Hamas. Arafat ver-
suchte immer wieder von neuem, Hamas
zur Zusammenarbeit mit der palästinensi-
schen Autorität zu gewinnen. Er war da-
bei nur teilweise erfolgreich, denn Hamas
als Organisation erklärte sich zu keiner
Zeit bereit, in die palästinensische Politik
einzutreten, also an den Wahlen teilzu-
nehmen, im Parlament mitzuarbeiten
oder Kabinettsposten anzunehmen. Ha-
mas zeigte sich jedoch immer dann offen,
auf Forderungen von Arafat einzugehen,
wenn dieser argumentieren konnte, dass
Hamas im Interesse der palästinensischen
Nation und deren politischer Ziele (also
Errichtung eines palästinensischen Staa-
tes) den gewaltsamen Kampf gegen die is-
raelische Besatzung aufgeben sollte. Im-
mer wieder willigte Hamas ein in längere
Perioden des Stillhaltens, in denen alle ge-
waltförmigen Aktionen, also Guerilla-An-
griffe gegen die israelische Armee und ge-
gen bewaffnete israelische Siedler, aber
auch jegliche Art von Terroraktionen ge-
gen die israelische Zivilbevölkerung (Bus-
bomben) gestoppt wurden. Gab es Fort-
schritte im Osloer Verhandlungsprozess,
die Arafat vorweisen konnte, waren diese
Stillhalteabkommen erfolgreich und Ara-
fat konnte die Islamisten sozusagen bei
der Stange halten, sprich kooptieren. In
dem Moment jedoch, in dem eine israeli-
sche Gegenaktion, meist in Form der Er-

mordung eines islamistischen militanten
Führers (aus israelischer Perspektive ei-
nes meistgesuchten Terroristen), erfolgte,
brachen diese Kooptierungen in sich zu-
sammen. Immer wieder kam es dann zu
neuen Zyklen der Gewalt, die an irgendei-
nem Zeitpunkt wieder durch neue Still-
halteabkommen zwischen Arafat und der
islamistischen Opposition unterbrochen
wurden. Eine genaue Untersuchung der
Jahre von 1994 bis 2000 zeigt dies sehr
deutlich (Hroub 2000, S. 242– 251; Kristia-
nasen 1999, S. 19– 36).
Aus der Dynamik des palästinensischen
politischen Systems heraus hätte Arafat
eine Kooptation der islamistischen Oppo-
sition mit relativ großer Wahrscheinlich-
keit erwirken können, ähnlich wie er in
den siebziger Jahren auch die radikale
Opposition z.B. der links-nationalistischen
PFLP (Popular Front for the Liberation of
Palestine) unter George Habash kooptiert
hatte. Der Druck von außen, wie er seitens
der israelischen Politik ausgeübt und
durch die USA und in geringerem Umfang
durch die Europäische Union unterstützt
wurde, verhinderte dies jedoch effektiv.
Die verheerende „ Politik“  von Anschlä-
gen gegen die israelische Zivilbevölke-
rung als „ Rache“  gegen die nicht weniger
verheerende und gewaltförmige Besat-
zungspolitik der israelischen Armee wur-
de dadurch nicht gestoppt, sondern eher
gefördert.

Nicht-Regierungsorganisationen und
palästinensische Autorität

Eine ganz anders gelagerte Opposition
gegen die palästinensische Autorität ent-
stand mit den palästinensischen Nicht-Re-
gierungsorganisationen (NRO), die sich
selbst auch gerne als Zivilgesellschaft in
der Herausbildung präsentierten und von
vielen Politologen als solche auch analy-
siert wurden (Craissati 1997). Auch hier
verhielt sich Arafat systemkonform, d.h.
auch hier versuchte er, über Integration
und Kooptation mit diesen oppositionel-
len Stimmen fertig zu werden. Während
jedoch die islamistische Opposition über
eine starke Basis in der palästinensischen
Gesellschaft verfügte, war die Unterstüt-
zung für die Nicht-Regierungsorganisa-
tionen zuerst und vor allem eine Unter-
stützung von außen, auf der Ebene inter-
nationaler Nicht-Regierungsorganisatio-
nen, aber auch auf staatlicher Ebene wie
seitens der Europäischen Union und der
USA bzw. durch staatliche Organisationen
wie Ford-Foundation, USAID (US Agency
for International Development) etc. Zwar
ging die internationale finanzielle Unter-
stützung in der Osloer Periode primär an
die palästinensische Autorität und nur in
viel geringerem Umfang an den Nichtre-
gierungssektor. Dennoch bildeten diese
Organisationen eine fühlbare Konkurrenz
für das angestrebte Finanzmonopol der
Autorität. Der Versuch, diese Konkurrenz
über ein entsprechendes NRO-Gesetz aus-
zuschalten oder zumindest zu kontrollie-
ren, analog dem NRO-Gesetz in Ägypten,
schlug jedoch fehl. Die palästinensischen
Nicht-Regierungsorganisationen konnten
sich in diesem Punkt durchsetzen und Ara-
fat musste ihren Teilerfolg hinnehmen

(Asseburg 2002, S. 124– 128). Auf der an-
deren Seite arrangierten sich gerade die
größten und einflussreichsten Nicht-Re-
gierungsorganisationen mit der Autorität
und zeigten sich (z.B. im Gesundheitssek-
tor) zur engen Zusammenarbeit mit der
palästinensischen Autorität bereit. Damit
hatte Arafat also letztendlich doch die Ko-
optation dieses Sektors durchsetzen kön-
nen.
Eine direkte Bedrohung für die Machtpo-
sition der palästinensischen Autorität
stellte der NRO-Sektor jedoch zu keinem
Zeitpunkt dar. Hing er doch in fast noch
stärkerem Ausmaß als die palästinensi-
sche Autorität von dem fortgesetzten
Fluss internationaler finanzieller Unter-
stützung ab. Diese internationale Unter-
stützung erfolgte aber nur, wenn diese
Organisationen demonstrieren konnten,
dass sie den Osloer Prozess voll und ganz
unterstützten. Damit waren auch die he-
rausragenden Repräsentanten der ehe-
malige linken und radikalen Opposition
gegen Arafat aus dem Westjordanland in
einem institutionellen System integriert,
die für ihn und seine Herrschaft keinerlei
Bedrohung mehr darstellten. Ihre Kon-
trolle erfolgte effektiv sowohl von innen
über das neopatrimoniale System als auch
von außen über die internationalen Geld-
geber (Brynen 2000, S. 187– 191).

Historische Grundlagen
neopatrimonialer Herrschaft

Palästina ist insofern ein Sonderfall in der
Region, als sich hier zu keiner Zeit ein ei-
gener Staat und damit eine spezifisch
staatliche Tradition auf der Basis einer
starken Zentralherrschaft mit allen ihren
Implikationen herausbilden konnte. Als
Folge davon ist eine sehr deutlich ausge-
prägte Trennung zwischen Gesellschaft
einerseits, staatlicher Herrschaft anderer-
seits entstanden. Was sich dagegen als
Tradition entwickelte, ist die der Fremd-
herrschaft, in der das autoritäre Moment
in höchstem Maße ausgeprägt war. Zwar
war die palästinensische Elite immer wie-
der auch unter den verschiedenen Perio-
den der Fremdherrschaft an der Herr-
schaft beteiligt, wie z.B. im Osmanischen
Reich über die städtischen Notabeln, die
vor allem eine Mittlerfunktion zwischen
Staat und Gesellschaft ausübten (Hourani
1968). Eine im engeren Sinne staatliche
oder Herrschaftselite konnte jedoch zu
keinem Zeitpunkt entstehen bzw. sich an
der Spitze der Herrschaftspyramide erhal-
ten. Dies erklärt u.a. den weitgehend kon-
fliktfreien Wechsel von einer Elitengruppe
zur anderen in der palästinensischen Ge-
schichte der letzten 150 Jahre (Hilal 2003).
Für die palästinensische Gesellschaft hieß
das zwar einerseits, dass sich nie eine
wirkliche Autonomie der Gesellschaft
gegenüber den wechselnden politischen
Herrschaftssystemen herausbildete. An-
dererseits ist jedoch eine sehr stark ausge-
prägte Tendenz zur gesellschaftlichen
Selbstständigkeit zu beobachten, die un-
gleich stärker ist als in den Nachbarstaa-
ten der Region. Die palästinensische Ge-
sellschaft war durch die Besonderheiten
ihrer historischen Entwicklung gezwun-
gen, sich soweit wie möglich einen eige-
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nen gesellschaftlichen Freiraum unter der
Ebene der Herrschaft zu erkämpfen. Dies
zeigte sich auch immer wieder in den be-
kannten historischen Konflikten, um nur
auf die Revolte von 1936, die Politisierung
der Gesellschaft in den von Israel besetz-
ten Gebieten nach 1967 und die Intifada
seit 1987 zu verweisen. In dem Maße, in
dem die palästinensische Geschichte von
ihrer Opposition gegen die ihr aufoktroy-
ierte Herrschaft bestimmt war, richtete
sich ihr Streben auf die Erringung der Un-
abhängigkeit in einem eigenen Staat, in
dem das Moment Herrschaft auf ein Mini-
mum zu begrenzen war. Zuerst und vor al-
lem aber versuchte die politisierte palästi-
nensische Gesellschaft, sich einen selbst
bestimmten und selbst organisierten pro-
to-staatlichen Freiraum zu schaffen und
freizukämpfen.

Das Scheitern Oslos und die zweite
Intifada (Al-Aqsa-Intifada)

Wie wirkten sich diese historischen Tradi-
tionen, die strukturellen Gegebenheiten
des palästinensischen politischen Systems,
das internationale Einwirken auf dessen
Funktionsweise und schließlich der Druck
des übermächtigen Nachbarn Israel am
Ende des Osloer Prozesses auf die inner-
palästinensischen Entwicklungen und auf
die Führungsposition Jassir Arafats inner-
halb der palästinensischen Autorität aus?
Dies soll der Schlussteil dieses Beitrages
kurz skizzieren.
Während des gesamten Osloer Prozesses
erhielt Jassir Arafat als palästinensischer
Präsident und als Präsident des Exekutivko-
mitees der PLO die volle Unterstützung der
USA sowie der wichtigsten Geberländer

der Europäischen Union (vor allem die
skandinavischen Staaten und die Bundes-
republik) und Japan. Ebenso wurde er von
den sukzessiven israelischen Regierungen
in dieser Periode als wichtigster Garant die-
ses Prozesses betrachtet. Die Wende bilde-
te der Gipfel von Camp David im Juli 2000.
Wie schon im ersten Teil ausführlich dar-
gestellt, verweigerte Arafat während die-
ses Gipfels zum erstenmal im gesamten
Osloer Prozess die Kooperation mit dem
israelischen Verhandlungspartner und
wies dessen Angebot zu einem Friedens-
schluss, so die israelische Sichtweise, zu-
rück. Für die USA unter der Clinton-Admi-
nistration verlor er damit einen beträcht-
lichen Teil seiner internationalen Legiti-
mität, wie entsprechende öffentliche Äu-
ßerungen Clintons nach Camp David un-
übersehbar deutlich machten. Für die is-
raelische politische Führung unter Barak,
aber ebenso für die israelische Öffentlich-
keit, galt dies in noch größerem Umfang.
Den Delegitimierungsprozess Arafats als
des politischen Repräsentanten der paläs-
tinensischen Gesellschaft im Westjordan-
land und Gazastreifen, den dieser aus is-
raelischer und US-amerikanischer Per-
spektive mit seiner Ablehnung des Ange-
bots von Barak in Camp David selbst ein-
geleitet hatte, setzten die neuen Regie-
rungen in den USA und in Israel, also Mi-
nisterpräsident Ariel Scharon und US-Prä-
sident George W. Bush, auf ganz anderem
Niveau fort. Ariel Scharon machte den An-
fang mit seiner Proklamation Ende 2001,
in der er Arafat für irrelevant erklärte.
Diese erklärte Irrelevanz wurde zemen-
tiert durch die Belagerung des palästinen-
sischen Präsidentensitzes in Ramallah seit
Dezember 2001 und dann endgültig seit
dem Frühjahr 2002. Sie wurde schließlich
voll inhaltlich übernommen von der Bush-
Adminstration mit der Rede von Bush im
Juni 2002, mit der Arafat jede Führungs-
rolle abgesprochen wurde (Journal of Pa-
lestine Studies 2002, S. 162– 165).

Unter Druck von außen wächst
Arafats Legitimität im Innern

Wie reagierten die palästinensische Auto-
rität, die palästinensische Politik und die
palästinensische Gesellschaft auf diesen
Direktangriff auf ihren gewählten Präsi-
denten?
Während von 1996 bis 2000 die Anerken-
nung und Legitimität Jassir Arafats als po-
litische Führung einen kontinuierlichen
Rückgang verzeichnete (Umfragen von
Center for Palestine Research and Studies
und Jerusalem Media and Communication
Center), bildete der Gipfel von Camp Da-
vid einen Wendepunkt. In dem Maße, wie
Arafat dem israelischen Diktat ein erstes
Nein entgegensetzte, stieg seine Aner-
kennung und damit seine Legitimität in
der palästinensischen Gesellschaft. Für
diese war entscheidend, dass Arafat end-
lich wieder Prioritäten setzte, nämlich die
palästinensischen nationalen Ziele der
Unabhängigkeit und der vollständigen
Beendigung der israelischen Besatzung
vor der Aufrechterhaltung des Osloer Pro-
zesses um jeden Preis.
Auf diesem Hintergrund muss der Aus-
bruch der zweiten palästinensischen Inti-
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fada, der Intifada al-Aqsa (als direkte Re-
aktion auf den mit einem Riesenaufgebot
von Polizei und Sicherheitskräften durch-
geführten „ Einmarsch“  des damaligen
Oppositionsführers Ariel Scharon auf den
Haram al-Sharif, den Tempelberg, wie er
in Israel und im Westen genannt wird), ge-
sehen und verstanden werden.
Trotz des Beginns dieser Intifada (die Ara-
fat nicht bekämpfen konnte, wollte er sei-
ne Führungsposition innerhalb der paläs-
tinensischen Gesellschaft nicht endgültig
verspielen) hielt Arafat jedoch am Osloer
Verhandlungsprozess fest, der erst kurz
vor den israelischen Wahlen Anfang 2001
von Ehud Barak abgebrochen und danach
nie mehr aufgenommen wurde. Die pa-
lästinensische Gesellschaft erwartete von
diesem Zeitpunkt an, dass Arafat eine kla-
re Führungsposition in der Intifada bezie-
hen und dieser eine klare politische Stoß-
richtung geben würde. Eben dazu war
Arafat jedoch nie bereit oder auch fähig.
Stand er doch mit seiner Abhängigkeit
von der internationalen Unterstützung
gleichsam zwischen der Scylla der Isolie-
rung dort und der Charybdis der Delegiti-
mierung innerhalb der palästinensischen
Gesellschaft. Für Arafat als neopatrimoni-
alen Führer wurde schließlich, bei aller
internationaler Abhängigkeit, die inner-
gesellschaftliche Legitimität der entschei-
dende Faktor.
Sie ist es, die Arafat bis heute gegen alle
Delegitimierungsstrategien von außen
schützt und in seiner politischen Füh-
rungsstellung stützt.
Was zeigt dies über das palästinensische
politische System? Es macht deutlich, dass
der neopatrimoniale Charakter dieses Sys-
tems das ausschlaggebende Moment bei
der Systemerhaltung und damit auch der
Machterhaltung Jassir Arafats bildet. So-
wohl Legitimität, beruhend auf Wahler-
folg, Anerkennung der Führungsposition
und der Führungsqualitäten Arafats, ge-
koppelt mit den systemischen Aspekten
neopatrimonialer Führung auf der Basis
von materiellen Leistungen im weitesten
Sinn im Kontext einer auf personalen Be-
ziehungsstrukturen aufgebauten Gesamt-
gesellschaft, als auch die wie auch immer
stark eingeschränkte physische Kontrolle
dieser Gesellschaft auf der Basis der Si-
cherheitskräfte sind dabei entscheidend.
Bis dato hat Arafat diese erhalten können,
nicht zuletzt auch infolge der zwar einge-
schränkten, aber nach wie vor erfolgen-
den internationalen finanziellen Unter-
stützung für die palästinensische Gesell-
schaft und dessen „ Regierung“ .
Damit ist das palästinensische System ge-
rade auch im Kontext anderer politischer
Systeme in der Region das System mit der
geringsten Ausprägung autoritärer Züge
und der größten Relevanz der Bedeutung
von Legitimität, die die Gesellschaft ihrer
nationalen Führung gewährt, ohne dazu
mit gewaltförmigen Mitteln gezwungen
zu sein.

Äußere Einflüsse verstärken
autoritäre Tendenzen 

Die Analyse des palästinensischen politi-
schen Systems und seiner Herausbildung
im Kontext des Osloer Verhandlungspro-
zesses bis hin zu dessen Zusammenbruch
zeigt überzeugend, dass dessen autoritä-
re Züge zuerst und vor allem durch äuße-
re Einflüsse verstärkt und gefestigt wur-
den. Die Chancen, die gerade auch das ne-
opatrimoniale System bietet für die
Durchsetzung stärker partizipativer Ele-
mente und möglicher Veränderungen zu-
mindest auf der politischen Ebene durch
die Integration immer neuer Eliten, wur-
den damit schon im Ansatz erstickt. Die
kolonial begründete israelische Besat-
zungspolitik, die inzwischen eine neue Le-
gitimität im Kontext der gewaltförmigen
und auf direkter Beherrschung und Kon-
trolle basierenden US-Politik in der Re-
gion (Irak-Krieg 2003) zu erfahren scheint,
zementiert eben diese Tendenzen. Die
Globalisierung, die noch in den Neunzi-
gerjahren einen Siegeszug der Transfor-
mation aller politischen Systeme in Rich-
tung Demokratisierung zu begünstigen
schien, ist unter dem Einfluss und der 
Führung der US-Regierung des George W.
Bush selbst gekippt in Richtung eines neu-
en imperialen und mit direkten Mitteln
der militärischen Gewalt durchgesetzten
Kolonialismus, in dem es nur noch um di-
rekte ökonomische und politische Hege-
monie geht. Obwohl auch heute noch viel
von Freiheit und Demokratie geredet
wird, spricht doch die Realität der ameri-
kanischen Politik in der gesamten arabi-
schen Region, der israelischen Politik im
Westjordanland und im Gazastreifen eine
andere Sprache. Viel Hoffnung auf demo-
kratisch begründete Veränderungspro-
zesse, sei es in der Region allgemein, in Pa-
lästina im Besonderen, bleibt dabei nicht.
Schließlich konnte und kann sich die Eu-
ropäische Union mit ihrem sich von der
amerikanischen neoimperialen Politik
doch grundsätzlich unterscheidenden Po-
litikansatz und außenpolitischem Politik-
verständnis nicht durchsetzen, weder im
Irak und wahrscheinlich auch nicht im is-
raelisch-palästinensischen Konflikt.
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Globalisierungsprozesse beeinflussen die
Geschlechterverhältnisse auch im Vorde-
ren Orient und haben komplexe, wider-
sprüchliche und häufig gegenläufige Aus-
wirkungen auf die Stellung von Frauen.
Die traditionelle Geschlechterordnung in
islamischen Gesellschaften bleibt davon
nicht unberührt. In dem Beitrag von Re-
nate Kreile steht die Frage im Mittel-
punkt, inwieweit die ökonomische Glo-
balisierung und Liberalisierung den Frau-
en im Vorderen Orient zu mehr Hand-
lungsspielräumen und gesellschaftlichen
Chancen verhilft. Zum anderen wird die
Bedeutung der Geschlechterordnung in
den islamistischen Bewegungen näher
beleuchtet. Der letzte Teil des Beitrags be-
fasst sich mit Strategien und Perspektiven
der Frauenbewegungen des Vorderen
Orients, die mit unterschiedlichen ideolo-
gischen Vorzeichen darum ringen, unter
restriktiven Rahmenbedingungen zu grö-
ßeren Handlungsspielräumen zu gelan-
gen. Red.

Der „ Kampf um den Schleier“

1932 legte die führende ägyptische Frau-
enrechtlerin Huda Shaarawi auf dem Kai-
roer Bahnhof öffentlich ihren Gesichts-
schleier ab. Mit dieser dramatischen Geste
bekundete sie ihre Entschlossenheit, die
Geschlechtertrennung und die Beschrän-
kung der Frauen auf den häuslichen Be-
reich zu beenden. Auch im Libanon, in der
Türkei, im Iran wurde damals der Ge-
sichtsschleier als Symbol „ weiblicher Tu-
gendhaftigkeit“  von zunehmend mehr

Frauenrechtlerinnen infrage gestellt und
seine islamische Legitimation bestritten.
Selbstbewusst erhoben Frauen den An-
spruch auf Teilhabe im öffentlichen Raum
und öffneten die Tür zu den politischen
Bühnen der Region.
In den folgenden Jahrzehnten verschwan-
den auch Körperschleier und Kopftuch zu-
mindest in den großstädtischen Zentren
des Vorderen Orients weitgehend von der
Bildfläche. Insbesondere in reformorien-
tierten Ländern wie Ägypten kam es zu ei-
ner weitreichenden Expansion der Bil-
dungs- und außerhäuslichen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Frauen, zu einer
beachtlichen Erweiterung ihrer Bewe-
gungs- und Handlungsspielräume. Das
konservativ-islamische Frauenbild, das die
Frauen auf ihre vermeintlich natürliche
und gottgegebene Rolle als Ehefrau und
Mutter festlegen will, verlor zunehmend
an Boden. Im internationalen Vergleich
blieben die Frauen auf den orientalischen
Arbeitsmärkten gleichwohl deutlich un-
terrepräsentiert. Das patriarchalische Per-
sonenstandsrecht, das die Frauen unmün-
dig hält und in der Ehe dem Manne unter-
ordnet, blieb auch in der Reformphase un-
angetastet.
Seit den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts
ist der Schleier als Massenphänomen in den
urbanen Raum zurückgekehrt. Er wird
heute vielfach aus eigenem Entschluss

auch von jungen gebildeten Frauen, von
Akademikerinnen und Studentinnen aus
den modernen Mittelschichten, getragen.
Mit dem Aufstieg  des politischen Islam ist
die Geschlechterfrage ins Zentrum ge-
sellschaftlicher und politischer Ausei-
nandersetzungen gerückt. Von Algier bis
Teheran, von Kairo bis Kabul prägen seit
Jahren Kontroversen über die so genannte
„ Moral“  der Frauen gesellschaftliche Dis-
kurse, definieren politische Zugehörigkei-
ten und markieren ideologische Grenzli-
nien nach innen wie nach außen. Körper
und Sexualität der Frauen, symbolisch ma-
nifestiert in der Schleierfrage, sind zu
Metaphern geworden, über die Themen
wie Globalisierung und Selbstbehaup-
tung, Authentizität und Verwestlichung,
Religion und Moderne, Gemeinschaft und
Individuum artikuliert und umkämpft wer-
den. Nicht selten liegen den politisch-kul-
turellen Auseinandersetzungen soziale
Konflikte zugrunde. Der „ Kampf um den
Schleier“  wird gleichsam zum verschleier-
ten Klassenkampf.

Die „ orientalische Frau“  als
Gegenbild zu Europa

Die aktuellen innergesellschaftlichen De-
batten wie auch die wissenschaftlichen Re-
flexionen über die Geschlechterordnun-
gen sind nicht losgelöst von historischen

Frauen in islamischen Gesellschaften

Geschlechterverhältnisse im Vorderen Orient
im Spannungsfeld von Globalisierung und
Fragmentierung

Von Renate Kreile

In der Schleierfrage manifestieren sich symbolische Themen wie Globalisierung und
Selbstbehauptung, Authentizität und Verwestlichung, Religion und Moderne, Ge-
meinschaft und Individuum. dpa-Fotoreport
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Traditionslinien und Erblasten angemes-
sen  zu verstehen. Anknüpfend an Edward
Saids Orientalismus-Studie haben ver-
schiedene Forscherinnen und Forscher her-
ausgearbeitet, wie über Imaginationen
der „ orientalischen Frau“ , der „ Orient“ –  je
unterschiedlich bewertet –  immer wieder
als Gegenbild zu „ Europa“  und als „ das
konstituierende Andere“  konstruiert
wurde. (vgl. Bronfen/Marius 1997, S. 6) Da-
bei konnte er je nach Bedarf zum Ort ero-
tischer Geheimnisse und Sinnenfreuden
stilisiert oder auch als Schauplatz düsterer
Frauenunterdrückung dämonisiert wer-
den. Historisch diente der orientalistische
Geschlechterdiskurs von der angeblichen
„ islamischen Degradierung der Frauen“
nicht zuletzt als zentrales Legitimationsin-
strument kolonialer Unterwerfungspoli-
tik. Eine vergleichbare Rechtfertigungs-
ideologie in jüngster Zeit sieht beispiels-
weise die pakistanische Sozialwissen-
schaftlerin Saba Gul Khattak beim Krieg
der westlichen Allianz gegen das Afghani-
stan der Taliban am Werk (vgl. Khattak
2002, S. 21ff.).
Bis heute erweist sich im öffentlichen Be-
wusstsein die kulturalistische Vorstellung
als äußerst lebendig, ein über Zeit und
Raum unwandelbarer, monolithischer Is-
lam, „ der Islam“ , sei für die Geschlechter-
verhältnisse und die Stellung der Frauen im
Orient verantwortlich. In seiner brillanten
Aufsatzsammlung „ Die Islamisierung des
Islam“  bemerkt Aziz Al-Azmeh kritisch:
„ Nicht zuletzt in Deutschland lässt sich eine
Tendenz feststellen, muslimische Völker
und Einzelpersonen auf ein Wesen namens
Islam zu reduzieren und sie dadurch des
historischen Charakters, Kennzeichen aller
menschlichen Gemeinschaften, zu berau-
ben, sie also ohne Bezug auf die sozialen,
normativen, ideologischen, ökologischen
und sonstigen Unterschiede und Konflikte
zu betrachten, von denen ihre Geschichte
beherrscht wird“  (Al-Azmeh1996, S. 7). Ge-
gen ein Einfrieren des Vorderen Orients in
ein imaginiertes religiös-kulturelles Ghet-
to und gleichsam eine Aussperrung aus 
der Geschichte plädiert Moghadam zu
Recht dafür, die Region zu „ normalisie-
ren“ . Damit unterstreicht sie die Gültig-
keit und Anwendbarkeit soziostruktureller
Kategorien auf die dortigen Geschlechter-
verhältnisse; sie erklärt „ Islam“  und „ Kul-
tur“  zu historisch und sozial vermittelten
und wandelbaren, uneinheitlichen und
plastischen Bestimmungsfaktoren (vgl.
Moghadam1993, S. xiii; S. 7f.).

Globalisierungsprozesse lösen
dramatische Umgestaltungen aus 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist der
Vordere Orient verstärkt in den Strom glo-
baler Homogenisierungsprozesse geraten,
der die ökonomischen, soziopolitischen
und kulturellen Landschaften dramatisch
umgestaltet, Verwerfungen und Brüche
sowie gegenläufige Strudel, Fragmentie-
rungstrends, hervorruft. Das Konzept der
Globalisierung umfasst eine Vielzahl von
Prozessen, die aufeinander bezogen und
miteinander verwoben sind. Unter ande-
rem gehören dazu: wachsende trans-
nationale Bewegungen von Kapital, Wa-
ren und Menschen; eine stärkere Vernet-

zung durch neue Kommunikationstech-
nologien; eine rasche globale Verbreitung
von Ideen und Konsummustern; ein Be-
deutungsverlust der Nationalstaaten so-
wie ein Bedeutungszuwachs transnatio-
naler Institutionen und global vernetzter
politischer Bewegungen (vgl. Randeria
1998, S. 16).
Die Dynamik der Globalisierungsprozesse
wird gegenwärtig durch eine „ Ausdeh-
nung neoliberaler wirtschaftlicher und
politischer Leitvorstellungen“  (Randeria
1998, S. 16f.) bestimmt. Während neolibe-
rale Ökonomen durch das grenzenlose
Wirken der Marktkräfte eine Zunahme
des allgemeinen Wohlstands erwarten,
verweisen Skeptiker auf die wachsende
inner- und zwischengesellschaftliche sozi-
ale Polarisierung und fordern eine stärke-
re politische Steuerung auf nationaler wie
internationaler Ebene, um eine gerechte-
re Verteilung der Chancen der Globalisie-
rung zu gewährleisten (vgl. Alkazaz 1999,
S. 577). 
Die mehrdimensionalen Globalisierungs-
prozesse verschränken sich je unterschied-
lich mit gesellschaftsinternen Entwick-
lungsdynamiken. Sie werden dabei durch
historisch vermittelte politische, soziale
und kulturelle Besonderheiten und Kräf-
teverhältnisse „ gebrochen“  bzw. codiert.
Als Antworten auf die gewaltigen Um-
brüche, als Reaktionen auf die existenziell
erfahrbaren Zumutungen der Globalisie-
rung, greifen weltweit Fragmentierungs-
prozesse um sich. Die Zersplitterung in
konkurrierende religiöse oder ethnische
Gemeinschaften, die Rückhalt und Schutz
bieten sollen, und die Politisierung der
entsprechenden Zugehörigkeiten gewin-
nen an Boden (Menzel 1999).

Im Spannungsfeld von Staat und
Gemeinschaften

Für die Konstituierung der nationalen,
ethnischen und religiösen Gemeinschaf-
ten, die als Refugien und Gegenmodelle
gegenüber den existenziellen Risiken und
verstörenden Einflüssen der Globalisie-
rung erlebt werden, spielt die Kategorie
„ Gender“ , das Geschlechterverhältnis als
soziale Strukturkategorie, eine zentrale
Rolle. Die imaginierten Gemeinschaften
(Benedict Anderson) begreifen das Ver-
hältnis der Geschlechter als zentrales Ele-
ment der jeweiligen inneren Ordnung,
das im kollektiven Bewusstsein die spezifi-
sche Identität der eigenen Gemeinschaft
ausmacht und diese gegenüber „ den an-
deren“  abgrenzt. Der Prozess der kollekti-
ven Selbstdefinition beinhaltet immer
auch eine Klärung der Platz- und Rollen-
anweisung für Frauen, die in vielen Kultu-
ren in besonderem Maße als Verkörpe-
rung kollektiver Identitätskonzepte gel-
ten. Er vermittelt sich im Rahmen der sym-
bolischen Ordnung und schließt einen
Werte- und Moralkodex, eine Kleiderord-
nung, eine Körpersprache und eine Ord-
nung der Handlungs- und Bewegungsräu-
me ein (vgl. Wichterich 1992, S. 47f.).
Insbesondere in Geschichte und Gegen-
wart des gesamten Orients einschließlich
Afghanistans enthüllt sich eine fortdau-
ernde strukturelle Bedeutung der Ge-
schlechterpolitik nach innen wie nach au-

ßen. Dem „ Kampf um die Frauen“  kommt
eine Schlüsselfunktion zu in den Ausei-
nandersetzungen zwischen dem um Na-
tion-building bemühten Staat und den pri-
mären familiären, tribalen und religiösen
Gemeinschaften, die weithin als soziopoli-
tische Konkurrenzorganisationen gegen-
über dem Staat agieren. Mit der Zentrali-
sierung des Rechts und einer einheitlichen
Reglementierung der Geschlechterver-
hältnisse versucht der Staat in Bereiche ein-
zugreifen, die zuvor der ausschließlichen
Kontrolle durch die primären Gemein-
schaften unterworfen waren, und so sei-
nen hegemonialen Machtanspruch durch-
zusetzen. Für die primären Solidargemein-
schaften hingegen vermag die Kontrolle
über „ ihre“  Frauen, die Identität und In-
tegrität der Gemeinschaften symbolisie-
ren, zum zentralen Ausdruck des Wider-
standes gegenüber einem weithin als
„ fremd“  und autoritär wahrgenommenen
Staat zu werden (vgl. Kreile1997, S. 256ff.).
Wie nicht zuletzt das Beispiel Afghanistan
zeigt, waren die staatlichen Bemühun-
gen, die Geschlechterverhältnisse im Inte-
resse von Nation-building und Moder-
nisierung zu transformieren und so die
staatliche Hegemonie über die Gesell-
schaft durchzusetzen, in den verschiede-
nen Gesellschaften der Region nicht in
gleicher Weise erfolgreich. So kam es je
unterschiedlich und ungleichzeitig zur
Auflösung, Umgestaltung oder Selbstbe-
hauptung der lokalen, religiösen und fa-
miliären Gemeinschaften. Die Folgen für
die Frauen waren uneinheitlich und ambi-
valent. Einerseits wurden ihre traditionel-
len Aktionsradien oftmals beschränkt und
ihre bisherigen informellen Einflussmög-
lichkeiten teilweise entwertet, anderer-
seits wurden insbesondere für Frauen aus
den sich entfaltenden modernen Mittel-
schichten durch den staatlich geförderten
Zugang zu Bildung und Beruf neue Hand-
lungsspielräume eröffnet.

Geschlechterfrage als
Schlüsselelement des Widerstands

Nicht nur im Hinblick auf die wechselvolle
Dynamik zwischen Zentralmacht und Ge-
meinschaften, sondern auch im Kontext
der Einbindung des Orients in die interna-
tionale und transnationale Politik spielt
der Gender-Faktor eine herausragende
Rolle. Ausländische Interventionen haben
immer wieder historisch jeweils spezifi-
sche, aber strukturell analoge Dynamiken
widerständiger Identitätspolitiken hervor-
gerufen. Gegenüber den vielfältigen, je
unterschiedlich akzentuierten Versuchen
externer Einflussnahmen, sei es durch 
Kolonialismus sei es durch McWorld-Glo-
balisierung (Barber 1997) wurde die Ge-
schlechterfrage zum Schlüsselelement und
Medium des antikolonialen Widerstandes
bzw. antiglobaler Selbstbehauptungspro-
zesse (vgl. Kreile1999, S, 254ff.). In jüngster
Zeit etwa riefen die Bemühungen interna-
tionaler Akteure wie der Europäischen
Union und der Vereinten Nationen, unter
dem Vorzeichen der Beförderung von
Menschenrechten Einfluss auf die Ge-
schlechterpolitik des Taliban-Regimes in
Afghanistan zu nehmen, strukturell ähnli-
che Abwehrmechanismen hervor. Der Kon-
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trollanspruch über die „ eigenen“  Frauen
symbolisierte für die Taliban den An-
spruch, die Identität und Integrität der als 
bedroht wahrgenommenen „ nationalen“
bzw. „ religiösen Gemeinschaft“  zu wahren
(vgl. Kreile 2002, S. 39f).
In den Zeiten der Globalisierung wie zu Zei-
ten des Kolonialismus scheint die Ausei-
nandersetzung über die Frauenfrage, die
in kulturellen und moralischen Termini ge-
führt wird, eine „ große kulturelle Trennli-
nie zwischen den Nutznießern und Verlie-
rern der sich wandelnden sozioökonomi-
schen Ordnung“  (Kandiyoti 1991, S. 8) zu
markieren, und dies auf nationaler wie auf
globaler Ebene.
Die materiellen und politischen Glücksver-
sprechen der Globalisierungsdynamik er-
füllen sich heute – ähnlich wie in der Kolo-
nialzeit –  zumeist nur für die Eliten der Re-
gion. Für große Teile der Bevölkerung, die
zu den sozialen Verlierern gehören, wird
der Islam zum Symbol von Zusammenge-
hörigkeit und Selbstbehauptung, das der
als übermächtig empfundenen westlichen
Durchdringung entgegengesetzt wird
(vgl. Müller 2002, S. 25).

Neoliberale Globalisierung –  ein
Machtgewinn für die Frauen?

Die Weltbank zählt die Frauen weltweit
zu den Gewinnerinnen der wirtschaft-
lichen Globalisierung und Liberalisierung
(Randeria 1998, S. 20). Begründet wird
diese Sicht mit einem deutlichen Anstieg
der Frauenerwerbsquote. Beschäftigungs-
gewinn und Enttraditionalisierung gelten
als Indizien dafür, dass Frauen von der
Entgrenzung der Märkte und Kulturen
profitieren (vgl. Wichterich 1998, S. 251).
Aus dieser Perspektive wird Frauen, die
ein eigenes Erwerbseinkommen bezie-
hen, eine stärkere Verhandlungsmacht
innerhalb der Familie zugesprochen (vgl.
Schneider 1999, S. 81; Anm. 11). Es wird
angenommen, dass sich ihnen mehr In-
dividualisierungsoptionen eröffnen und
dass durch Bildung und außerhäusliche
Beschäftigung von Frauen patriarchali-
sche Einstellungen und Verhaltensweisen
unterminiert werden könnten (vgl. Mo-
ghadam 1993, S. 66).
Im Vorderen Orient war der Anteil von
Frauen an entlohnten Arbeitsverhältnis-
sen außerhalb des Agrarsektors vergli-
chen mit anderen Regionen des Südens
bislang relativ niedrig - unter 20 Prozent;
in Lateinamerika und Südostasien zwi-
schen 34 und 40 Prozent (vgl. Moghadam
1998, S. 3). Wirtschaftliche Liberalisierung
und Strukturanpassungsprogramme ha-
ben tatsächlich auch hier zu einer stärke-
ren „ Feminisierung der Beschäftigung“
geführt. Dass zunehmend Frauen außer-
halb des Hauses eine Erwerbsarbeit auf-
nehmen, hat weitreichende Implikatio-
nen für Politik, Arbeitsmarkt und Famili-
enzusammenhalt. Statistiken für Tune-
sien, Marokko und die Golfstaaten zei-
gen, dass beinahe ein Drittel der Frauen
aus diesen Ländern einer außerhäuslichen
Vollzeittätigkeit nachgehen (vgl. Fernea
2000, S. 186). Ein kleines Segment hoch
qualifizierter mobiler Frauen dürfte zu
den Gewinnerinnen dieser Entwicklung
gehören. So profitierten etwa in Ägypten

professionalisierte Frauen der oberen
Mittelschichten von der Politik der wirt-
schaftlichen Öffnung. Ihnen boten sich
Beschäftigungsmöglichkeiten im sich dy-
namisch entwickelnden Privatsektor, bei-
spielsweise in internationalen Unterneh-
men. Kapitalkräftige Frauen der Ober-
schicht begannen, sich im Dienstleistungs-
bereich, etwa im Hotelgewerbe, oder als
Teilhaberinnen an internationalen Firmen
ökonomisch zu engagieren (vgl. Hatem
1992, S. 236).
Die Mehrzahl der Frauen, die eine außer-
häusliche Erwerbstätigkeit aufnimmt,
sieht sich jedoch aufgrund sinkender Real-
einkommen zu diesem Schritt gezwungen.
Als Folge der Sparmaßnahmen stiegen die
Preise im Bereich der Grundversorgung
(Gesundheits-, Erziehungs-, Ernährungs-
und Wohnbereich); die kontraktive Wirt-
schaftspolitik erhöhte die Arbeitslosigkeit.
Vormals nicht erwerbstätige Frauen such-
ten nun verstärkt nach einem bezahlten
Arbeitsplatz, um den durch Preissteigerun-
gen oder Arbeitsplatzverlust des Eheman-
nes bedingten familiären Einkommensver-
lust auszugleichen. Die in vielen Ländern
zu beobachtende wachsende Integration
von Frauen in den Arbeitsmarkt bei
gleichzeitiger Arbeitslosigkeit von Män-
nern lässt sich darauf zurückführen, dass
Frauen in den neu entstehenden Exportin-
dustrien oder im informellen Sektor leich-
ter einen Arbeitsplatz finden als Männer
(vgl. Schneider 1999, S. 80; Moghadam
1998, S. 65ff.).

Frauen als billige Arbeitskräfte

Bei der Mehrzahl der neuen Frauen-
Arbeitsplätze handelt es sich vor allem 
um Tätigkeiten in den exportorientierten,
arbeitsintensiven und schlechtbezahlten
Branchen Textil- und Elektronikindustrie,
ohne arbeitsrechtliche Absicherung (vgl.
Schneider1999, S. 88). In Tunesien sind 76,5
Prozent der Arbeitsplätze in der Textil- und
Lederindustrie von Frauen besetzt (vgl.
Moghadam1998, S. 68). In der am stärksten
feminisierten Branche Marokkos, der Tex-
tilindustrie, liegen die Löhne mehr als die
Hälfte unter dem Durchschnitt der gesam-
ten Industrie, wie Katrin Schneider in ih-
rer hervorragenden Fallstudie zu Marokko
zeigt (vgl. Schneider 1999, S. 90). Im ägyp-
tischen Privatsektor sind die Löhne von
Frauen etwa halb so hoch wie die von 
Männern in vergleichbaren Tätigkeiten. Im
Staatssektor erhalten Frauen immerhin die
gleichen Löhne –  eine übriggebliebene
Errungenschaft aus der Ära des „ Staats-
feminismus“  (vgl. Moghadam 1998, S. 15).
Weltweit gelten Frauen als flinke, flexible
und billige Arbeitskräfte, die in den Welt-
marktfabriken und freien Produktionszo-
nen bevorzugt eingestellt werden. Auch
in Tunesien, Ägypten oder Marokko wer-
den sie somit gleichsam zum „ Standort-
vorteil“ , ihre Arbeit wird zum „ Sprung-
brett in den Weltmarkt“  (Wichterich 1998,
S. 15; S. 17).

Die Geschlechterideologie vom
„ Familienernährer“

Die Geschlechterideologie vom Mann als
„ Familienernährer“ , dem die Frau allen-

falls als Zuverdienerin unter die Arme
greift, legitimiert die Hungerlöhne. Tat-
sächlich gibt es in marokkanischen In-
dustriestädten nicht wenige Familien, in
denen die Mütter und Töchter erwerbstä-
tig und die Väter und Söhne arbeitslos
sind (vgl. Schneider 1999, S. 91). Eine der-
artige Unterspülung des patriarchalischen
Geschlechtervertrags mag bisweilen zu
mehr Empowerment für Frauen führen,
zu neuen Individualisierungsoptionen. Sie
kann aber auch gegenläufige Tendenzen
hervorrufen. Ungebrochen lastet zu-
mindest die Verantwortung für den Re-
produktionsbereich, für Kinder und Haus-
halt, auf den Schultern auch der berufstä-
tigen Frauen. Dass Frauen sich nur auf-
grund materieller Zwänge auf derartige
Arbeitsbedingungen und verstärkte Be-
lastungen einlassen, geht aus einer Unter-
suchung der ägyptischen Soziologin
Mona Hammam hervor. Darin äußerte die
Mehrzahl der interviewten Arbeiterinnen
einer ägyptischen Fabrik die Auffassung,
Fabrikarbeit sei keine angemessene Be-
schäftigung für Frauen; alle ledigen Be-
fragten erklärten, sie wollten nach der
Heirat mit der Arbeit aufhören (vgl. Hijab
1988, S. 88f.).
Diverse Untersuchungen, die sich mit der
Thematik von Globalisierung und Gender
befassen, weisen auf eine wachsende 
soziale Ungleichheit und Hierarchisierung
unter Frauen hin (vgl. Young 1999/2000).
So beschäftigen etwa in den marokkani-
schen Großstädten nicht nur privilegierte
Karrierefrauen, sondern ein erheblicher
Teil der erwerbstätigen Frauen selbst aus
den unteren sozialen Schichten Hausmäd-
chen, deren Minimallohn zumeist vom Ge-
halt ihrer Arbeitgeberinnen bezahlt wird
(vgl.Schneider1999, S. 94) Damit bleibt der
Reproduktionsbereich weiterhin „ Sache“
der Frauen, und zunehmend mehr Frauen
treten sich im Haushalt unmittelbar als
„ Herrin“  und „ Magd“  gegenüber (Young
1999/2000, S. 47). Den veränderten öko-
nomischen Realitäten steht somit keine
grundlegende Veränderung der Ge-
schlechterideologie gegenüber. 
Die Beschäftigten im boomenden Sektor
der haushaltsbezogenen Dienstleistun-
gen sind zumeist Analphabetinnen vom
Land, die oft kaum älter als sechs Jahre
sind. Parallel zu dieser Entwicklung ist die
Einschulungsquote für Mädchen auf dem
Land rückläufig. Suizide von Hausmäd-
chen, über die in der marokkanischen
Presse berichtet wird, verweisen auf de-
ren trostlose Lage. Wehrlos sind sie oft-
mals Willkür und Ausbeutung ausgesetzt
–  sei sie finanzieller oder sexueller Art
(vgl. Schneider 1999, S. 96).

Neoliberale Politik hat
einschneidende Auswirkungen

Auch die neoliberale Politik, die die öko-
nomische Logik der Globalisierung beför-
dert, begleitet und absichert und die sich
durch Stichworte wie Privatisierung, Dere-
gulierung, Rückzug des Staates, Senkung
von Staatsausgaben, Abbau der Sozialsys-
teme charakterisieren lässt, ist geschlechts-
spezifisch konnotiert. So treffen die staat-
lichen Strukturanpassungsprogramme mit
ihren einschneidenden sozialen Auswir-
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kungen Frauen in besonderem Maße. Die
Streichung von Subventionen etwa bei
Nahrungsmitteln zwingt immer mehr
Frauen, im informellen Sektor aktiv zu
werden, um mit ihren Familien überleben
zu können, so beispielsweise als Müllsor-
tiererinnen (vgl. Wichterich 1998, S. 164).
Erwerbsarbeit ist hier nicht Chance zur
Selbstverwirklichung, sondern bittere Not-
wendigkeit. Die dramatischen Kürzungen
im Bildungs- und Gesundheitsbereich er-
höhen die Arbeitsbelastung der Frauen. In
Ägypten sind in den achtziger Jahren die
Pro-Kopf-Ausgaben des Staates für Ge-
sundheit um ein Drittel zurückgegangen.
Frauen werden in dieser Situation zu sozia-
len Puffern der Strukturanpassung: Je
mehr sich die strukturangepassten Staaten
von sozialpolitischen Aufgaben zurückzie-
hen, desto mehr übernehmen zumeist
Frauen unentgeltlich Gemeinschaftsauf-
gaben wie eine medizinische Basisversor-
gung (vgl. Wichterich 1998, S. 167ff.). Die
Einführung von Gebühren für den Schul-
besuch bereits im Primarbereich hat im
Kontext steigender Preise und sinkender
Löhne darüber hinaus in Ägypten und Ma-
rokko bereits zu einem Rückgang der Ein-
schulungsquote für Mädchen geführt (vgl.
Moghadam 1998, S. 225). 
Auch die Entlassungen oder Gehaltskür-
zungen im Staatssektor gehen überpro-
portional zu Lasten von Frauen, für die
der Staat im Vorderen Orient seit den
fünfziger Jahren der wichtigste Arbeitge-
ber ist. So hat sich die ägyptische Regie-
rung gegenüber dem Internationalen
Währungsfonds verpflichtet, die Zahl der
Staatsangestellten um jährlich zwei Pro-
zent schrumpfen zu lassen. Jetzt soll Frau-
en ab 45 ein Vorruhestand mit einer ge-
ringen Abfindung schmackhaft gemacht
werden. Um das ägyptische Arbeitsrecht
an die Bedürfnisse des Marktes anzupas-
sen, werden die Regelungen für den Mut-
terschutz verschlechtert (vgl. Wichterich
1998, S. 165f.).
Verschiedene Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die wachsende Armut zuneh-
mend weibliche Züge trägt. Neben die
„ Feminisierung der Beschäftigung“  tritt
eine „ Feminisierung der Armut“  (vgl. Har-
ders 1997 und 1998). Die Zahl der von
Frauen geführten ägyptischen Haushalte,
die unterhalb der Armutsgrenze leben, ist
doppelt so hoch wie der Anteil armer Fa-
milien unter den von Männern geführten
Haushalten (vgl. Moghadam 1998, S.102). 

Islamismus als Ausweg aus der
Verelendung?

Die sozioökonomische Dynamik der ver-
gangenen Jahrzehnte hat nicht nur die
nationalen und regionalen Arbeitsmärk-
ten transformiert, sondern insgesamt zu
tief greifenden sozialen Umbrüchen und
Verwerfungen geführt. Angesichts wach-
sender sozialer Polarisierung und staat-
licher Repression richteten sich seit Ende
der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts
die Hoffnungen vieler Menschen auf die
islamistischen Bewegungen, die unter der
Parole „ Der Islam ist die Lösung“  mit der
angestrebten Schaffung eines „ islami-
schen Staates“  einen Ausweg aus Margi-
nalisierung und Verelendung, Arbeits-

losigkeit und katastrophaler Wohnungs-
not versprachen. 
Ungeachtet mancher wissenschaftlicher
Grabgesänge –  ich denke etwa an Olivier
Roy oder Gilles Kepel –  sind auch zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts die islamisti-
schen Bewegungen und Parteien als ein-
flussreiche moderne Akteure auf den po-
litischen Bühnen des Vorderen Orients
präsent (vgl. Perthes 1999, S. 143). Zwar
wurden die Versprechungen einer „ ge-
rechten Ordnung“  im Interesse der mos-
tazafin, der Entrechteten und Enterbten,
mit denen die Islamisten in den verschie-
denen Ländern breite Massen zu mobili-
sieren vermochten, bislang nirgendwo
auch nur ansatzweise erfüllt. Ein spezi-
fisch „ islamisches“  Entwicklungsmodell
konnte weder theoretisch konsistent kon-
zipiert, geschweige denn praktisch umge-
setzt werden. Nicht zuletzt unter dem
Druck staatlicher Einbindungs- bzw. Re-
pressionsstrategien kam es in verschiede-
nen Staaten der Region zu einer De-Radi-
kalisierung der Bewegungen, zu Institu-
tionalisierungsprozessen und zur „ Inte-
gration der Integristen“  (Krämer 1994) in
das politische System, wo sie aber weiter-
hin einen ernst zu nehmenden politischen
Faktor darstellen und im Marsch durch die
Institutionen Erfolge erzielen. In den
meisten arabischen Ländern verfügen isla-
mistische Parteien heute über ein Wähler-
potenzial von mindestens 15 bis 30 Pro-
zent (vgl. Perthes 1999, S. 144). 
Die wohlfahrtspolitischen Aktivitäten der
islamistischen Organisationen dürften an-
gesichts der sozial einschneidenden und
polarisierenden Effekte von neoliberaler
Globalisierung und Strukturanpassung ih-
ren Rückhalt in der Bevölkerung eher ver-
stärken.

Die Geschlechterordnung als
Herzstück der Selbstbehauptung

Während strukturelle entwicklungspoliti-
sche Umgestaltungsoptionen im Interesse
der städtischen und ländlichen Armen an-
gesichts interner und externer politischer
Rahmenbedingungen sowie der sozialen
Heterogenität der islamistischen Bewe-
gungen blockiert waren, wurde die Ge-
schlechterfrage und die „ Moral“  der Frau-
en schichtübergreifend und mehrfach co-
diert zum Schlüsselthema in den Diskur-
sen und der Praxis des politischen Islam in
allen seinen Facetten und Ausprägun-
gen. Der schillernde und sozial mehr-
deutige Begriff einer „ gerechten“  und
„ authentischen“  islamischen Ordnung
wurde inhaltlich gefüllt mit dem sozial-
moralischen Konzept einer „ gottgewoll-
ten“  Geschlechterordnung und verknüpft
mit einer Re-Formulierung und Politisie-
rung des traditionellen patriarchalischen
Geschlechterdiskurses, der den Geschlech-
tern komplementäre Rollen zuweist und
die Frau dem Manne in der Ehe unter-
ordnet. Für die Wiederherstellung der 
ersehnten „ gottgewollten Ordnung“  ge-
winnt die Ordnung der Geschlechter zen-
trale Bedeutung. Diese ist in den Augen
der Islamisten offenkundig aus den Fugen
geraten, gleichsam als Symbol und Indi-
kator einer als chaotisch erlebten Gesell-
schafts- und Weltordnung. Die soziale

Desintegration wird als moralische Desin-
tegration wahrgenommen und somit be-
kämpft.
Die sozialen Umbrüche haben zu einem
Zerfall der traditionellen Lebenswelten
und zur Erosion der familiären Solidarge-
meinschaften geführt. Auch die traditio-
nellen Geschlechter- und Generationen-
verträge werden zunehmend außer Kraft
gesetzt. Die unübersehbare massenhafte
Präsenz von Frauen im öffentlichen, tradi-
tionell als „ männlich“  definierten Raum
signalisiert die Auflösung der traditio-
nellen patriarchalischen Ordnung und
wird zum augenfälligsten Ausdruck des ra-
santen Wandels, der viele fundamental
desorientiert. Im traditionellen islami-
schen Geschlechterdiskurs stellt eine Frau,
die unverschleiert den öffentlichen bzw.
„ männlichen“  Raum betritt, eine sexuelle
Versuchung dar, die die Selbstbeherr-
schung der Männer und die Sozialordnung
gefährdet und dadurch Zwietracht und
Chaos (fitna) verursacht. Um den Zu-
sammenbruch der sozialen Ordnung zu
verhindern und die Eintracht in der Gesell-
schaft zu wahren, muss die potenziell als
sozial zerstörerisch gedachte weibliche 
Sexualität streng kontrolliert und durch
räumliche bzw. symbolische Geschlech-
tertrennung qua Verschleierung der Frau
auf den privaten Bereich beschränkt und
somit buchstäblich „ domestiziert“  werden
(vgl. Mernissi 1987, S. 26ff.).

Islamismus als „ Ersatzfamilie“

Angesichts der Erosion und des Funktions-
verlustes der verwandtschaftlichen Bin-
dungen bieten sich die Islamisten gleich-
sam als erweiterte „ Ersatzfamilien“  an. 
Die islamistischen Organisationen bieten
nicht nur soziale Dienstleistungen und 
vermitteln klare moralische Orientierung.
Sie versprechen auch, die durch die so-
ziokulturellen Erosionsprozesse gefähr-
dete patriarchalische Autorität von Vä-
tern, Ehemännern, Brüdern und anderen
männlichen Verwandten auf einer neuen
Ebene zu reformulieren und zu re-formie-
ren, indem die Kontrolle über die Frauen
nun durch alle Männer der umma, der
„ Über-Familie“  der Gläubigen, garantiert
wird.
Die Politisierung der Geschlechterordnung
im islamistischen Diskurs vermag zudem
den einzelnen Männern und Frauen das
Gefühl zu vermitteln, durch eine „ morali-
sche“  Lebensführung einen Beitrag zur an-
gestrebten „ wahrhaft islamischen Ord-
nung“  zu leisten und damit den alltäg-
lichen Ohnmachtserfahrungen eigene Ein-
flussmöglichkeiten entgegenzusetzen. Sie
wird umgesetzt in symbolisches Kapital,
das die moralische Überlegenheit der isla-
mischen Gemeinschaft gegenüber dem
ökonomisch überlegenen, aber moralisch
als verkommen gewerteten Westen und
der als „ verwestlicht“  perzipierten einhei-
mischen Schicht der so genannten „ fetten
Katzen“ –  wie man in Ägypten sagt - ver-
anschaulicht. Dies vermag die vielfach
schmerzlich empfundene materielle Depri-
vation erträglicher zu machen. Moral wird
zum „ Feld der symbolischen Auseinander-
setzung um Anerkennung“  (Klein-Hess-
ling u.a. 1999, S. 26).
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Frauenbewegungen im 
Vorderen Orient

Die bisherigen Ausführungen haben deut-
lich gemacht, dass eine überwiegende
Mehrzahl von Frauen nicht unter den Ge-
winnerinnen der Globalisierung zu finden
ist. Für sie überwiegen nicht so sehr die
Chancen, sondern eher die Zwänge. Aller-
dings haben die Frauenbewegungen im
Zuge der Globalisierungsprozesse auf na-
tionaler wie auch auf transnationaler
Ebene deutlich an Mobilisierungsfähigkeit
gewonnen.
Das Überschreiten von Grenzen und Kul-
turen und das Herstellen neuer Verbin-
dungen gelten als Grundprinzipien von
Globalisierung (vgl. Wichterich 1998, S.
217). In dieser Hinsicht könnte man die
Frauenbewegungen als Pionierinnen be-
trachten. So finden zwischen den einzel-
nen nationalen Frauenbewegungen zu-
nehmend regionale Vernetzungs- und
Austauschprozesse statt, nicht zuletzt mit-
hilfe der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien. Ich denke da-
bei etwa an das internationale Netzwerk
„ Women Living under Muslim Law“  (vgl.
Moghadam 1998, S. 203), das Individuen
und Gruppen von Nordafrika bis Pakistan
verbindet oder an den Zusammenschluss
der „ Femmes des Maghreb“ . Die orienta-
lischen Frauenbewegungen sind heute
eingebunden in die globalen Diskurse
über Frauenrechte und Menschenrechte,
Demokratisierung und Zivilgesellschaft
und sind auf den Weltfrauenkonferenzen
(etwa Peking und Huairou) zahlreich und
organisiert vertreten.
Frauen engagieren sich in Frauen-Nicht-
regierungsorganisationen als Antwort
auf fortdauernde und sich verschärfende
Probleme für Frauen in den verschiedens-
ten Bereichen. So wird beispielswiese das
Thema „ Gewalt gegen Frauen“  zuneh-
mend öffentlich diskutiert (vgl. Mogha-
dam 1998, S. 17). Angesichts des histori-
schen Ausschlusses der Frauen von öffent-
lichen Formen der Macht, kommt dem 
Engagement von unabhängigen Frau-

engruppen gerade im Vorderen Orient
eine besondere Bedeutung zu (vgl. a.a.O., 
S. 202ff).
In ihren eigenen Gesellschaften sehen sich
die Frauenbewegungen der Region heute
gleichwohl mit einer extrem widersprüch-
lichen und ungünstigen Situation kon-
frontiert. Sie sind nicht nur den Restrik-
tionen und Loyalitätsansprüchen religiö-
ser bzw. religiös-politischer und familialer
Gemeinschaften unterworfen, sondern
auch dem repressiven neopatriarchalen
Staat, der die Gesellschaft insgesamt einer
weitreichenden Kontrolle unterworfen
hat. Die herrschenden autoritären Eliten
haben die Ära des „ Staatsfeminismus“  ei-
nes Nasser und Atatürk weit hinter sich
gelassen. Sie sind oftmals bestrebt, ihre
Legitimationskrise auf dem Rücken der
Frauen zu bewältigen und die bescheide-
nen frauenrechtlichen Errungenschaften
früherer Phasen rückgängig zu machen,
was sich etwa in den Auseinandersetzun-
gen um das Familienrecht in Ägypten und
Algerien zeigt, wie auch im Vorgehen ge-
gen autonome Frauenorganisationen in
Ägypten.
Im Januar 2000 verabschiedete das ägyp-
tische Parlament mit Zustimmung der reli-
giösen Autoritäten der Al-Azhar-Univer-
sität zwar immerhin eine –  heftig umstrit-
tene – Änderung im Scheidungsrecht, die
Frauen die Möglichkeit gibt, die Schei-
dung zu beantragen, auch ohne den bis
dahin erforderlichen Nachweis, schlecht
behandelt worden zu sein. Gleichzeitig
wurde jedoch ein Gesetzesantrag abge-
lehnt, der es Frauen ermöglichen sollte,
ohne ausdrückliche Erlaubnis des Ehe-
mannes ins Ausland zu reisen (BBC-News
vom 27. 1. 2000).

Widerstand gegen die
patriarchalische Definitionsmacht

Angesichts der skizzierten vielfältigen
Zwänge verfolgen die Frauenrechtlerin-
nen uneinheitliche Strategien, die ideolo-
gisch unterschiedlich legitimiert und sozi-
al unterschiedlich verankert sind. Islamis-

tische Frauenrechtlerinnen machen sich
zunehmend daran, die in den islamisti-
schen Bewegungen idealisierte und pos-
tulierte angebliche innere Einheitlichkeit
der umma in Frage zu stellen. Dabei wei-
sen sie auf die internen patriarchalischen
Machtverhältnisse und Geschlechterkon-
flikte in der muslimischen Gemeinschaft
hin. Immer mehr islamische Frauenrecht-
lerinnen wenden sich gegen die Defini-
tionsmacht der männlichen Patriarchen.
Sie knüpfen an die Ideen islamischer Re-
former wie An-Naim, Sorush und Abu Zaid
an und versuchen auf der Basis einer Re-
Interpretation der islamischen Tradition
im Sinne einer „ feministischen Theologie“
(vgl. Hassan 1997, S. 232; Mir-Hosseini
1999) den traditionellen religiös legiti-
mierten sozialen und rechtlichen Hand-
lungsrahmen auszuweiten. Gleichzeitig
öffnen sie damit die Tür zu Allianzen mit
säkular orientierten Frauenrechtlerinnen
in den eigenen Gesellschaften wie auch
zur globalen Frauenbewegung (vgl. Krei-
le 2000).
In ihrer Vielstimmigkeit sind die Islamis-
tinnen augenscheinlich in der Lage, ein
breites soziales Spektrum zu bedienen
und so politisch Einfluss zu gewinnen. Die
„ alte“  Rolle der Hausfrau und Mutter
wird ideologisch aufgewertet, neue Rol-
len, die mit dem Betreten des öffentlichen
Raumes verbunden sind, etwa als Berufs-
tätige, Studentin, Wissenschaftlerin wer-
den eröffnet und durch das Tragen des
Schleiers sozialmoralisch abgesichert. Mit
der „ islamischen Bedeckung“  können
Frauen traditionelle Grenzen überschrei-
ten und den öffentlichen Raum betreten,
ohne die gängigen Normen „ tugendhaf-
ter Weiblichkeit“  zu durchbrechen und ihr
soziales Ansehen zu verlieren (vgl. Najma-
badi 1991, S. 66).
Die islamistischen Frauenrechtlerinnen
grenzen sich bewusst von westlichen Leit-
bildern und Rollenmodellen ab. Der
Schleier symbolisiert für sie nicht Unter-
drückung, sondern Befreiung, etwa von
dem Diktat der Modeindustrie, den An-
forderungen des Schönheitsmythos, den
Zwängen der Konsumideologie, den Un-
annehmlichkeiten und Risiken sexueller
Belästigung. Islamistische Intellektuelle
verbinden mit dem Schleier auch alterna-
tive Auffassungen über Körper, Sexualität
und Privatheit, die westlichen Konzepten
bewusst entgegengesetzt werden (vgl.
Göle 1995, S. 31f.), wie folgende Äuße-
rungen türkischer Islamistinnen ansatz-
weise illustrieren: „ Im Westen demon-
strieren die Frauen, indem sie sich schmin-
ken und Schmuck tragen, ihre Sexualität
in größerem Ausmaß nach außen. Gleich-
zeitig aber wird die Sexualität dadurch
geschwächt. Wir machen genau das
Gegenteil und behalten uns unsere Sexu-
alität für bestimmte Situationen vor.
Draußen, in der Öffentlichkeit, auf der
Straße zeigen wir diese so wenig wie
möglich“  (zit. nach Göle 1995, S. 118).
Während die islamistischen Frauenrecht-
lerinnen darum ringen, ihre Rechte durch
eine „ frauenfreundlichere“  Re-Interpre-
tation der religiösen Quellen im Rahmen
der islamistischen Gemeinschaften auszu-
weiten, fordern die säkular orientierten
Frauenrechtlerinnen unter Berufung auf
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Demokratie und  Menschenrechte gleiche
Rechte als Individuen ein. Zum strategi-
schen Dreh- und Angelpunkt wird dabei
das Familienrecht.

Die Versagung fundamentaler
demokratischer Rechte

Während im Zeichen von global erhobe-
nen Forderungen nach „ Good Governan-
ce“  die Demokratisierungsrhetorik auch
im Vorderen Orient um sich greift, bleiben
die Frauen in den meisten Ländern der Re-
gion hinsichtlich ihrer demokratischen
Rechte nämlich doppelt blockiert. Sie sind
nicht nur –  wie auch die Männer - den all-
gemeinen staatlichen Beschränkungen
hinsichtlich bürgerlicher Freiheitsrechte
und politischer Partizipation unterwor-
fen. Gleichzeitig ist ihnen das fundamen-
tale Recht versagt, in so wichtigen Fragen
wie Eheschließung, Scheidung, Arbeit,
Mobilität, Sorgerecht für die Kinder ei-
genständige Entscheidungen zu treffen,
da sie im religiös verankerten Familien-
recht den männlichen Verwandten unter-
geordnet sind. Der Widerspruch zwischen
der an Individuen gerichteten Gleichheits-
zusage in den meisten Verfassungen der
Region und der fortdauernden Unterwer-
fung unter das durch die verschiedenen
religiösen Gemeinschaften kodifizierte
Familienrecht macht die Frauen zu Staats-
bürgerinnen zweiter Klasse.
Eine Gleichstellung im Familienrecht, die
die Frauen aus der Vormundschaft der Vä-
ter, Ehemänner und jeweiligen religiösen
Gemeinschaften entließe und sie direkt
und ohne patriarchalische Vermittlung zu
Vertragspartnerinnen des Staates und zu
Staatsbürgerinnen aus eigenem Recht
machte, wäre (aus der Perspektive säkular
orientierter Frauenrechtlerinnen) zumin-
dest eine der zentralen Voraussetzungen
nicht nur für mehr Gestaltungsspielräume
für Frauen, sondern auch für die Stärkung
der Zivilgesellschaften und für Demokrati-
sierungsprozesse in der Region. Allerdings
könnte eine derartige Entwicklung die
Macht und den Zusammenhalt der Ge-
meinschaften empfindlich schwächen. An
diesem Punkt treten nun neben die er-
wähnten Allianzen der islamistischen und
der säkular orientierten Frauenbewegun-
gen, die weltanschauliche Differenzen
teilweise überbrücken, gegensätzliche In-
teressenlagen und Loyalitätskonflikte.

Widersprüche blockieren eine
einheitliche Strategie

Der Widerspruch zwischen identitätspoli-
tischer Orientierung, bei der die Gemein-
schaften zum normativen Ausgangspunkt
von Rechten und Verpflichtungen ge-
macht werden, einerseits und zivilgesell-
schaftlicher Orientierung, die auf der An-
erkennung der Freiheitsrechte des Indivi-
duums basiert, andererseits, behindert
bzw. blockiert eine einheitliche Strategie
der Frauenbewegungen. 
Teile der Frauenbewegungen engagieren
sich nachdrücklich für die Ausweitung der
Rechte der Frauen als Individuen und pran-
gern den „ Würgegriff“  an, dem die Frauen
seitens der Gemeinschaften ausgesetzt
seien. Mernissi zufolge sind es gerade die

Frauen im Vorderen Orient, „ die am lau-
testen den Individualismus besingen, denn
sie waren mehr als die anderen durch das
Gruppengesetz gefesselt“  (Mernissi 1992,
S: 206f.). Andere Frauenrechtlerinnen sind
bestrebt, über die Einbindung in ver-
wandtschaftliche und kommunalistische
Strukturen, die nicht nur kontrollieren,
sondern auch Fürsorge bieten, ihre Partizi-
pations- und Gestaltungsmöglichkeiten
auszuweiten (vgl. Joseph 2000, S. 18).
Die unterschiedlichen Strategien spiegeln
letztendlich unterschiedliche soziale Zu-
gehörigkeiten und Interessenlagen wider.
Ausgangspunkt ist die Frage: Wer bietet
in der globalisierten und fragmentierten
Risikogesellschaft existenziellen Schutz
und Rückhalt? Angesichts gesellschaft-
licher Entwicklungen, in denen die sozia-
le Kohäsion abnimmt und der Staat sich
wohlfahrtspolitisch weitgehend verab-
schiedet hat, leben immer mehr Men-
schen in prekären sozialen Verhältnissen.
Für die wachsende Zahl von Marginalisier-
ten mag die Familie oder ein kommuna-
listisches Funktionsäquivalent somit eine
fortdauernde Überlebensressource dar-
stellen, es sei denn zivilgesellschaftliche
Solidaritäten böten eine Alternative zu
identitätspolitischen Loyalitäten.

Perspektiven der
geschlechterpolitischen Dynamik

Im Hinblick auf die Perspektiven der ge-
schlechterpolitischen Dynamik im Vorde-
ren Orient zeichnen sich widersprüchli-
che, in sich gegenläufige und sozial unter-
schiedlich akzentuierte Tendenzen ab. So-
lange sich die sozialen Polarisierungen
weiter vertiefen, dürfte auch die Nachfra-
ge in den ärmeren sozialen Schichten
nach Schutz, Absicherung und sozialmo-
ralischer Orientierung durch die familiä-
ren und religiösen Gemeinschaften unge-
brochen bleiben. Sie bieten mangels Al-
ternativen und angesichts eines repressi-
ven, sozialpolitisch abwesenden Staates
für viele Frauen und Männer existenziell
notwendige Zufluchtsbastionen, deren
Zusammenhalt durch die traditionellen
patriarchalischen Verhältnisse aufrechter-
halten und den Autonomieansprüchen
der Individuen übergeordnet wird. 
Parallel dazu bringt der soziale Wandel
eine Ausdifferenzierung der Mittelschich-
ten und eine Pluralisierung von Lebens-
formen mit sich und schafft in den privile-
gierten Teilen das Potenzial für Individu-
alisierungsschübe und Selbstverwirkli-
chungsambitionen. Damit werden auch
für eine Minderheit von Frauen autono-
mere Gestaltungsspielräume und alterna-
tive Rollenkonzepte eröffnet. Wer mate-
riell abgesichert ist, kann am ehesten auf
den Rückhalt der familiären oder religiö-
sen Gemeinschaft verzichten, die Sicher-
heit gewährt, aber Anpassung fordert. 
Die Forderung vieler Frauenrechtlerinnen
nach gleichen Rechten, auch im „ priva-
ten“  Bereich und im Personenstandsrecht,
mag diesen Prozess widerspiegeln. So
starteten in Marokko im April 2002 neun
unabhängige Frauenorganisationen eine
landesweite Kampagne „ Frühling der
Gleichberechtigung“  zur Reform des ma-
rokkanischen Familienrechtes. (vgl. Sabra

2002, S. 46). Gefordert werden unter an-
derem gleiches Recht für Mann und Frau,
selbst den Ehevertrag schließen zu kön-
nen, das Verbot der Polygamie, gleiche
Scheidungsprozeduren für Männer und
Frauen, gleiches Sorgerecht für die Kin-
der, gleiches Recht auf Verbleib in der
ehelichen Wohnung.
Perspektivisch dürfte die soziale Ausstrah-
lungskraft und politische Dynamik der
orientalischen Frauenbewegungen aller-
dings nicht zuletzt davon abhängen, wie
weit es ihnen gelingt, die soziale Frage zum
Thema zu machen und die Forderung nach
Geschlechtergerechtigkeit mit derjenigen
nach sozialer Gerechtigkeit zu verknüpfen.
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Islam –  Grundinformationen
Von Wiebke Walther, Tübingen

Islam (arabisch) bedeutet: „ Ergebung in den Willen Gottes“ (Allah). Wer sich zu ihm bekennt, ist ein Muslim / eine Muslima.
Von derselben arabischen Wurzel s-l-m ist auch das Wort „ Friede“  abgeleitet: Salaam.

Allah heißt im Arabischen auch der Gott der Juden und der Gott der Christen.

Zahl der Muslims heute: Etwa 1,2 Milliarden Menschen, durch Bevölkerungswachstum und Übertritte ständig wachsend.

Verbreitungsgebiete des Islams: Über alle Erdteile. Die Kernländer des Islams liegen im Vorderen Orient, von Nordafrika 
über Ägypten, den Sudan, die gesamte arabische Halbinsel, Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Türkei, bis nach Mittelasi-
en, Pakistan, Afghanistan.

Muhammed: Stifter des Islams, lebte ca. 570– 632, zunächst als Kaufmann in Mekka, später als religiös-politisches Oberhaupt
der städtischen Gemeinde in Medina.

Der Koran (arab.: „ Rezitation, laute Lesung“ ): Heiliges Buch des Islams, für den Muslim das dem Propheten Muhammed durch
den Erzengel Gabriel in arabischer Sprache geoffenbarte Wort Gottes. Besteht aus 114 Suren („ Kapiteln“ ), im wesentlichen
nach dem Prinzip der abnehmenden Länge geordnet. Da für den orthodoxen Muslim der Koran eigentlich unübersetzbar ist
und als das sprachliche Wunder Muhammeds gilt, wurde Arabisch zur Kultsprache aller Muslims und die arabische Schrift auch
die Schrift anderer Sprachen in den Verbreitungsgebieten des Islams, etwa für das Persische, das Türkische (bis 1926), das Kur-
dische, das Urdu, das Paschto.

Koranübersetzungen ins Deutsche: Von RUDI PARET, A. TH. KHOURY (vom islamischen Weltkongress gebilligt), MAX HENNING (jetzt
überarbeitet durch den deutschen Konvertiten MURAD HOFFMANN), neuerdings auch von der Achmadiyya-Mission und durch
den deutschen Konvertiten und Orientalisten AHMED VAN DENFFER. Dichterische Übersetzung durch FRIEDRICH RÜCKERT (unvoll-
ständig).

Die Hidschra (arab.: „ Auswanderung“ ): Das Jahr 622, das Jahr der Auswanderung Muhammeds mit seinen frühen Anhängern
von Mekka nach Medina, wo er vom Verkünder einer Religion auch zum Leiter einer Gemeinde wurde. Beginn der islami-
schen Zeitrechnung (nach Mondjahren).

Die Ka‘ba (arab.: „ Würfel“ ): Zentrales Heiligtum des Islams in Mekka, bestehend aus einem würfelförmigen schwarzen Me-
teoriten, Ziel der Pilgerfahrt, die zu den fünf grundlegenden religiösen Pflichten jedes Muslims, den „ Säulen des Islams“ ,
zählt.

Der Hadîth: (arab.) eig. „ Bericht“ , auch „ Neuigkeit“ , meist mit „ Tradition“ übersetzt: Berichte über das, was der Prophet des
Islams, Muhammed, in bestimmten Situationen gesagt, getan oder auch nur schweigend geduldet haben soll. Die sechs ka-
nonischen Hadith-Sammlungen, aufgezeichnet im 3. islamischen Jahrhundert, bieten ergänzende Richtlinien für die Lebens-
führung des frommen Muslims und sind nach dem Koran die zweitwichtigste Quelle für das Islamische Recht.

Die Scharî’a: (arab.) eig. „ Wasserplatz“ : Das religiöse Recht des Islams. Wird durch vier Rechtsschulen vertreten, die Hanbali-
ten, Hanafiten, Malikiten, Schafi’iten, die einzelne Satzungen zum Teil verschieden interpretieren. Die Rechtsschulen sind in
unterschiedlichen Gegenden des Vorderen Orients unterschiedlich verbreitet.

Ahl adh-Dhimma oder Dhimmis, Angehörige einer „ Schutzreligion“ , d.h., Juden und Christen (als Besitzer einer „ Heiligen
Schrift“ ), vgl. z.B. Sure 2:62. Juden und Christen hatten in innerkonfessionellen Streitigkeiten in den Ländern des Vorderen 
Orients ihre eigene Rechtssprechung.

Die Sunna: Der „ Brauch“ , die Lebensweise des Propheten Muhammed, wie sie von arabischen Historikern und in der Hadith-
Literatur überliefert wird. Sie gilt als Vorbild für den gläubigen Muslim bis in die Gegenwart.

Sunniten: Die Mehrheit der Muslims, ca. 85 bis 90%, die sich nach der Sunna des Propheten so nennt.

Schi’iten: Eigentlich die Schi’at Alî, „ die Partei Alîs“ , die Anhänger von Muhammeds Vetter und Schwiegersohn Alî, die in die-
sem und bestimmten seiner Nachkommen die rechtmäßigen Nachfolger Muhammeds sehen. Auch sie erkennen die Sunna
des Propheten an, hatten und haben aber andere Auslegungen von Koran und Sunna hinsichtlich der religiös-politischen
Machtausübung entwickelt. Sie teilten sich später in die „ Fünfer-“ , die „ Siebener-“  und die „ Zwölferschiiten“  (nach dem 5.,
dem 7. oder dem 12. Imam, d.h. potentiellen religiösen Führer unter den Nachkommen Alîs, den die jeweilige Gruppe als den
letzten, für sie wichtigen, anerkennt). Im Iran ist die Zwölfer-Schi‘a Staatsreligion. Über die Hälfte der Bevölkerung des Irak,
auch des Libanon ist heute schi‘itisch. Im Jemen ist die Fünferschi’a verbreitet. Die Schi´iten haben ihre eigene Rechtsschule,
die Dscha’fariyya.



Andreas Pflitsch ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Seminar für Semitistik und
Arabistik an der Freien Universität Berlin.
Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist
die moderne arabische Literatur.

Literatur war schon immer ein Reflex auf
die Zeitläufte. Der Beitrag von Andreas
Pflitsch fragt, was die moderne arabische
Kultur und Literatur zum Konzept der kul-
turellen Globalisierung, zu Aspekten von
Transkulturalität und zum Phänomen der
transnationalen Literatur beitragen kann.
Einblicke in die moderne arabische Litera-
tur zeigen, dass es zwei Varianten gibt,
mit der Globalisierung umzugehen. Einer-
seits ist dies der Widerstand gegen die als
Überfremdung erlebten kulturellen Ein-
flüsse. Die Kritik am Westen ist daher ein
wichtiger Topos der modernen arabi-
schen Literatur. 
Die andere Spielart hingegen ergreift die
Chancen der Globalisierung auf literari-
schem Gebiet und nutzt sie im Sinne einer
kulturellen Emanzipation. Gerade trans-
nationale Biografien und deren literari-
sche Verarbeitung zeigen, dass im Rah-
men der Literatur kulturelle Unterschiede
gelebt, verhandelt und kultiviert werden
können. Nicht Festschreibung von Iden-
titäten, sondern die Verhandlung von Dif-
ferenz könnte zukünftig eine vornehme
Aufgabe der Literatur sein. Red.

Es gibt keine getrennten Welten.
Es gibt das Kunterbunte eines globalen
zusammenhanglosen Zusammenhangs.
(Ulrich Beck)

Verwestlichung oder Globalisierung?

Der amerikanische Literaturwissenschaft-
ler Stephen Greenblatt erzählt folgende
Geschichte: Christoph Kolumbus landet
mit seinen Mannen an der Küste des neu

entdeckten Kontinents. „ Wir sind gekom-
men“ , hebt der Reisende aus der Alten
Welt an, „ um mit euch über Gott, Zivilisa-
tion und Wahrheit zu sprechen.“  Die
Menschen hören dem Fremden staunend
zu und antworten dann: „ OK. Was wollt
ihr wissen?“  (Zit. n. Beck 1998, S. 138).
Greenblatt entlarvt mit dieser –  natürlich
erfundenen –  Anekdote die Selbstsicht
des Westens, der in seiner Überzeugung
von der eigenen Überlegenheit den Rest
der Welt einzig als Adressaten der eige-
nen Errungenschaften begreifen kann.
Egal ob allein selig machendes Christen-
tum, die Universalisierung der europäi-
schen Moderne oder auch die Postmoder-
ne und schließlich die Globalisierung: Der
Westen versteht sich (explizit oder impli-
zit) als Speerspitze der Entwicklung, als
Telos der Geschichte und als der Weisheit
letzter Schluss.
Es ist hier nicht der Ort, die Berechtigung
oder Nichtberechtigung dieses Phäno-
mens zu diskutieren. Die Frage nach dem
Niederschlag der Globalisierung in der
modernen arabischen Literatur soll aber
aus dem Blickwinkel des von Greenblatt
zitierten amerikanischen Ureinwohners
behandelt werden. Es soll, mit anderen
Worten, im Folgenden nicht allein darum
gehen, die Globalisierung als ein im West-
en entstandenes Konzept über die mo-
derne arabische Literatur zu stülpen. Viel-
mehr ist umgekehrt zu fragen, was die
moderne arabische Kultur und Literatur
zum Konzept der kulturellen Globalisie-
rung, zu Aspekten von Transkulturalität
und zum Phänomen der transnationalen
Literatur beitragen kann. Wenn Globali-
sierung mehr sein soll als ein eleganterer
Begriff für Verwestlichung, dann müssen
wir uns von einem Denken verabschieden,
das Fortschritt und Entwicklung als Ein-
bahnstraße begreift.
Vorausgeschickt seien kurze Bemerkun-
gen zum klassischen Muster der Ge-
schichtsschreibung des modernen Vorde-
ren Orients und seiner Literatur sowie
eine Klärung des Begriffes Globalisierung,
wie er sich in Bezug auf Kultur und Litera-
tur darstellt.

Tradition und Moderne, 
Osten und Westen

Die traditionelle Historiographie –  und in
deren Fahrwasser die arabistische Litera-
turgeschichtsschreibung –  erzählt die Ge-
schichte folgendermaßen: Der wirtschaft-
lich, politisch, militärisch und kulturell
überaus erfolgreiche Westen wurde seit
Beginn des 19. Jahrhunderts vom zurück-
gebliebenen Osten, respektive Orient,
zum Vorbild erkoren. Die Bedrohung
durch die eigene Rückständigkeit führte
im Vorderen Orient zu gesellschaftlichen,

politischen, militärischen und kulturellen
Reformen, die allesamt als Mischung von
Adaptionen aus dem Westen und Besin-
nung auf die Werte der eigenen kulturel-
len und vor allem religiösen Tradition zu
sehen sind. Auseinandersetzungen dreh-
ten sich meist um das richtige Mischungs-
verhältnis. Die mit dieser –  im Westen wie
im Osten gleichermaßen verankerten –
Zuschreibung bestimmter Inhalte mit ent-
weder (westlicher) Moderne oder (öst-
licher) Tradition bestimmt bis heute das
Denken auf beiden Seiten. Der Westen
nimmt in diesem Denkmuster immer die
Rolle des Maßstabes an, an den sich der
Osten mehr oder weniger annähern kann,
will oder muss.
Verlassen wir diese allgemeinen Bemer-
kungen und wenden uns der Literatur zu,
dann stoßen wir auf eine ganz ähnlich
verlaufende Debatte: Die einstmals blü-
hende arabische Literatur, die (heute so
genannte) klassische arabische Dichtung,
so wird es bis in die Gegenwart in Stan-
dardwerken dargestellt, verlor im 13.
Jahrhundert ihre Kraft und versank in De-
kadenz und Stagnation (Moreh 1987, S.
89). Mehr als ein halbes Jahrtausend lang
geschah nach dieser Lesart nichts Nen-
nenswertes, bis dann im 19. Jahrhundert
die europäische Moderne kam und der in
einer Art Dornröschenschlaf darniederlie-
genden arabischen Literatur neues Leben
einhauchte. Die moderne Prosa wurde
von Beginn an als Import aus dem Westen
angesehen. Der Roman als Gattung galt
als dem arabischen literarischen Erbe
fremd; von den arabischen Literaturkriti-
kern und Autoren ebenso, wie von der eu-
ropäischen Forschung (Pflitsch 2000a, S.
89f.). Erst in den letzten Jahren ist ein kre-
ativerer Umgang arabischer Literaten mit
der eigenen Überlieferung zu beobach-
ten, der die verhärtete Dichotomie von
Tradition und Moderne aufbricht (Panne-
wick 2000; Pflitsch 2000b.).
Festzuhalten ist: Die moderne arabische
Literatur hat sich von ihren Anfängen an
am Westen abgearbeitet. Apologetische
Töne, kulturelle Selbstbehauptung und
Identitätssuche bestimmen in weiten Tei-
len ihre Form und ihre Thematik.

Globalisierung versus
McDonaldisierung

Der Begriff Globalisierung verändert sich,
wie alle „ großen“  Begriffe, mit dem Kon-
text in dem er gebraucht wird. Er ist, so Ul-
rich Beck, „ sicher das am meisten ge-
brauchte –  missbrauchte –  und am selten-
sten definierte, wahrscheinlich missver-
ständlichste, nebulöseste und politisch
wirkungsvollste (Schlag- und Streit-)Wort
der letzten, aber auch der kommenden
Jahre“  (Beck 1998, S. 42). Und Thomas
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im arabischen Roman

Von Andreas Pflitsch



Meyer schreibt, die Globalisierung sei „ so
vielgestaltig und komplex, dass sie sich
stets rasch zur Scheinerklärung von allem
und jedem, aber auch des jeweiligen
Gegenteils anbietet“  (Meyer 2002, S. 11).
Meist, so kann man fürs erste festhalten,
bezeichnet der Begriff die mit der global
agierenden Wirtschaft zusammenhän-
gende Untergrabung von Nationalökono-
mie und Nationalstaat (Menzel 1998).
In kultureller Hinsicht kann der Begriff Glo-
balisierung zwei diametral entgegenge-
setzte Bedeutungen annehmen. Zum ei-
nen kann er zum Synonym von Verwestli-
chung oder (noch enger) Amerikanisie-
rung werden (Griffel 2003). Er bezeichnet
dann den in der Regel kritisch gesehenen
Prozess der „ McDonaldisierung“ , also die
Vereinheitlichung der Alltagskultur, der
Warenwelt und der Lebensstile. In diesem
Sinne erscheint Globalisierung als eine Art
Neokolonialismus. Andererseits aber kann
Globalisierung, zumal in kultureller Hin-
sicht, auch pluralistisch verstanden und da-
mit als Chance begriffen werden. Globali-
sierungsprozesse unterliegen in diesem
Verständnis einer Dialektik, die globali-
siert und zugleich lokalisiert. Man spricht
dann von „ Glokalisierung“ . Kulturell gese-
hen gilt nämlich nicht, dass die Welt im
Zuge der Globalisierung homogener wird.
Glokalisierung meint, dass Waren, Ideen
und Menschen zunehmend weltweit strö-
men und präsent sind, zugleich aber in den
jeweiligen lokalen Kontexten verortet
bleiben und ihnen dabei angepasst wer-
den. Statt mit einer neokolonialistischen
hat man es dabei mit einer postkolonialis-
tischen Einschätzung der Entwicklung zu
tun. Beides kann mit dem Begriff Globali-
sierung bezeichnet werden und sicherlich
ist es nicht ganz falsch, die beiden sich
scheinbar ausschließenden Entwicklungen
als zwei Seiten derselben Medaille zu se-
hen. Entsprechend gibt es auch zwei von-
einander zu unterscheidende Formen des
kritischen Umgangs mit der Globalisie-
rung. Den Widerstand gegen die als Über-
fremdung erlebten kulturellen Einflüsse
einerseits und den Versuch, die Chancen
der Globalisierung auf kulturellem und li-
terarischem Gebiet zu ergreifen und im
Sinne kultureller Emanzipation zu nutzen
andererseits. Die erste Möglichkeit ist eine
eher defensive, die zweite eine eher offen-
sive Herangehensweise.

Globalisierung als Bedrohung: 
Coca-Cola und McWorld

Sonallah Ibrahims Roman „ Der Prüfungs-
ausschuss“  von 1981 (deutsch 1987) steht
für die erste Form des Umgangs mit Glo-
balisierung, die defensive Form also, die
Globalisierung als Bedrohung durch über-
triebene Verwestlichung, als „ McDonaldi-
sierung“  versteht.
Der namenlose Ich-Erzähler des Romans
wird vor einen Prüfungsausschuss zitiert.
Er weiß weder, warum man ihn vorlädt,
noch, welche Aufgabe der Ausschuss hat,
noch, was der Ausschuss prüft. Nach lan-
gem nervösen Warten vor der Türe zum
Tagungszimmer des Ausschusses wird der
Erzähler schließlich hineingebeten und
stellt sich den Fragen. Unter anderem will
der Ausschuss Folgendes wissen: „ Das

Jahrhundert in dem wir leben,
ist ohne Zweifel die grossar-
tigste Epoche der Geschichte,
und zwar sowohl aufgrund
der Bedeutung und Zahl der
Ereignisse, als auch aufgrund
der Horizonte, die sich auf-
tun. Wofür nun, seien es Krie-
ge, Revolutionen, Neuerun-
gen, wird man sich künftig an
dieses Jahrhundert erinnern?“
(Ibrahim 1987, S. 25).
Der Erzähler, der noch immer
nicht weiß, worauf die ganze
Angelegenheit hinausläuft,
antwortet unsicher, er könne
viele Dinge von Bedeutung
anführen. Er wird sofort
streng unterbrochen mit der
Bemerkung, er solle dem Aus-
schuss nur ein einziges Phäno-
men nennen. Er überlegt, Ma-
rilyn Monroe anzuführen, „ da
diese bezaubernde Amerika-
nerin im wahrsten Sinne des
Wortes ein weltumspan-
nendes Zivilisationsphänomen
gewesen ist“  (Ibrahim 1987, S.
26), nimmt jedoch davon Ab-
stand, weil er erkennen muss,
dass es sich um ein vorüberge-
hendes Phänomen handelte.
Auch das arabische Erdöl fällt
aus, da „ dieses ja in wenigen
Jahren versiegt sein wird“
(Ibrahim 1987, S. 26). Die Er-
oberung des Alls hat ebenso wenig We-
sentliches hervorgebracht wie die Revolu-
tionen. Auf der Suche nach einer Antwort
landet unser Held schließlich bei Namen
wie „ Philips, Toshiba, Gillette, Michelin,
Shell, Kodak, (...) Ford, Nestlé, Marlboro“ :
„ Sie werden mir sicher zustimmen, meine
Herrschaften, dass sich die ganze Welt der
Errungenschaften bedient, welche diese
Namen tragen, und dass sich die giganti-
schen Konzerne, welchen wir sie verdan-
ken, ihrerseits der ganzen Welt bedienen
und die Arbeiter zu Werkzeugen, die Ver-
braucher zu Ziffern, die Staaten zu Märk-
ten machen. Dadurch sind sie ein wichti-
ges Ergebnis der wissenschaftlichen und
technologischen Leistungen unseres Jahr-
hunderts und sind weder dem Vergehen
noch dem Versiegen ausgesetzt –  sind
immerwährend“  (Ibrahim 1987, S. 27).
Aber auch diese Antwort befriedigt den
Prüfling noch nicht ganz, bis ihm die ein-
zig mögliche Antwort auf die Frage ein-
fällt: „ Ich werde Ihnen, meine Herrschaf-
ten, in Beantwortung Ihrer Frage, einen
einzigen, zweiteiligen, viersilbigen Na-
men nennen, nämlich ... Coca-Cola“  (Ibra-
him 1987, S. 28). Die Begründung liegt auf
der Hand: „ Unter all dem von mir Ge-
nannten werden wir, meine Herrschaften,
niemals etwas finden, was die Zivilisation
dieses Jahrhunderts, ihre Leistungen und
ihre Horizonte in gleicher Weise verkör-
pert wie diese kleine wohlgeformte Fla-
sche, deren schmaler Hals problemlos in
jeden Hintern passt. (...) Es gibt sie fast
überall, von Finnland und Alaska im Nor-
den bis Südafrika und Australien im Sü-
den. Die Meldung von ihrer Rückkehr
nach China nach einer dreissig Jahre wäh-
renden Abwesenheit war eine der Don-

nermeldungen, durch welche die Ge-
schichte unseres Jahrhunderts geprägt
sein wird. In einer Zeit, in welcher sich Be-
griffe wie ‚Gott‘, ‚Liebe‘, ‚Glück‘ von Land
zu Land und von einer Sprache zur ande-
ren unterscheiden, bedeutet ‚Coca-Cola‘
an jedem Ort und in allen Sprachen das-
selbe“  (Ibrahim 1987, S. 28f.).
Anschließend wird die Geschichte von
Coca-Cola mit der Weltgeschichte ver-
knüpft: so wurde sie 1886 entwickelt, in
demselben Jahr also, als in New York die
Freiheitsstatue, das Symbol der Neuen
Welt, aufgestellt wurde. Die dunkle Brau-
se wird bei Sonallah Ibrahim schließlich
zum Hauptprotagonisten der Geschichte
des 20. Jahrhunderts: „ Coca-Cola liess sich
auf das Risiko zweier Weltkriege ein –  und
ging siegreich daraus hervor“  (Ibrahim
1987, S. 31).

Kritik an der ökonomischen
Globalisierung

Wir haben es bei diesem Roman mit einer
geradezu klassischen Form der Kritik an
der wirtschaftlichen Globalisierung zu
tun. Der Roman, entstanden als Antwort
auf die wirtschaftliche Öffnungspolitik
des ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sa-
dat (Guth 1992, S. 114-149), bewegt sich
auf den vertrauten Bahnen der marxisti-
schen Kritik am menschenverachtenden
Kapitalismus weltumspannender Groß-
konzerne. McDonalds und Coca-Cola sind
seit jeher die Symbole für die quasi-wirt-
schaftsimperialistische Aggressivität des
Westens. Benjamin Barbers vielzitiertes
Buch zur Globalisierung trägt bezeichnen-
derweise den Titel „ Jihad vs. McWorld“ ;
die deutsche Übersetzung erschien 1996
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als „ Coca-Cola und Heiliger Krieg“ . Man
denke auch an die „ Mecca-Cola“ , die zur
Zeit in Frankreich für Furore sorgt und
auch in Deutschland inzwischen erhältlich
ist. Die „ Mecca-Cola“  versteht sich explizit
als politisch korrekte Alternative zum
amerikanischen Original.
Zurück zu Sonallah Ibrahim: Die Thematik
seines Romans „ Der Prüfungsausschuss“
(wenn auch nicht seine feine Ironie) sind
uns aus der älteren modernen arabischen
Literatur wohlvertraut. Kritik am Westen,
an der unreflektierten Übernahme west-
licher Lebensformen (bzw. für westlich
gehaltener Lebensformen) gehören, wie
wir gesehen haben, zu den wichtigsten
Topoi der modernen Klassik der arabi-
schen Literatur seit ihren Anfängen im 19.
Jahrhundert (Badawi 1993; Fähndrich
1994; Wielandt 1980). In Sonallah Ibra-
hims Roman kommt dieselbe defensive
Haltung zum Ausdruck. Der Widerstand
beschränkt sich auf die inhaltliche Ebene.
Insofern haben wir es hier weniger mit
globalisierter Literatur zu tun, als viel-

mehr mit der thematischen und inhalt-
lichen, nicht jedoch literarischen Einbezie-
hung von Globalisierung.

Mythos Levante

Im Folgenden soll es nicht um diese de-
fensive, kritische Art der Auseinanderset-
zung mit der (wirtschaftlichen) Globalisie-
rung gehen, sondern um die andere der
eingangs angesprochenen Möglichkeiten,
die selbstbewusstere, emanzipatorische,
postkolonialistische.
Ein Beispiel für diese Art des Umgangs mit
dem Phänomen der kulturellen Globali-
sierung sind die Werke Idwar al-Kharrats
(Pflitsch 2000). Kharrat, wie Ibrahim
Ägypter, hat in seinen Werken seiner Hei-
matstadt Alexandria ein literarisches
Denkmal gesetzt und dabei gegen das eu-
ropäische Alexandria-Bild angeschrieben,
wie es in Lawrence Durrells berühm-
ten „ Alexandria-Quartett“ (1957– 60) zum
Ausdruck kommt. Durrells Bild der ägypti-
schen Hafenstadt am Mittelmeer ist für

Kharrat das perspektivisch verzerrte Bild
eines Europäers, der sich durch orientalis-
tische und kolonialistische Perspektiven
leiten lässt (Kharrat 1996, S. 57). Kharrat
will hingegen das authentische Alexan-
dria zeigen, dass für ihn das levantinische,
multiethnische, multikulturelle und multi-
religiöse Alexandria ist (Kharrat 1998,
S. 15). Er beruft sich dabei unter anderem
auf den griechisch-alexandrinischen Dich-
ter Konstantinos Kavafis (1863-1933). Ka-
vafis, einer der Begründer der modernen
griechischen Dichtung, gehört zum My-
thos Alexandria, dem Mythos einer Stadt,
die kosmopolitisch, multikulturell und
multiethnisch war und das Mediterrane
schlechthin bedeutete (Keeley 1996). Die
Stadt wurde für Italiener, Griechen, Tür-
ken und Araber, für Juden, Christen und
Muslime gleichermaßen zu einem „ Syn-
onym für Pluralismus und Toleranz“ , wie
Joachim Sartorius im Vorwort der von ihm
herausgegebenen Anthologie „ Alexan-
dria. Fata Morgana”  schreibt (Sartorius
2001, S. 10). Dieses levantinische, offene
Alexandria beschwört Kharrat in seinen oft
autobiografischen Texten. Andere Beispie-
le ließen sich anführen, wie etwa die Er-
innerungen des alexandrinischen Juden
André Aciman „ Out of Egypt“  (Aciman
1994). Sie alle beschwören eine Vergan-
genheit und eine Tradition der „ vornatio-
nalen Levante“ . Alexandria, schreibt Sarto-
rius, war „ das Symbol für ein offenes
Mittelmeer, ganz anders als das heutige
Meer, dessen maghrebinische und östliche
Küsten von engstirnigen Nationalismen
versiegelt wird“  (Sartorius 2001, S. 18).
Sartorius’ Aussage gerät geradezu zy-
nisch, da er vergisst zu erwähnen, dass der
„ engstirnige Nationalismus“  ein Erbe des
europäischen Kolonialismus ist und auch
nicht darauf hinweist, dass die Menschen
aus dem nördlichen Mittelmeer ver-
gleichsweise leicht in die Länder des Sü-
dens reisen können, sich selbst aber zu-
nehmend in ihrer „ Festung Europa“  ab-
schotten. Sei es, wie es sei, die „ klassische“
Levante ist für Sartorius ein Symbol für die
Sprengung nationaler Grenzen. An genau
diese Tradition knüpfen Autoren wie
Kharrat, Aciman und andere Alexandriner
ebenso an, wie viele libanesische Autoren.
Die Levante wird zum Gegenmodell na-
tionalstaatlicher Grenzziehung und Iden-
titätszuschreibung (Alcalay 1993).

Nationalismus homogenisiert und
normiert auch die Literatur

Globalisierung ist vor allem ein Prozess
der Denationalisierung, ein „ Abschied
vom Nationalstaat“  (Albrow 1998). Das
klassische Konzept der Nation, wie es sich
im 18., vor allem aber im 19. und 20. Jahr-
hundert herausgebildet hat, wird in Frage
gestellt. Konzepte wie Nationalsprache
oder Nationalliteratur tragen nicht mehr,
seit sie als Konstrukte –  um nicht zu sagen:
Erfindungen –  erkannt sind, die einer Epo-
che angehören, deren Ende wir zur Zeit
erleben (Geary 2002).
Die Nation ist, nach einer griffigen For-
mulierung von Benedict Anderson, eine
„ vorgestellte Gemeinschaft“ , die auf kei-
nerlei objektive Grundlage außerhalb des
Aktes dieser Vorstellung zurückzuführen
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ist (Anderson 1983). Eric Hobsbawm hat
darum ganz richtig zu denken gegeben,
dass „ die Definition einer Nation durch
das Bewusstsein ihrer Mitglieder, ihr an-
zugehören, tautologisch ist“  (Hobsbawm
1998, S. 18). Dem nationalistischen Postu-
lat einer Übereinstimmung von Volk, Ter-
ritorium und Sprache entsprach bis ins 19.
Jahrhundert hinein in Europa nur in den
seltensten Ausnahmefällen die Realität
(Geary 2002, S. 42; Hobsbawm 1998, S. 75).
Die normierte oder gar gänzlich erfunde-
ne Nationalsprache wurde in den zuneh-
mend zentralisierten, staatlichen Erzie-
hungseinrichtungen durchgesetzt und in
der Folge zu einem bis heute erfolgrei-
chen Integrations-, Abgrenzungs- und
Identitätsmerkmal der sich als Nationen
begreifenden Kollektive (Geary 2002, S.
41; Hobsbawm 1998, S. 68f.). Außerhalb
Europas kam es, vor allem im Zuge des Ko-
lonialismus, zu ähnlichen Entwicklungen
von Sprachnormierung und/oder -kon-
struktion (Osterhammel 2001, S. 106– 111).
Die in Europa, dem Geburtsort des klas-
sischen Nationalismus, kaum je existie-
rende Übereinstimmung von Ideal und
Realität war auch und besonders au-
ßerhalb Europas nur unter größtmög-
lichen diskursiven Verrenkungen zu be-
haupten.
Überall in Europa setzte im Laufe des 19.
Jahrhunderts mit der Normierung der Na-
tionalsprachen ein Prozess der Kanonisie-
rung der Nationalliteraturen ein, der sich
vor allem durch den Rückgriff auf vor-
geblich alte Literaturdenkmäler zu legiti-
mieren suchte. Die vermeintliche Kontinu-
ität von den alten Sprachdenkmälern zu
der neuen nationalen Identität wurde
konstruiert und eine Kohärenz stiftende
Tradition damit in den meisten Fällen be-
wusst geschaffen (Schlaffer 2002).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
die Epoche des Nationalismus –  nicht nur,
aber auch unter den uns hier vorwiegend
interessierenden kulturellen und literari-
schen Aspekten –  eine Epoche der Homo-
genisierung und der Normierung war, ein
Zeitalter der „ Definitionen“  im Sinne von
Grenzziehungen, Vermessungen und Be-
gradigungen. Wenden wir uns der arabi-
schen Kultur und Literatur zu, so stoßen
wir in diesem Zusammenhang auf mehre-
re Paradoxien und Seltsamkeiten. Zuge-
spitzt passierte Folgendes: In den Ländern
des Nahen Ostens wurden mit dem Ende
des Osmanischen Reiches nach dem Ersten
Weltkrieg Nationalstaaten nach europäi-
schen Muster geschaffen. Literaten waren
–  vor allem in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts –  bemüht, eine ägyptische,
libanesische, syrische, irakische Nationalli-
teratur (und damit Identität) zu schaffen,
während zugleich die panarabische Idee
der Zusammengehörigkeit und der kultu-
rellen Einheit der arabischen Welt als
Gegenkraft ständig präsent war. Die
transnationalen und transkulturellen Tra-
ditionen der Levante wurden, nicht zu-
letzt aufgrund des Nahost-Konfliktes, ver-
schüttet. Heute wiederum redet man im
Westen von Globalisierung, Transnationa-
lität und Transkulturalität und weicht da-
mit die eigenen strengen Kategorien des
Nationalstaates und der nationalen Iden-
titäten auf. Längst leben wir in einer real

existierenden unrevidierbar polyzentri-
schen Welt.

Transnationale und multinationale
Lebensläufe

Transnationale und multikulturelle Le-
bensläufe sowie „ Patchwork-Identitäten“
(Meyer 1997, S. 30) sind und waren im Vor-
deren Orient keine Seltenheit, wie die fol-
genden drei Beispiele von libanesischen
Autorinnen zeigen: Etel Adnan wurde
1925 als Tochter einer griechischen Mut-
ter und eines syrischen Vaters in Beirut im
Libanon geboren. Mit ihrer Mutter sprach
sie Griechisch, mit ihrem Vater Türkisch.
Sie besuchte eine französische Schule im
Libanon, wo es bei Strafe verboten war,
Arabisch zu sprechen. 1949 ging Etel Ad-
nan zum Studium nach Paris, 1955 zog es
sie in die USA. Heute lebt sie als Malerin
und Schriftstellerin in Beirut, Kalifornien
und Paris. Ihre Werke schreibt sie in fran-
zösischer und englischer Sprache (Neu-
wirth/Pflitsch 2000, S. 28-30). „ Wenn ich
die Wahl gehabt hätte“ , schrieb sie, „ hät-
te ich gerne als Kavafis in Alexandria ge-
lebt“  (Adnan 1993, S. 75).
Ein anderes Beispiel ist Andrée Chedid, die
1920 als Tochter libanesischer Eltern in
Kairo geboren wurde und nach ihrer
Schulausbildung in Frankreich zum Stu-
dium nach Ägypten zurückkehrte. Im An-
schluss an ihr Studium lebte sie für einige
Zeit im Libanon, seit 1946 lebt sie in Paris.
Ihr in französischer Sprache verfasstes
Werk gehört an Frankreichs Schulen zum
Literaturkanon (Neuwirth/Pflitsch 2000,
S. 65– 68). Schließlich sei Claire Gebeyli ge-
nannt. Sie wurde in Alexandria als Tochter
griechischer Eltern geboren. Ihre Schul-
ausbildung absolvierte sie auf Griechisch,
Französisch und Englisch bevor sie in Ale-
xandria Sozialwissenschaften und in
Athen Literaturwissenschaften studierte.
Seit Anfang der 60er Jahre lebt sie als
frankophone Journalistin und Schriftstel-
lerin in Beirut (Neuwirth/Pflitsch 2000, S.
86– 88).
Die drei genannten Autorinnen lassen
sich kaum überzeugend nach den gängi-
gen Kriterien für Nationalliteratur einord-
nen (Pflitsch 2001). Sie sind Beispiele für
levantinische, transnationale Biografien,
wie sie für die Region nicht untypisch wa-
ren, bevor nationalstaatliche Grenzen
und Rivalitäten zwischen den Staaten der
Region die Identitäten verhärteten und
monopolisierten.
In der Tradition der geschilderten Biogra-
fien stehen auch jüngere, in den 1960er
und 1970er Jahren geborene Autoren aus
dem Libanon. Während Adnan, Chedid
und Gebeyli jedoch späte Vertreterinnen
einer pränationalen Levante sind, sind
letztere Vertreter des postnationalen Na-
hen Ostens. Migration aus wirtschaft-
lichen oder politischen Gründen führte sie
nach Europa oder Amerika, wo sie ihrer
pluralen Identitäten gewahr wurden.
Solche pluralen, mehrdimensionalen Iden-
titäten sind global gesehen längst keine zu
vernachlässigenden Ausnahmen mehr:
Wie wenig das weiterhin vorherrschende
Prinzip des Nationalstaates noch greift
wird deutlich, wenn man sich vor Augen
führt, dass nach den herkömmlichen Ka-

tegorien von Ethnien, Nationen und Völ-
kern knapp eine Milliarde Menschen „ Min-
derheiten“  angehören (Menzel 1998, S.
45). Die meisten von ihnen sind „ ortspoly-
gam“  (Beck 1998, S. 127– 135).
Junge libanesische Autoren berufen sich
nicht selten auf die levantinische Tradi-
tion, um im Zeitalter der Globalisierung
und der „ Ortspolygamie“  die eigene Iden-
tität zu verorten. Sie verschließen sich
dem Dogma, Identität und Zugehörigkeit
sei notwendigerweise einheitlich und un-
widersprüchlich (Maalouf 2000).

Gefüllte Tomaten und 
Political Correctness

Da ist beispielsweise Tony Hanania, der
1964 in Beirut geboren wurde, in den
siebziger Jahren ein Internat in England
besuchte und in London Kunstgeschichte
studierte, bevor er für Sotheby’s in Madrid
und für die Tate Gallery in London arbei-
tete (Neuwirth/Pflitsch 2000, S. 102-109).
In „ Homesick“  (1997), seinem ersten von
inzwischen drei Romanen, schildert er die
Kindheit eines aus dem Libanon stam-
menden Jungen namens Toby Shadrach in
einem englischen Internat. Mit feiner Iro-
nie beschreibt er, wie Toby mit den Erwar-
tungen der Mitschüler konfrontiert wird,
als diese erfahren, dass er aus dem Nahen
Osten kommt. Zunächst halten sie ihn für
einen Juden und als sie erfahren, dass
auch Araber aus dem Nahen Osten kom-
men, bestürzen sie ihn mit Fragen: „ ‘Rei-
tet dein Vater auf einem Kamel? Wie vie-
le Frauen hat er?’ –  (...) ‘Lebt er in einem
Zelt?’ – ‘Putzt du dir deinen Hintern mit
der Hand ab?’“  (Hanania 1997, S. 21f.).
Toby Shadrach lernt im Laufe der Zeit mit
seinem orientalischen Pfund zu wuchern.
Statt sich nur zu rechtfertigen, macht er
sich interessant. Aus Vorurteilen schlägt er
Vorteile und die Dummheit der Klischees
lernt er in Überlegenheit umzumünzen,
so etwa wenn er es schafft, sich um die
verhassten gefüllten Tomaten im Internat
zu drücken. Er behauptet, gerade derjeni-
gen speziellen Gruppe innerhalb der Ost-
kirche anzugehören, die daran glaube,
dass Eva Adam mit einer Tomate versucht
habe. Der Lehrer zeigt allergrößtes Ver-
ständnis und verbietet gar in einem Akt
politischer Korrektheit den anderen Schü-
lern in Gegenwart von Toby überhaupt
von Tomaten zu sprechen (Hanania 1997,
S. 16).
England ist für den Adoleszenten Toby
Shadrach in Hananias Roman schlicht ent-
täuschend. Er steht nicht in Ehrfurcht er-
starrt und mit Minderwertigkeitskomple-
xen behaftet vor dem überlegenen
Westen, wie es für einen großen Teil frühe-
rer arabischer Literatur so bezeichnend
war. Er empört sich auch nicht in der Art,
wie wir es bei Sonallah Ibrahim gesehen
haben. Es ist ein augenzwinkerndes, un-
aufgeregtes Selbstbewusstsein, dass uns
aus den Texten der jungen libanesischen
Autoren wie Hanania entgegenschlägt,
eine selbstbewusste Identität, die ohne 
Abgrenzungsreflex auskommt. Stattdes-
sen wird die Manie der Abgrenzung, der
Impuls der Identitätszuschreibung selbst 
ironisiert und subversiv entlarvt, etwa in 
Hani Hammouds Roman „ L’Occidentaliste“
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(1997). Hier reist ein junger Libanese zum
Studium in die USA und berichtet von der
ihm dort entgegenschlagenden Ignoranz
und Selbstbezogenheit. Der orientalisie-
rende Blick des Exotismus wird umgekehrt:
Als ihn etwa eine Amerikanerin auf dem
Festakt zum amerikanischen National-
feiertag wohlmeinend fragt, ob man im Li-
banon auch den 4. Juli feiere, antwortet er:
„ Jawohl, Madame. Aber wir feiern ihn am
fünften, wegen der Zeitverschiebung“
(Hammoud 1997, S. 67). Die jungen Auto-
ren sehen deutlich, dass der (westliche) Kai-
ser gar keine Kleider anhat: „ Uns war er-
zählt worden, dass die Stadt einst die
Hauptstadt des ganzen christlichen Eng-
land gewesen sei, der Sitz legendärer Krie-
gerkönige, aber alles was ich gesehen
hatte, war eine ungemütliche Haupt-
strasse und ein paar Jungs mit langen Haa-
ren und albernen Revers, die draußen vor
dem ‚Wimpy‘ im Nieselregen saßen und
rauchten“  (Hanania 1997, S. 27).

Kulturelle Globalisierung oder
exklusive Unterscheidung? 

Welche Relevanz, welche Konsequenzen
haben diese Beobachtungen für unsere
Konzeption von kultureller Globalisie-
rung? Welche Perspektiven tun sich auf
vor dem Hintergrund der doppelten Inter-
pretation kultureller Globalisierung als
Akt neokolonialistischer Vereinnahmung
einerseits und als Chance postkolonialer
Emanzipation andererseits?
Nach den Anschlägen vom 11. September
2001 hat Ulrich Beck im SPIEGEL für eine
transnationale Perspektive zukünftiger
Politik plädiert. Eine „ neue Ära transna-
tionaler und multilateraler Kooperatio-
nen“ , schreibt er, breche in der Folge der
Anschläge an, die schließlich, so folgert er
optimistisch, zur Bildung von „ kooperati-
ven Transnationalstaaten“  führen werde
(Beck 2001, S. 56).
So wie die verschiedenen Aspekte der Na-
tionalliteratur für die Selbstvergewisse-
rung von Nationen eine entscheidende
Rolle gespielt haben (und noch spielen),
so kann eine den Erfordernissen der glo-
balen Welt gerecht werdende Transnatio-
nalität ihren Ausdruck in einer transnatio-
nalen Literatur finden. Diese Literatur
würde sich durch ein gewisses Maß an
Überzeugung von der Tatsache auszeich-
nen, dass Identitäten immer mehrdimen-
sional sind, nationale Identität das Er-
gebnis einer stark ideologisch durchsetz-
ten Konstruktion ist, und dass gerade die
der Literatur innewohnende Fähigkeit,
eindimensionale Identitätskonstruktionen
aufzubrechen, aufklärerische Potenziale
birgt. Die der Literatur eigene Fähigkeit
zu Mehrstimmigkeit befähigt sie zu dem,
was in der Theorie der kulturellen Globa-
lisierung inklusive Unterscheidung ge-
nannt wird, im Gegensatz zur Logik des
Entweder-Oder der exklusiven Unter-
scheidung. Ulrich Beck spricht in diesem
Zusammenhang von einem „ kooperati-
ven Begriff von ,Grenze’“  (Beck 1998, S.
95). Grenzen sind dann, das lässt sich für
einen großen Teil der zeitgenössischen
arabischen Literatur zeigen, weniger Hin-
dernisse als Möglichkeiten. Transnational-
literatur ist also keine vulgäre Vermi-

schung oder Verwässerung von Unter-
schieden, sondern das gemeinsame 
Dach, unter dem diese Unterschiede ge-
lebt, verhandelt und kultiviert werden
können.

„ West-Östliche Fundamentalismen“

Die Globalisierung wäre literaturhisto-
risch als ein Prozess der (Re-)Heterogeni-
sierung zu verstehen, die die für das 19.
und 20. Jahrhundert so typischen Homo-
genisierungsbestrebungen des Nationa-
lismus in sprachlicher, ethnischer, religiö-
ser und kultureller Hinsicht rückgängig
macht. Auf dieser Art diskursiver „ Begra-
digung“  fußt nicht zuletzt ein Konzept
von Identität, wie es für die gesellschaft-
lichen wie literarischen Fragestellungen
bis heute zentral ist und ohne das Phäno-
mene wie der Islamismus oder auch Sa-
muel Huntingtons These vom „ Clash of
Civilizations“  undenkbar wären. Die fun-
damentalistische Konstruktion kultureller
Identität –  wohlgemerkt auch und nicht
zuletzt in den westlichen Gesellschaften –
hat Thomas Meyer treffend als „ Identi-
tätswahn“  bezeichnet (Meyer 1997;
2002). Das Denken in Kategorien festge-
fügter und abgrenzbarer Identitäten ver-
steckt sich noch in gutgemeinten Ideen
wie dem „ Dialog der Kulturen“ , der da-
von ausgeht, das es diese deutlich vonein-
ander abgrenzbaren kulturellen Einhei-
ten gebe (Kermani 2003, S. 5).

Verhandlung von Differenz als
Aufgabe der Literatur

Der (transnationalen) Literatur käme wie-
der eine ihrer vornehmsten Aufgaben zu:
Die Verhandlung von Differenzen, die das
Gegenteil der Festschreibung von Anders-
heit ist.
Die Entscheidung über den künftigen Weg
der globalisierten Weltgesellschaft steht
noch aus. Die defensive und die offensive
Reaktion auf kulturelle Globalisierung
lässt sich konkret mit fundamentalisti-
schen Bewegungen auf der einen Seite und
der „ offenen Gesellschaft“  auf der ande-
ren Seite in Verbindung bringen. Funda-
mentalistische Bewegungen sind dabei
eben nicht nur in den verschiedenen Spiel-
arten des Islamismus zu sehen, sondern
ebenso in Phänomenen wie der „ Festung
Europas“ , in den Wahlerfolgen ethno-na-
tionaler Fundamentalisten wie Jörg Haider
und Pim Fortuyn, in der Rede von der deut-
schen „ Leitkultur“  (Friedrich Merz) oder
auch in der weltweiten Tendenz zur Ein-
schränkung der Grund- und Freiheits-
rechte im Rahmen des sogenannten Kamp-
fes gegen den internationalen Terrorismus
(Meyer 2002, S. 153, 223; Pawelka 2002, S.
448). Die offene, multiethnische und plu-
rale Gesellschaft mag als Ideal in den west-
lichen Gesellschaften konsensfähig sein.
Realität ist sie hingegen (noch?) nicht. Sie
hat sich zu wehren gegen die Politisierung
der kulturellen Differenz, die in den isla-
misch geprägten Gesellschaften wie in der
westlichen Welt als Gefahr eher zu- als ab-
nimmt und die Thomas Meyer sehr deutlich
als „ aufs Ganze gesehen ein selbstmörderi-
sches Unterfangen für alle“  bezeichnet
(Meyer 2002, S. 31).

Wenn wir uns also an die Menschen des
Vorderen Orients wenden, um mit ihnen
über die Globalisierung zu reden, über
Transkulturalität, Transnationalität und
über Patchwork-Identitäten, könnten die-
se durchaus fragen: „ OK. Was wollt ihr
wissen?“  Dann sollten wir nicht zuletzt im
eigenen Interesse zuhören. Denn etwas
mehr „ Levante“  würde uns wohl nicht
schaden.
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„Euro-Islam“ ist ein Schlagwort, das häu-
fig und gerne im Zusammenhang mit der
Integration muslimischer Einwanderer
verwendet wird. Heinz Halm stellt die
Frage, wie die Umsetzung im Detail aus-
sehen soll. Mehr noch: Wer soll diesen
„Euro-Islam“ inhaltlich definieren? Sind
doch die traditionellen Vorstellungen von
der Teilung der Welt in einen „Bereich des
Islam“ und einen nicht-islamischen Be-
reich durch die Entstehung säkularer
Staaten obsolet geworden. Dieser Pro-
zess hat auch vor islamischen Staaten
nicht Halt gemacht. Hinzu kommt die Be-
sonderheit, dass der Islam nie gezwun-
gen war, eine besondere Organisation
der religiösen Gemeinde oder gar eine
letztgültige Autorität in religiösen Fragen
auszubilden. Dies zeigt sich in der durch
konkurrierende Organisationen gepräg-
ten Vielfalt des Islam in Deutschland. Ge-
rade diese Vielfalt lässt nicht erwarten,
dass die hier lebenden Muslime künftig
mit einer einheitlichen Linie in religiösen,
praktischen und politischen Fragen auf-
treten. So erklärt sich auch das zähe Rin-
gen um die Etablierung eines islamischen
Religionsunterrichts. Und letztlich stellt
sich die Frage, ob säkulare Fragen über-
haupt durch religiöse Vertretungsansprü-
che beantwortet werden können. Red.

„ Euro-Islam“  als Schlagwort und
Wunschvorstellung

Im Mai 1999 fand in der Evangelischen
Akademie Loccum eine Tagung statt, auf
der der Abgeordnete Cem Özdemir und
Innenminister Otto Schily die Frage erör-
terten: „ Was müssen Politik und Gesell-

schaft tun, damit sich in Deutschland ein
kontextueller (europäischer) Islam bilden
kann?“  Ein „ kontextueller (europäischer)
Islam“ –  was ist das?
„ Euro-Islam“  ist das Schlagwort für den-
selben Begriff, der häufig gebraucht wird,
wenn von der Integration muslimischer
Einwanderer in Deutschland die Rede ist.
Gemeint ist damit ein mit den in Europa
gültigen Normen kompatibler Islam, der
offenbar im Gegensatz zum ursprüng-
lichen, „ orientalischen“  Islam steht. Pro-
pagiert wird der Ausdruck von Politikern
wie Otto Schily und Cem Özdemir, aber
auch von der Publizistin Alice Schwarzer,
am nachdrücklichsten wohl von dem Göt-
tinger Politologen Bassam Tibi. Er postu-
liert die Übernahme von fünf „ normati-
ven Grundlagen“  für einen künftigen
Euro-Islam: Pluralismus, Toleranz, Säkula-
rität –  also Trennung von Politik und Reli-
gion – , demokratische Zivilgesellschaft
und individuelle Menschenrechte.1 Zur
Durchsetzung dieser Prinzipien fordert
Tibi „ eine entsprechende inhaltliche Be-
stimmung des Islam-Unterrichts“ 2 –  ge-
meint ist ein noch zu etablierender islami-
scher Religionsunterricht an unseren öf-
fentlichen Schulen.
Von „ Euro-Islam“  wird aber nicht nur in
Deutschland geredet. 1999 erschien in
Frankreich das Buch „ Etre Musulman Eu-
ropéen“  von Tariq Ramadan. Im Titel der
deutschen Übersetzung „ Muslimsein in
Europa“  (Marburg 2001) ist der „ Europäi-
sche Muslim“  allerdings nicht mehr zu fin-
den. Tariq Ramadan ist ein in Frankreich
besonders unter den jungen Muslimen
sehr populärer Prediger. Von seinem Buch
wird noch zu reden sein.
Der Begriff „ Euro-Islam“ , so definiert wie
oben zitiert, fordert zu Fragen heraus:
Wie soll die Umsetzung der genannten
fünf Prinzipien im konkreten Detail ausse-
hen? Und: Wer soll diesen neuen Islam ei-
gentlich inhaltlich definieren? Welche re-
ligiöse Autorität soll ihn legitimieren und
bei den Gläubigen durchsetzen? Ist ein
besonderer Euro-Islam überhaupt mög-
lich? Und ist er überhaupt nötig?

Muslime in nicht-muslimischen
Ländern

Muslime und Islam in der Diaspora –  das
ist Jahrhunderte lang eher ein marginaler
Ausnahmefall gewesen. Anders als das
Christentum hat der Islam seinen Staat
selbst von Anfang an hervorgebracht.
Denn Mohammed war nicht nur Reli-
gionsstifter, sondern auch Begründer ei-
nes Gemeinwesens, das unter ihm und sei-
nen Nachfolgern rasch politische Struktu-
ren entwickelte und bald darauf imperial
zu expandieren begann. Das Christentum
dagegen hatte sich dreihundert Jahre
lang gegen den Staat, in dem es entstan-
den war, zu behaupten, ehe es diesen

Staat –  das Römische Reich – übernehmen
konnte und der Kaiser selbst, seine Beam-
ten und seine Legionen Christen wurden.
Für Muslime war es also meist selbstver-
ständlich, in einem Staatswesen zu leben,
dessen Herrscher selber ein Muslim war,
der dem islamischen Gesetz, der Schari’a,
zur Geltung verhalf –  mal mehr, mal we-
niger, wie man als Historiker hinzufügen
muss. Doch natürlich gab es auch den Fall,
dass Muslime außerhalb des islamischen
Machtbereichs leben mussten. Im christ-
lichen Konstantinopel gab es seit dem
Jahr 716 eine Moschee, die vom Kaiser im
Einvernehmen zunächst mit den Kalifen
von Damaskus, dann denen von Bagdad
und später von Kairo betrieben wurde.
Auch wurden Regeln entwickelt, wie sich
Muslime außerhalb der Dâr al-islâm, des
„ Bereichs des Islam“ , wie man das von
Muslimen politisch kontrollierte Territo-
rium nannte, zu verhalten hätten. Aber
der Zustand wurde doch immer nur als ein
vorübergehender betrachtet, und so kön-
nen noch zwei Autoren unserer Tage, Lud-
wig Hagemann und Adel Theodor Khou-
ry, in einem kleinen Büchlein die Frage 
erörtern: „ Dürfen Muslime auf Dauer in
einem nicht-islamischen Land leben?“
(Würzburg 1997). Die Frage ist eher rheto-
rischer Natur und sie lässt sich auch ganz
pragmatisch beantworten: Sie tun es ja,
und sie müssen es wohl auch auf Dauer.
Unsere Frage ist, ob und wie sich der Islam
ändern soll oder gar muss und ob man ihn
in eine bestimmte Richtung lenken soll.
Wer bestimmt letztlich überhaupt, was Is-
lam ist und wie er in der Zukunft aussehen
wird?

Islam im modernen Staat

Dieses Problem beschränkt sich nicht nur
auf Europa. Auch in den Ländern mit mus-
limischer Bevölkerung ist die alte, mit-
telalterliche Selbstverständlichkeit, dass
Muslime in einem islamischen Staatswe-
sen leben, längst dahin. Die im Zuge der
Entkolonialisierung entstandenen Staa-
ten sind ganz überwiegend säkulare Staa-
ten gewesen und sind es meist noch 
heute. Der Irak etwa ist, seit er als Staat
besteht, ein säkularer Staat; Syrien eben-
falls, Libyen, Tunesien oder Algerien des-
gleichen, von der Türkei ganz zu schwei-
gen. Zwar hat der Druck von Seiten isla-
mischer Gruppen oder islamistischer Or-
ganisationen in manchen Ländern zu ei-
ner Islamisierung oder Re-Islamisierung,
vor allem bestimmter Bereiche des Rechts
geführt (Algerien oder Ägypten wären
hier vor allem zu nennen). In Iran hat es
sogar eine islamische Revolution gege-
ben, die zur Errichtung eines klerikalen
Regimes geführt hat. Aber die Opposi-
tionsrolle der Islamisten in den meisten
Ländern richtet sich vor allem gegen den
eigenen, als nicht-islamisch angesehenen
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und daher abgelehnten Staat. Islam im
modernen Staat –  dass ist also auch und in
erster Linie ein Problem der Länder mit is-
lamischer Bevölkerung selbst.

Traditionelle Vorstellungen sind
obsolet geworden

Die traditionelle Vorstellung von der Tei-
lung der Welt in einen „ Bereich des Islam“
(Dâr al-Islam) und einen „ Bereich des Krie-
ges“  (Dâr al-Harb), im 8. Jahrhundert erst-
mals formuliert, ist von den muslimischen
Rechtsgelehrten selbst von Anfang an
mannigfach modifiziert und erweitert
worden. Waffenstillstände, de facto-Frie-
densschlüsse und sogar Bündnisse zwi-
schen muslimischen und christlichen Herr-

schern waren Jahrhunderte lang gang
und gäbe. Die stets flexible islamische
Rechtstheorie hat diese politische Praxis
durch den „ Bereich des Vertrages“  (Dâr
al-’ahd) sanktioniert, in dem das friedliche
Miteinander vertraglich geregelt ist. Heu-
tige Muslime wie der erwähnte Autor Ta-
riq Ramadan greifen auf dieses alte Kon-
strukt zurück, wenn sie etwa die Mitglied-
schaft arabischer Staaten in der UNO be-
gründen wollen3. Die internationale Staa-
tengemeinschaft wird da gedeutet als
„ Bereich des Vertrages“ . Im Grunde sind
solche Konzepte aber obsolet, da ihre Vor-
aussetzung –  nämliche die alte Konfron-
tation von muslimischen und christlichen
Reichen –  aufgebrochen ist durch die mo-
derne Form des religiös neutralen, säkula-

ren Staats, der in seiner Verfassung Reli-
gionsfreiheit garantiert. Es ist auch unter
den konservativen Muslimen inzwischen
längst mehrheitlich „ herrschende Mei-
nung“ , dass ein nicht-islamischer Staat,
der Religionsfreiheit gewährt und damit
die Ausübung des Islam zulässt, nicht Dâr
al-harb (Bereich des Krieges) ist.4
Der säkulare Staat, der selbst religiös neu-
tral ist, aber allen Religionen gleicherma-
ßen Religionsfreiheit gewährt, ist in der
vormodernen Weltordnung gar nicht vor-
gesehen. Er ist etwas Neues, und damit
müssen die Muslime nun zurechtkommen,
denn die traditionelle Schari’a kennt die-
sen Fall ja gar nicht.

Was ist Schari’a?

Zu dem Begriff ist eine Anmerkung nötig.
Das Wort bezeichnet das geoffenbarte
göttliche Gesetz des Islam insgesamt. Es ist
aber nicht identisch mit dem Koran und ist
nicht auf den Koran beschränkt, sondern
umfasst z. B. auch die überlieferten Aus-
sprüche und Handlungen –  oder Unterlas-
sungen –  des Propheten Mohammed, der
durch sein ganzes Leben verbindlich vor-
gelebt hat, wie ein Muslim sein soll. Diese
in Form von tausenden kleinen Geschich-
ten und Aussprüchen (hadîth) überliefer-
te Sunna – d. h. Herkommen, Usus oder
Brauch – umfasst, wenn man nur die sechs
kanonischen Sammlungen der Sunniten
nimmt, im modernen Druck mehr als 7000
Druckseiten (der Koran hat nur an die
500). Aber auch das ist noch nicht die gan-
ze Schari’a. Diese ist kein Buch, das
irgendwo im Regal steht, sondern ein
„ fluides“  (Lutz Richter-Bernburg), das
heißt ein lebendiges, stets weiterentwi-
ckeltes System der Entscheidungsfindung
in allen Fragen von religiösem Belang, 
unabgeschlossen und prinzipiell unab-
schließbar. Man kann die Schari’a also
nicht aus dem Bücherregal ziehen, weil sie
in keiner Bibliothek zu finden ist. Wenn
man die Schari’a irgendwo einführen
wollte, müsste man sich erst einmal dar-
auf einigen, in welcher Konkretisierung
das überhaupt geschehen sollte, denn es
gibt ja nicht nur den Unterschied zwi-
schen Sunniten und Schiiten, sondern
auch den zwischen den vier Hauptschulen
innerhalb des sunnitischen Islams, und
auch innerhalb einzelner Schulen werden
zahlreiche Fragen durchaus kontrovers
diskutiert.
Die Schari’a ist das islamische Gesetz in
seiner jeweiligen lebendigen Ausfor-
mung. Sie ist wandelbar und wandelt sich
stets. Die Behauptung, Schari’a und
Grundgesetz verhielten sich zueinander
wie „ Feuer und Wasser“ 5 und schlössen
sich damit gegenseitig aus, ist gelinde ge-
sagt, ungenau. Zur Schari’a gehört ja auch
das täglich fünfmalige Gebet in der Mo-
schee oder anderswo, zur Schari’a gehö-
ren das Fasten im Ramadan, die Wallfahrt
nach Mekka oder auch die Beschneidung
von Jungen, die in unserer Gesellschaft
weder ein rechtliches noch ein medizini-
sches noch ein moralisches Problem dar-
stellt. Eine Forderung, die Muslime sollten
die Schari’a aufgeben, wäre also unsinnig.
Es käme einer Aufgabe ihrer Religion
gleich, denn die Schari’a ist der Islam. Es
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käme ja auch niemand auf die Idee, von
einem gläubigen orthodoxen Juden zu
verlangen, er solle das Gesetz Moses auf-
geben und durch ein „ Euro-Judentum“
ersetzen. Richtig ist natürlich, dass es ein-
zelne traditionelle Elemente der Schari’a
gibt, die mit unserer Rechtsordnung un-
vereinbar sind: Vielehe, Scheidungspraxis,
Verbot des Religionswechsels, mittelalter-
liche Körperstrafen, Todesstrafe. Dass es
all dies in dem säkularen Rechtsstaat
Bundesrepublik Deutschland nicht geben
kann und nicht geben wird, steht außer
Frage.

Der säkulare Staat setzt Religionen
Grenzen

Nun hat der Islam –  wie die anderen
monotheistischen Weltreligionen –  einen
exklusiven Wahrheitsanspruch. Nach eige-
nem Verständnis ist er die einzig wahre,
auf Gottes letztgültiger Offenbarung be-
ruhende Religion. Dieser Glaube ist legi-
tim, das Christentum hat ihn nicht minder.
Die römische Glaubenskongregation un-
ter der Federführung von Kardinal Ratzin-
ger hat in einem „ Dominus Jesus“  betitel-
ten Papier erst kürzlich bekräftigt, dass
außerhalb der katholischen Kirche kein
Heil sei, ja dass die anderen christlichen
Gruppen nicht als Kirchen im eigentlichen
Sinne anzusehen seien, da es nur eine Kir-
che gebe –  für Ökumeniker ein schwerer
Rückschlag, aber in der Tradition der Kir-
che durchaus verständlich und legitim. Ein
solcher Ausschließlichkeitsanspruch liegt
im Wesen der monotheistischen Religio-
nen. Der säkulare Staat dagegen hat da-
für zu sorgen, dass solche Ansprüche nicht
auf Kosten anderer durchgesetzt werden,
vor allem nicht gewaltsam. Solange das
gewährleistet ist, sollte der Staat sich in
die Glaubensangelegenheiten der Reli-
gionsgemeinschaften nicht einmischen –
dazu ist er nicht berufen. Was katholisch
ist, darüber befinden die Katholiken, was
jüdisch ist, bestimmen die Juden, und für
den Islam sind die Muslime zuständig.
Der säkulare Staat setzt den Religionen –
allen Religionen –  also bestimmte Gren-
zen, innerhalb derer sie sich bewegen
können, und sorgt durch diese Grenzzie-
hung dafür, dass die verschiedenen Aus-
schließlichkeitsansprüche sich gegenseitig
neutralisieren und nur innerhalb der je-
weiligen Glaubensgemeinschaft erhoben
werden können. Die Frage ist nun, wie
sich der Islam, oder sagen wir lieber: wie
sich die Muslime in Deutschland in diesem
ihnen von außen gesetzten Rahmen be-
wegen.

Islamische Organisationen

Hier ist noch einmal auf die Frage der re-
ligiösen Autorität im Islam zurückzukom-
men.
Da der Islam schon zu Beginn seiner Ge-
schichte sein eigenes Staatswesen hervor-
gebracht hat, war er nicht gezwungen,
eine besondere Organisation der religiö-
sen Gemeinde, der Umma, auszubilden. Es
gibt also keine islamische „ Kirche“ , keine
kirchenähnliche Organisation, die als un-
abhängige Körperschaft auch in einem
nicht-islamischen Land existieren könnte.

Es gibt keine Hierarchie, kein Oberhaupt,
keine oberste Lehrautorität. Was Islam ist
und was nicht, darüber entscheidet seit
Jahrhunderten ein Berufsstand, die Reli-
gionsgelehrten (ulamâ), konkurrierend
und oft kontrovers. Es liegt letztlich beim
einzelnen Muslim, an welcher Autorität er
sich orientiert. Auch die berühmte Azhar-
Universität in Kairo ist –  trotz des hohen
Ansehens, das sie bei den Sunniten in der
ganzen Welt genießt –  keine höchste In-
stanz in Glaubensfragen, auch wenn ihre
Fatwas, ihre Gutachten zu religiösen Fra-
gen, weltweit Beachtung finden.
In einem mehrheitlich nicht-islamischen
Land wie Deutschland –  und das gilt auch
für alle anderen europäischen Länder –
sind die Muslime also zunächst einmal ge-
zwungen, sich zu organisieren. Das hat
mit kleinen, lokalen Moscheevereinen be-
gonnen; später kamen dann größere Or-
ganisationen hinzu, zum Teil mit interna-
tionaler Wirksamkeit und gelegentlich
auch aus dem Nahen Osten unterstützt.
Das Ergebnis ist ein buntes Mosaik. Es
fehlt dem Islam hier wie in anderen Län-
dern eine einheitliche Vertretung.6 Viele
dieser Organisationen haben sich erst
1994 in zwei konkurrierenden Dachver-
bänden zusammengeschlossen. Der eine
ist der „ Islamrat der Bundesrepublik
Deutschland“ , eine fast ausschließlich tür-
kische Organisation, die dominiert wird
von der „ Islamischen Gemeinschaft Milli
Görüş“ (IGMG). Der türkische Name be-
deutet „ Nationale Sicht“  und bringt
schon damit zum Ausdruck, dass es sich
um eine national-türkische, religiös-politi-
sche Organisation handelt –  ein klassi-
scher Fall von Islamismus. Eines ihrer Ziele
ist die Rückverwandlung der laizistischen
Türkischen Republik in einen islamischen
Staat. Diesem Ziel sucht sie mit Hilfe der
religiösen Partei, die in der Türkei unter
wechselnden Namen (Milli Selamet Partisi
„ Nationale Heilspartei“ ; Refah „ Wohl-
fahrt“ ; Fazilet „ Tugend“ ; jetzt Saadet
„ Glückseligkeit“ ) aktiv ist, näher zu kom-
men. (Eine gemäßigte Abspaltung dieser
Partei, die „ Gerechtigkeits- und Fort-
schrittspartei“ Adalet ve Kalkınma Partisi,
hat Ende 2002 die Parlamentswahlen in
der Türkei gewonnen). „ Milli Görüş“ soll
in Deutschland ca. 27 000 Mitglieder und
eine wesentlich größere Zahl von Sympa-
thisanten haben. Die Organisation gerät
immer wieder ins Visier des Verfassungs-
schutzes7 und ein Verbot ist von Innenmi-
nister Schily unlängst erwogen worden.
Der andere große Dachverband neben
dem Islamrat ist der „ Zentralrat der Mus-
lime in Deutschland“ (ZMD), an dessen
Spitze ein Araber steht: der aus Saudi-Ara-
bien stammende Arzt Dr. Nadeem Ilyas
vom Islamischen Zentrum Aachen. Der
Zentralrat steht der in Ägypten beheimat-
eten Muslimbruderschaft nahe, wie auch
das Islamische Zentrum München, das
dem Verband angehört, der einen streng
konservativen Islam vertritt.
Mehr Muslime als diese beiden Dachver-
bände vertritt indes die DI·TI·B, die „ Tür-
kisch Islamische Union der Anstalt für Re-
ligion“ (Diyanet I·şeri Türk-Islam Birliği).
Hierbei handelt es sich um eine Organisa-
tion, die unter der Kontrolle des türki-
schen Staates steht und an das in der tür-

kischen Verfassung verankerte Prinzip des
Laizismus (layiklik), der Trennung von Re-
ligion und Staat, gebunden ist und vor al-
lem deswegen von den beiden anderen
Dachverbänden nicht anerkannt wird. Die
DI·TI·B ist aber für deutsche Landesregie-
rungen und Behörden der Hauptan-
sprechpartner.
Dazu kommt eine ganze Reihe von kleine-
ren Vereinen, Verbänden und Derwisch-
orden unterschiedlicher Bekenntnisse. Er-
wähnt seien nur die Zwölfer-Schiiten, die
das Islamische Zentrum Hamburg betrei-
ben, die Süleymancı oder Süleymanlı, die
den „ Verband Islamischer Kulturzentren“
(VIKZ) betreiben, oder die türkischen Ale-
viten, deren Föderation ihren Sitz in Köln
hat. Dieser weithin unbekannten Religi-
onsgemeinschaft gehören etwa ein Fünf-
tel bis ein Drittel der in Deutschland le-
benden Türken an. Da die Aleviten die
Vorschriften der Schari’a nicht beachten –
gewissermaßen Muslime ohne Islam –  und
den säkularen Staat befürworten, von
dem sie sich Schutz erwarten, gelten sie
als problemlos integrierbar. Doch sollte
man nicht vergessen, dass sie als Rand-
gruppe nicht als Muster für die Muslime
allgemein taugen.

Die Vielfalt des Islam verhindert
eine einheitliche Linie

Diese bunte Vielfalt des Islam in Deutsch-
land lässt nicht erwarten, dass die Musli-
me künftig mit einer einheitlichen Linie in
dogmatischen, praktischen und politi-
schen Fragen auftreten. Die muslimischen
Individuen wie auch die einzelnen Verei-
ne und Verbände werden auch künftig ih-
ren je eigenen Weg suchen. Es ist unum-
gänglich, dass die europäischen Muslime
angesichts von drei für sie neuen Situatio-
nen –  dem Minderheitendasein, dem Le-
ben in einem säkularen Staat und dem
Zwang, sich zu organisieren –  neue Lösun-
gen finden müssen. Dabei wird es aber
nicht nur die Alternative zwischen Euro-
und Schari’a-Islam geben, sondern ein
ganzes Spektrum von Positionen dazwi-
schen.
Dass auch die Vertreter eines streng kon-
servativen Islam in der Minderheitensitua-
tion der Diaspora zur Anpassung von Nor-
men bereit sind –  wenn vielleicht auch nur
gezwungenermaßen –  lässt sich an den
tatsächlich vorhandenen Stellungnahmen
und Richtlinien ablesen, die von Muslimen
für Muslime in der Diaspora verfasst sind.
Der eingangs erwähnte Tariq Ramadan
wirbt in seinem Buch „ Etre Musulman Eu-
ropéen“  für eine „ authentische Verwirkli-
chung der Lehre des Islam im Lichte des
westlichen Kontextes und seiner Geset-
ze“ 8 – hier begegnen wir dem eingangs
genannten „ kontextuellen“  Islam wieder.
Er entwirft ein detailliertes Bild, wie die-
ser Islam aussehen könnte. Wohlgemerkt:
Tariq Ramadan ist kein Vertreter des säku-
laren Prinzips wie Bassam Tibi, sondern
plädiert für die Beibehaltung der Schari’a,
allerdings einer gewandelten, den neuen
Verhältnissen angepassten Schari’a. Nur
ein Beispiel: Er geht im Besonderen auf
die alten Begriffe Dâr al-Islâm und Dâr al-
harb ein, aber nur, „ um uns aus dieser al-
ten binären Weltsicht zu lösen“ , die zeit-
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bedingt und daher überholt sei. Es wurde
schon erwähnt, dass er den bereits im 
9. Jahrhundert geprägten Begriff Dâr
al-’ahd (Bereich des Vertragszustandes)
verwendet, um die Existenz der UNO zu
begründen, aber er geht noch einen gro-
ßen Schritt weiter: „ Die Begriffe dâr al-
islâm, dâr al-harb und dâr al-’ahd haben
(...) ihren Ursprung nicht im Koran und
der Sunna. Sie stellen vielmehr eine
menschliche, zu einem bestimmten Zeit-
punkt der Geschichte unternommene Be-
mühung dar, die Welt zu beschreiben und
der muslimischen Gemeinschaft ein ‚geo-
politisches‘ Raster, das der augenblick-
lichen (gemeint ist wohl: der damaligen;
H. H.) Realität entspricht, zur Verfügung
zu stellen. Letztere hat sich grundlegend
gewandelt: es ist heute notwendig, zum
Koran und zur Sunna zurückzukehren
und im Lichte unserer Umgebung unsere
Analyse zu vertiefen, um eine neue, auf
unseren neuen Kontext abgestimmte
Sichtweise zu entwickeln und so adäqua-
te Rechtsmeinungen zu erarbeiten. Unser
Verständnis der Lehren des Islam wieder
zu betrachten und zu überdenken, er-
scheint somit als eine Notwendigkeit.“ 9

Die meisten Muslime, die in Europa leben,
werden solch skrupulöse Überlegungen
gar nicht nötig haben. Sie leben einfach in
Europa, und die wenigsten werden die
genannten Begriffe überhaupt kennen.
Aber für die, die sich Skrupel machen,
wird eine Antwort geboten, indem die
Schari’a nicht abgeschafft, sondern wei-
terentwickelt wird.

Praktische Probleme des Alltags

Auch bei den konservativen islamischen
Organisationen in der Bundesrepublik ist
der Anpassungsdruck zu konstatieren.
Wer wissen will, welche Richtlinien etwa
der „ Zentralrat der Muslime“  seinen An-
hängern an die Hand gibt, findet im Inter-
net unter www.islam.de auf 80 Drucksei-
ten ein Regelwerk, das dem Muslim erlau-
ben soll, im Rahmen des Grundgesetzes
und der Rechtsordnung der Bundesrepu-
blik, zu deren Respektierung ausdrücklich
aufgefordert wird, der Schari’a gemäß zu
leben. Kompromisse sind dabei unaus-
weichlich.
Das soll an drei Beispielen erläutert wer-
den, die dem Text auf der erwähnten Ho-
mepage des Zentralrats der Muslime ent-
nommen sind.
„ Freistellung von Schülern von der Teil-
nahme am Freitagsgebet?
(...) In Deutschland gibt es die Schulpflicht,
die es mit sich bringt, dass Kinder (...) zur
Teilnahme am Schulunterricht verpflichtet
sind. Muslime, die in einem nicht-islami-
schen Rechtsstaat leben, müssen sich an
seine Rechtsnormen halten, solange diese
nicht im Widerspruch zum Islam stehen.
Aber auch: Die Teilnahme am Freitagsge-
bet ist Pflicht für den männlichen Muslim
ab der Pubertät (...) Das Freitagsgebet
wird in den Moscheen in der Zeitspanne
des Mittagsgebets (...) abgehalten.“  So-
weit die Benennung des Dilemmas. Die
Lösung lautet nun: 
„ Dieser Konflikt kann dadurch gelöst wer-
den, dass man sich mit dem Klassenlehrer
darauf einigt, dass die freitags versäum-

ten Stunden zu anderer Zeit nachgeholt
werden (Ersatzunterricht). Falls dies un-
möglich ist, gibt es auch noch die Mög-
lichkeit, nur alle drei Wochen zum Frei-
tagsgebet zu gehen, da erst das dreimali-
ge Fehlen in Folge als besonders schlimm
angesehen wird.“ 10

Die Bemühung, dem Dilemma zwischen
Schul- und Gebetspflicht durch einen
Kompromiss zu entkommen, ist deutlich.
Ob die vorgeschlagene Lösung allerdings
tragfähig ist, mag man bezweifeln.
Zur Vielehe heißt es: „  Aus der islamischen
Rechtslehre geht hervor, dass sich Musli-
me, die sich in einem nicht-islamischen
Rechtsstaat befinden, an dessen Rechts-
normen halten müssen, solange diese
nicht im Widerspruch zum Islam stehen.
Hier in Deutschland ist es nicht möglich,
mehr als eine Frau standesamtlich zu hei-
raten. Daher darf ein in Deutschland le-
bender Muslim nur eine Frau heiraten. Die
meisten Gelehrten sind der Meinung, dass
man sich an die Gesellschaftsordnung sei-
nes Aufenthaltsortes halten muss, wenn
diese nicht die Grundsätze seines Glau-
bens verbieten oder wichtige Lebens-
bedürfnisse unterbinden, weil man mit
dem Aufenthalt in einem nicht-islami-
schen Land einen Vertrag mit demselben
schließt, seine Gesellschaftsordnung nicht
zu brechen. (Dahinter steht wiederum die
Vorstellung von der Dâr al-’ahd, dem „ Be-
reich des Vertrages“ . H.H.) Die Heirat ei-
ner zweiten, dritten oder vierten Frau
stellt keine islamische Pflicht dar, man ist
immer noch Muslim, wenn man nur eine
Frau heiratet, und es schränkt das Leben
des einzelnen nicht übermäßig ein“ .11

Ähnliche Kompromisslösungen werden
auch in Fragen des islamischen Begräbnis-
ses, des Kopftuchtragens, der Koeduka-
tion (die im Prinzip missbilligt wird), der
Teilnahme an Klassenfahrten usw. vorge-
schlagen. So heißt es z. B. über das „ Hän-
deschütteln mit einer Person des anderen
Geschlechts“ :
„ Die Meinungen dazu gehen auseinander
(...) Um aber in unserer heutigen Gesell-
schaft zu bestehen, in der das Hände-
schütteln zwischen Männern und Frauen
bei Begegnungen als Bestandteil der Eti-
kette einfach dazugehört, ist man gele-
gentlich gezwungen, sich anzupassen, um
eventuelle Peinlichkeiten zu vermeiden
[zudem, H.H.] gibt es dafür (das Hände-
schütteln) auch kein absolutes Verbot (...)
Es ist daher kaum möglich, eine allge-
meinverbindliche Aussage zu machen,
und letztlich muss jede(r) für sich selbst
aus einer gegebenen Situation heraus
eine Entscheidung treffen (...) Entspre-
chend den Regeln des guten Benehmens
(Knigge –  wird leider nicht mehr beachtet)
wartet ein Herr, bis die Dame ihm ihre
Hand gibt; er streckt seine Hand der Dame
nicht entgegen. Eine Dame braucht im
Gegensatz zu einem Herrn den Hand-
schuh (wenn sie einen trägt) auch beim
Händeschütteln nicht auszuziehen.“ 12

Ein großer Teil der Muslime in Deutsch-
land ist also durchaus in der Lage, in der
Praxis des alltäglichen Islam ihr Verhalten
an die besonderen Umstände des Minder-
heitendaseins anzupassen, ohne dabei ei-
nen Verlust an religiöser Substanz zu be-
fürchten. „ Sollte der Einzelne nicht in der

Lage sein, seinen (...) gottesdienstlichen
Verpflichtungen nachzugehen bzw. ge-
zwungen sein, gegen diese zu verstoßen,
darf er dennoch nicht gegen diese Staats-
ordnung mit Gewalt vorgehen. Er soll sei-
ne Freiheit durch Überzeugung oder
durch Auswanderung erlangen.“ 13 Es geht
nicht an, solche Äußerungen von vornher-
ein unter den Generalverdacht der Unauf-
richtigkeit stellen. Man sollte die Muslime
danach beurteilen, wie sie sich tatsächlich
verhalten.
Die Zersplitterung des Islam in Deutsch-
land wird bleiben, und der Islam wird
nicht mit einer Stimme sprechen können.
Damit wird auch die Bandbreite der Inter-
pretationen des Islam weiterbestehen:
von der religiösen Indifferenz nicht prak-
tizierender Muslime am einen Ende des
Spektrums –  es sind ja nur zehn Prozent
der Muslime in Deutschland überhaupt in
Moscheevereinen organisiert – über libe-
rale „ Euro-Muslime“  im Sinne Bassam Ti-
bis, dann die konservativen vorsichtigen
Erneuerer, die im Rahmen der Schari’a
bleiben wollen, wie Tariq Ramadan, wei-
ter über die noch konservativeren Grund-
sätze des „ Zentralrats der Muslime“ bis hin
zum sich gänzlich abschottenden „ Ghetto-
Islam“ 14 einzelner integrationsunwilliger
Gruppen. Der säkulare Staat wird mit all
diesen Facetten des Islam zurechtkommen
müssen und es ist jedenfalls nicht seine
Aufgabe, die Muslime zu einigen, wenn
die Muslime selbst das nicht tun.

Islamischer Religionsunterricht?

Für den von vielen Seiten geforderten is-
lamischen Religionsunterricht an unseren
staatlichen Schulen sind das keine günsti-
gen Auspizien. Der älteste Entwurf für ei-
nen Lehrplan stammt aus Nordrhein-
Westfalen. Er wurde 1979 von dem dama-
ligen Kultusminister Jürgen Girgensohn in
Auftrag gegeben und datiert vom August
1982 und ist bis heute nicht umgesetzt
worden. 1984 hat sich die Kultusminister-
konferenz darauf geeinigt, islamischen
Religionsunterricht einzuführen, aber tat-
sächlich ist es in den letzten zwanzig Jah-
ren noch keinem Bundesland gelungen,
einen bekenntnisgebundenen islami-
schen Religionsunterricht als ordentliches
Lehrfach im Sinne von Artikel 7 Abs. III des
Grundgesetzes zu etablieren. Artikel 7
Absatz III GG sagt: „ Der Religionsunter-
richt ist in den öffentlichen Schulen mit
Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen
ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des
staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Reli-
gionsunterricht in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der Religionsgemein-
schaften erteilt.“
Wenn also hier von islamischem „ Reli-
gionsunterricht“  die Rede ist, so ist ein be-
kenntnisgebundener Unterricht gemeint.
Ein Unterricht also, in dem muslimi-
sche Religionslehrer muslimische Schüler
zum Islam erziehen. Das gibt es als „ or-
dentliches Lehrfach“  bisher nirgendwo. 
In Nordrhein-Westfalen gibt es seit 1999
im Schulversuch nur das religionskund-
liche Fach „ Islamische Unterweisung“ , an
dem Schüler aller Konfessionen teilneh-
men können. Hamburg hat „ Religions-
unterricht für alle“ , Brandenburg seine
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umstrittene LER (Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde). In Hessen wird das 
Fach Ethik als Ersatz für die gescheiterte
Einführung des islamischen Religions-
unterrichts angeboten. All das aber ist
kein Religionsunterricht. Vor kurzem hat
Niedersachsen angekündigt, es werde im
Jahre 2003 islamischen Religionsunter-
richt einführen, und man muss abwarten,
was daraus werden wird. In Baden-Würt-
temberg und Bayern gibt es – ähnlich
wie in einigen anderen Ländern –  auf frei-
williger Basis „ Religiöse Unterweisung
türkischer Schüler islamischen Glaubens“
im Rahmen des muttersprachlichen Er-
gänzungsunterrichts. Dieser Unterricht
wird von Lehrkräften, die der türkische
Staat schickt, durchgeführt. Dieser Un-
terricht auf Türkisch gilt als integra-
tionshemmend. Einem Unterricht in 
deutscher Sprache widerstrebt die Türkei
jedoch vehement, da sie eine Entfrem-
dung der Türken von ihrem Vaterland be-
fürchtet.
Um keinen falschen Eindruck aufkommen
zu lassen: Ich habe selbst 1983 in einem
Gutachten für den baden-württember-
gischen Landtag für die Einführung isla-
mischen Religionsunterrichts plädiert. In
den verflossenen zwanzig Jahren sind
meine Zweifel an der Realisierbarkeit die-
ses Projekts aber ständig gewachsen. Das
Vorhaben ist in Baden-Württemberg wie in
anderen Bundesländern bisher immer wie-
der daran gescheitert, dass dem Kultus-
ministerium nicht ein einzelner zustän-
diger Gesprächspartner gegenüberge-
standen hat, sondern konkurrierende An-
sprüche. Die Aleviten z.B. lehnen das Zu-
sammengehen mit den Sunniten ausdrück-
lich ab und sind deshalb in Baden-Würt-
temberg aus den Gesprächen mit dem Kul-
tusministerium ausgestiegen. Das Fehlen
einer den Kirchen vergleichbaren Orga-
nisation, das Fehlen einer allgemein an-
erkannten religiösen Autorität und die
Vielfalt der häufig nicht scharf gegenei-
nander abgegrenzten Richtungen inner-
halb des Islam stellen eine strukturelle 
Besonderheit –  im Hinblick auf das ge-
wünschte Ziel muss man sogar von ei-
nem strukturellen Defizit sprechen –  dar,
das die Muslime gegenüber den christ-
lichen Kirchen eindeutig benachteiligt. 
Die Kirchen haben nicht nur aus jahr-
hundertealtem römischen Erbe eine
Rechtsform als Körperschaften, sondern
sie waren nach den Religionsfrieden im 
16. und 17. Jahrhundert (Passau 1552;
Augsburg 1555; Westfälischer Friede 1648)
auch gezwungen, sich zu konfessionali-
sieren, denn die Lehren wie die Organi-
sationen der verschiedenen Bekennt-
nisse mussten sich scharf gegeneinander
abgrenzen, um dann miteinander fort-
bestehen zu können. Vor der Reforma-
tion hatte die Kirche diese scharfe Abgren-
zung nicht nötig. Sie war einfach die Kir-
che, und außer ihr war nichts. In ähnlicher
Situation ist der Islam noch heute, denn ein
Zwang zur Konfessionalisierung hat nie
bestanden. Somit ist es äußerst schwierig,
wenn nicht unmöglich, den aus der Wei-
marer Verfassung ins Grundgesetz über-
nommenen Begriff der „ Religionsgesell-
schaften“  auf islamische Vereine anzu-
wenden.15

Ungelöste und nicht diskutierte
Fragen

Die Frage, wer den Inhalt des islamischen
Religionsunterrichts festlegen soll, ist un-
beantwortet und wohl auch unbeant-
wortbar. Es gibt auch an unseren Schulen
in der Regel zwar katholischen oder 
evangelischen oder auch altkatholischen
Religionsunterricht, aber keinen „ christ-
lichen“ . Ebenso wenig kann es den „ isla-
mischen“  Religionsunterricht geben, son-
dern allenfalls einen sunnitischen oder
schiitischen oder alevitischen. Die Alevi-
ten haben einen entsprechenden Antrag
in Nordrhein-Westfalen und in Berlin
schon gestellt. Man darf auch nicht ver-
gessen, dass die zu schaffenden Stellen 
für Religionslehrer, vermutlich etwa 4500
Lehrerstellen für geschätzte 700000 schul-
pflichtige Muslime bundesweit,16 ja auch
begehrte und umkämpfte Pfründen sein
werden, da sie nicht nur Einkommen, son-
dern auch Einfluss versprechen. Wer wird
die besetzen dürfen?
Neben der Frage der Lehrinhalte und der
Lehrerausbildung ist die des künftigen
Schicksals der Koranschulen ungeklärt.
Sollen sie geschlossen werden, so dass nur
der staatlich konzessionierte Islam noch
unterrichtet werden darf? Geht das über-
haupt? Kann man den religiösen Institu-
tionen –  also den Islamischen Zentren und
ihren Moscheen –  die Unterweisung ihrer
Gläubigen in ihrer Religion überhaupt
entziehen? Dies ist wohl unmöglich, vor
allem weil es dafür keinerlei rechtliche
Grundlage gäbe.17 Oder hofft man dar-
auf, sie würden angesichts eines staatlich
konzessionierten Islamunterrichts von sel-
ber eingehen? Damit ist wohl kaum zu
rechnen. All diese Fragen sind unbeant-
wortet, und sie werden nicht einmal öf-
fentlich diskutiert.

Der säkulare Staat stößt hier an die Gren-
zen seiner Möglichkeiten, und er sollte
sich nicht übernehmen. Wie der Tübinger
Jurist Martin Heckel ausführt, ist die Mög-
lichkeit, Religionsunterricht an den öf-
fentlichen Schulen zu erteilen, die das
Grundgesetz in Art. 7 den Religionsge-
meinschaften einräumt, ein „ Angebot,
nicht ein Gebot der Verfassung“ .18 Der
Staat hat hier keine Bringschuld. Zunächst
einmal sind die Muslime selbst gefordert.

Säkulare Prinzipien und religiöser
Glaube

Vor allem aber sind die eingangs genann-
ten, für den sogenannten Euro-Islam pos-
tulierten Prinzipien –  Pluralismus, Tole-
ranz, Säkularität, Demokratie, Menschen-
rechte –  nicht religiöse Prinzipien, son-
dern Errungenschaften eines säkularen
Denkens, das sich von religiösen Allein-
vertretungsansprüchen freigemacht hat.
Sie haben also im säkularen Bereich ihren
Ursprung, dort gehören sie hin und dort
sollen sie auch bleiben. Es sind die Prinzi-
pen des säkularen Staates überhaupt, die
in der Bundesrepublik Deutschland nicht
zur Disposition stehen und daher selbst-
verständlich sind. Es ist nicht die Aufgabe
des säkularen Rechtsstaats, sie in einer be-
stimmten Religion zu verankern, sondern
sie ohne Wenn und Aber durchzusetzen.
Noch einmal Martin Heckel: „ Keine Reli-
gionsgemeinschaft muss die säkularen
Grundrechte und Organisationsstruktu-
ren der weltlichen Verfassung in ihr Glau-
bensgut rezipieren“ 19. Und: „ Die grundle-
genden Verfassungswerte des säkularen
Staates müssen nicht selbst als Inhalt des
Islam vermittelt werden, wie sie ja auch im
christlichen Religionsunterricht nicht als
Gebot der evangelischen Bekenntnis-
schriften bzw. der päpstlichen Enzykliken
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und der Vatikanischen Konzilsdekrete
ausgegeben werden können.“ 20 Noch we-
niger kann der säkulare Staat seine nicht-
religiösen Prinzipien von außen einer Re-
ligion implantieren wollen. Um es mit ei-
nem in der ZEIT veröffentlichten Leser-
brief zu sagen: „ Man kann keinen Euro-Is-
lam auf Kant gründen“ .21 Die islamischen
Vereine und Verbände, die hierzulande
arbeiten wollen, müssen sich in diesen
Rahmen des säkularen Staates einfügen
und die genannten fünf Prinzipien res-
pektieren –  oder sich wenigstens damit
abfinden. Andernfalls droht ihnen das
Verbot, besonders seit der Abschaffung
des Religionsprivilegs im vergangenen
Jahr. Einen Verein, den des sogenannten
„ Kalifen von Köln“ , den „ Kalifatsstaat“
(Hilafet Devleti) hat das Verbot bereits er-
eilt. Die islamischen Verbände werden
sich schon aus eigenem Interesse in diesen
Rahmen fügen, und die Religionsfreiheit,
die der säkulare Staat gewährt, bietet ih-
nen ja auch Vorteile und die Möglichkeit

der freien Entfaltung. Aber einen einheit-
lichen Euro-Islam nach dem Gusto der Po-
litiker wird es sicher nicht geben. Zu einer
Umerziehung der Muslime, zur pädagogi-
schen Durchsetzung einer bestimmten
Gesinnung ist der säkulare Staat weder
berufen noch legitimiert. Sollte er es ver-
suchen, wird er damit scheitern.
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Gewaltprävention an Schulen
Berichte über Gewalt und Aggression an Schulen mehren sich. Nicht zuletzt durch die
Berichterstattung der Medien verdichtet sich die Vorstellung, das Gewalt zum Schlüsselprob-
lem der Schule und häufig auch der beruflichen Existenz von Lehrerinnen und Lehrern ge-
worden ist. Empirische Umfragen scheinen zu bestätigen, dass eine Minderheit von Kindern
und Jugendlichen immer skrupelloser und brutaler wird. Es ist nicht möglich, zweifelsfreie
Kausalitäten für die zunehmende Gewaltakzeptanz zu benennen. Gesellschafts- und iden-
titätstheoretische Ansätze mögen durchaus ihre Berechtigung für die Ursachenerklärung
kindlicher und jugendlicher Aggressionen haben. Mit Blick auf mögliche Interventionsebe-
nen ist jedoch die Erörterung der Faktoren interessant, die durch Schule veränderbar sind.
Gerade ein Blick auf schulische Interventionsebenen und Präventionsansätze zeigt, dass die
Auswirkungen von Gewalt gemildert und abgedämpft werden können.

Aus diesem Grund hat die Landesregierung die Initiative ergriffen und das „ Netzwerk ge-
gen Gewalt an Schulen“  gegründet. In diesem Netzwerk sollen sich nicht nur die Initiatoren
aus Kultus-, Innen- und Sozialministerium beraten und Informationen austauschen, sondern
auch die Erziehungsverantwortlichen in den Kommunen und Landkreisen zu Kooperationen
finden. Vielerorts sind –  unter anderem über Arbeitskreise der Kommunalen Kriminalprä-
vention –  runde Tische entstanden, um Handlungskonzepte gegen Gewalt zu entwickeln.

Aktiv gegen Gewalt
Herausgeber im Netzwerk gegen Gewalt an Schulen: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg · Innen-
ministerium Baden-Württemberg · Sozialministerium Baden-Württemberg · Stuttgart 2003, 168 Seiten, Euro N.N.

Der Reader „ Aktiv gegen Gewalt“  ist eine gute und brauchbare Handreichung, die zahlreiche pädagogische, psychologische und
rechtliche Hinweise enthält und Hilfen zum Aufbau schulischer Strukturen und Kooperationen geben will. Einleitend werden
das „ Netzwerk gegen Gewalt an Schulen“  (S. 7ff.), dessen Struktur und die verschiedenen Netzwerkebenen vorgestellt. Daran
anschließend werden aus psychologischer Sicht die wichtigsten Erklärungsmodelle für Aggression und Gewalt erörtert (S. 16ff.). 

Im dritten Kapitel wird Gewaltprävention als Teil des Schulentwicklungsprozesses erläutert. Vier Handlungsfelder (Innovative
Unterrichts- und Erziehungsformen/Verbesserung der Kommunikation/Verstärkte Zusammenarbeit aller am Schulleben Betei-
ligten/Öffnung der Schule) machen deutlich, dass eine wirksame Gewaltprävention nur dann Wirkungen zeitigt, wenn Schule
unter systemischen Gesichtspunkten gedacht wird (S. 21ff.). Dargestellt wird auch das Modell der „ Runden Tische“  am Beispiel
der Kommunalen Kriminalprävention (S. 27ff.). 

Dieses praktische Beispiel ist die Überleitung zu einem sehr hilfreichen Serviceteil. Fünf Checklisten (S. 39ff.) geben wichtige Hin-
weise auf die erforderlichen Schritte, die notwendig sind, um krisenhafte Situationen zu bewältigen. Hervorzuheben ist das Le-
xikon (von „ A“  wie Abzocke bis „ Z“  wie Zivilcourage). Es enthält auf über 100 Seiten 150 Ratschläge, Hinweise, Tipps, Projekte
und vor allem Partneradressen zum Thema „ Gewalt an Schulen“ . Dieser Reader ist ein unverzichtbares Kompendium, das in je-
dem Rektorat und Lehrerzimmer stehen sollte!

Bezug und Bezugsbedingungen:
Schwabenverlag, mediagmbh
Senefelderstr. 12
73760 Ostfildern (Ruit)

Gegen Vorauskasse auf Konto 3 013 
bei Schwäbische Bank, BLZ 600 201 00
unter Kennwort AgG und Absenderangabe

Einzelpreis 4,90 Euro, 
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Prof. Dr. Joachim Detjen lehrt an der Ka-
tholischen Universität Eichstätt. Er hat ei-
nen Lehrstuhl für Politikwissenschaft und
Politische Bildung inne.

„In allen Schulen ist Gemeinschaftskunde
ordentliches Lehrfach“ (Verfassung des
Landes Baden-Württemberg, Artikel 21,
Abs. 2). Obwohl das Schulfach Gemein-
schaftskunde in der Landesverfassung ge-
regelt ist, hat politische Bildung in unserer
Gesellschaft einen kleinen Stellenwert. In
den Schulen hat sie vielfach nur eine Rand-
stellung. Die Wertschätzung lässt sich
nicht zuletzt an der Stundenzuteilung ab-
lesen. Gemeinschaftskundeunterricht hat
die Aufgabe, junge Menschen zu demo-
kratiefähigen Bürgerinnen und Bürgern
zu erziehen. Ob dies gelingt, hängt nicht
zuletzt von den curricularen Maßgaben
und bildungspolitischen Rahmenbedin-
gungen des Faches ab. Der Beitrag von Jo-
achim Detjen zeigt, dass die Etablierung
des Faches Gemeinschaftskunde bereits
im Jahre 1954 kontrovers diskutiert wurde.
Damals schon war die Stundenzuteilung
und die inhaltliche Ausrichtung eine
Streitfrage. Red.

Arnold Bergstraessers politik-
wissenschaftliches Selbstverständnis

Zur Gründergeneration der Politikwissen-
schaft in der Bundesrepublik Deutschland
gehört neben Alfred Weber, Carlo Schmid,
Siegfried Landshut, Wolfgang Abendroth,
Ernst Fraenkel, Carl Joachim Friedrich und
Theodor Eschenburg auch Arnold Berg-
straesser. Den Gründungsdokumenten der
Politikwissenschaft lässt sich entnehmen,
dass diese Wissenschaft ausdrücklich mit

der Aufgabe betraut wurde, für die politi-
sche Bildung im Nachkriegsdeutschland
Sorge zu tragen.1 Mit wenigen Ausnahmen
schenkten die Vertreter der jungen Diszi-
plin der politischen Bildung jedoch nur we-
nig Aufmerksamkeit. Zu diesen Ausnah-
men zählen Arnold Bergstraesser (1896-
1964) und Theodor Eschenburg (1904-
1999)2. Beide hatten sich während der Wei-
marer Republik bereits für die staatsbür-
gerliche Erziehung interessiert. Dieses En-
gagement griffen sie nach ihrer Etablie-
rung als Universitätsprofessoren wieder
auf. Da sie beide in Baden-Württemberg
wirkten, ergaben sich vielfältige Möglich-
keiten der Zusammenarbeit.
Vor allem Arnold Bergstraesser trat in viel-
facher Weise als wirksamer Förderer der
politischen Bildung auf.3 Er veröffentlich-
te nicht nur eine beträchtliche Zahl ge-
haltvoller Aufsätze zur politischen Bil-
dung. Erwähnt seien nur die Politische
Akademie Tutzing, die Politische Akade-
mie Eichholz der Konrad-Adenauer-Stif-
tung, der Beirat für Innere Führung der
Bundeswehr, die Kommission zur Bera-
tung der Bundesregierung in Fragen der
politischen Bildung und die Arbeitsge-
meinschaft „ Der Bürger im Staat“ . Aus
letzterer ging später die Landeszentrale
für politische Bildung Baden-Württem-
berg hervor.
Weitgehend vergessen ist, dass Berg-
straesser auch aktiv an der Konzeption
und Durchsetzung der schulischen politi-
sche Bildung beteiligt war. Aufgrund des
Bildungsföderalismus beschränkte sich
sein Wirkungskreis auf diesem Feld aller-
dings auf Baden-Württemberg. Zusam-
men mit Theodor Eschenburg war er der-
jenige, der das didaktische Profil der er-
sten Lehrpläne des Unterrichtsfaches Ge-
meinschaftskunde in diesem Bundesland
prägte.4 Die besondere Herausforderung
bestand darin, dass dieses Fach damals
neu war und seinen Platz im schulischen
Fächerkanon erst noch finden musste.
Bergstraesser und Eschenburg betraten
auch insofern Neuland, als keiner von bei-
den dieses Schulfach je unterrichtet hatte.
Auch gilt, dass beide wohl Politikwissen-
schaftler waren, aber eine universitäre
Ausbildung in Politikwissenschaft selbst
nicht erhalten hatten. Die Arbeit an den
Lehrplänen erstreckte sich von 1954 bis
1957. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit
war, dass sich zwischen beiden Wissen-
schaftlern ein enges Vertrauensverhältnis
herausbildete.5
Im Folgenden soll der Ablauf der damali-
gen Lehrplanarbeit nachvollzogen wer-
den. Diese Chronologie beschränkt sich
aus Platzgründen auf einen Teil der da-

maligen Bemühungen, nämlich auf die Er-
arbeitung des Fachlehrplans für die Gym-
nasien. Dieser Ausschnitt ist aber des-
wegen besonders interessant, weil der
gymnasiale Lehrplan am Anfang der Ar-
beiten stand und zu seiner Erstellung Hin-
dernisse überwunden werden mussten,
die möglicherweise jedem neuen Schul-
fach im Wege stehen. Außerdem wurden
die Lehrpläne der anderen Schulzweige in
Anlehnung an die Inhalte des gymnasia-
len Plans konzipiert.

Einsetzung des Ausschusses für
Staatsbürgerliche Erziehung

Am 26. Juli 1954, gut zwei Jahre nach Grün-
dung Baden-Württembergs, setzte der da-
malige Kultusminister dieses Bundeslan-
des Wilhelm Simpfendörfer einen Aus-
schuss ein, der Empfehlungen zur Gestal-
tung des staatsbürgerlichen Unterrichts an
den Schulen Baden-Württembergs ausar-
beiten sollte. Dieser Ausschuss für Staats-
bürgerliche Erziehungwar vor dem Hinter-
grund von Artikel 21 der ein dreiviertel Jahr
vorher verabschiedeten Verfassung Ba-
den-Württembergs eingerichtet worden.
Denn in Absatz 2 dieses Artikels heißt es ex-
plizit: „ In allen Schulen ist Gemeinschafts-
kunde ordentliches Lehrfach.“  Der Aus-
schuss diente also der Implementierung
der Verfassungsvorschrift.
Der Ausschuss bestand ursprünglich aus
zehn Mitgliedern. Als Vorsitzender war
Theodor Eschenburg bestellt worden, der
seit 1953 an der Universität Tübingen den
neu errichteten Lehrstuhl für Politikwis-
senschaft innehatte. Als zweiter Vertreter
der universitären Disziplin Politikwissen-
schaft war Arnold Bergstraesser in den Aus-
schuss geladen worden. Drittes prominen-
tes Mitglied war der Schulleiter des Kepler-
Gymnasiums in Ulm, Oberstudiendirektor
Dr. Felix Messerschmid.6 Die übrigen Mit-
glieder waren zum größten Teil Gymnasi-
allehrer (Dr. Julius Amann, Gerhart Binder,
Dr. Wolfgang Lohan, Dr. Erich Weis). Ver-
treten waren aber auch das Berufsschul-
wesen (Handelsschuldirektor Dolland), die
Volks- und Mittelschulen (Schulrat Otto
Seitzer) sowie - einige Zeit später - die poli-
tische Erwachsenenbildung (Dr. Marianne
Grewe). Schließlich gehörte noch ein Re-
präsentant der Pädagogischen Akade-
mien, der heutigen Pädagogischen Hoch-
schulen, dem Ausschuss an (Dr. Walther
Kamm).
Der Ausschuss für Staatsbürgerliche Erzie-
hung benötigte vier Sitzungen, um einen
Lehrplanvorschlag für die Gymnasien zu
erstellen. Nach der dritten Sitzung im
März 1955 kam es zu erheblichen Konflik-
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ten mit dem Ministerium. Dies erklärt,
dass es erst erhebliche Zeit später, nämlich
im April 1956, zur vierten und letzten Sit-
zung kam. Der Ausschuss arbeitete im An-
schluss an die vierte Sitzung noch weiter.
Er befasste sich dabei unter anderem mit
Lehrplänen für die anderen Schultypen.

Drei grundsätzliche Fragen

Theodor Eschenburg führte in der ersten
Sitzung aus, dass der Ausschuss zunächst
drei Probleme klären müsse. Erstens müs-
se er sich darüber klar werden, ob die
Staatsbürgerkunde als Unterrichtsfach
oder als Unterrichtsprinzip oder sowohl
als Unterrichtsfach als auch als Unter-
richtsprinzip gelehrt werden solle. Zwei-
tens müsse geklärt werden, was Inhalt des
Unterrichtsfaches sein solle und wie es
sich gegenüber den anderen Unterrichts-
fächern abgrenze. Drittens müsse festge-
legt werden, in welchen Klassen der ein-
zelnen Schultypen der Unterricht erfolgen
solle und welcher Stundenansatz jeweils
zu veranschlagen sei.
Eschenburg unterstellte bei der Nennung
des zweiten und dritten Problems, dass
alle Beteiligten für ein eigenständiges
Unterrichtsfach optieren würden. Er be-
hielt damit auch Recht. Wie sich später
zeigen sollte, löste der Ausschuss mit die-
ser Option aber schon einen Konflikt mit
dem Ministerium aus. Die mit Abstand
meisten Konflikte verursachte aber das
aus der Option folgende organisatorische
Problem der Ausstattung des neuen Fa-
ches mit Unterrichtsstunden. Hingegen
kam es über die Inhalte, also über die Sub-
stanz des Faches, zu keinen Reibereien mit
dem Ministerium. Der Sachkunde des Aus-
schusses, repräsentiert vor allem von den
beiden Ordinarien für Politikwissenschaft,
hatte das Ministerium vermutlich nichts
entgegenzusetzen.
In der ersten Sitzung kam man überein,
die Inhalte des Faches getrennt nach den
Schulformen Volksschule und Höhere
Schule zu behandeln. Die Pläne für die
Mittel- sowie die Fach- und Berufsschulen
sollten „ in verfeinerter und erweiterter
Form“  auf den Inhalten der Volksschule,
der heutigen Hauptschule, basieren. Die
„ Höhere Schule“ , also das Gymnasium,
sollte ein eigenes Curriculum erhalten,
allerdings mit inhaltlichen Parallelen zu
den Vorgaben für die Volksschule.
Für die Volksschule fasste man auf der er-
sten Sitzung die folgenden Gegenstände
ins Auge: 1. Elementarsoziologie, genauer:
Elementarformen der gesellschaftlichen
Einrichtungen und des gesellschaftlichen
Verhaltens, 2. Grundfragen der Rechts- und
Wirtschaftsordnung, 3. Institutionenlehre,
4. Zeitgeschichte. Bergstraesser fügte in
das ihm zugesandte Protokoll als Ausdruck
eines von ihm gesehenen Desiderats hand-
schriftlich einen fünften Punkt, nämlich
Gegenwartskunde, ein.
Der Ausschuss sah für die Mittelstufe (heu-
te: Sekundarstufe I) der Höheren Schule
weitgehend dasselbe Programm vor wie
für die Volksschule. Nur statt der Zeitge-
schichte sollte Ideenlehre vermittelt wer-
den. Bergstraesser nahm deutliche Korrek-
turen dieser Vorstellungen in seinen hand-
schriftlichen Kommentierungen des Proto-

kolls vor. So wollte er Begriff und Inhalt 
der „ Elementarsoziologie“  ersetzt wissen
durch „ Grundverhältnisse und Grundbe-
griffe der Gesellschaftstypen“ . Zur Erläute-
rung setzte er noch hinzu: „ Arbeitsord-
nung und mitmenschliche Beziehungen
(soziale Gefüge)“ . Das Thema „ Rechts- und
Wirtschaftsordnung“  wollte er auswech-
seln gegen Grundverhältnisse des öffent-
lichen Lebens (innere Politik). An die Stelle
der Institutionenlehre sollte der Vergleich
des Staatsaufbaues der Bundesrepublik
und der DDR treten.
Für die Oberstufe (heute: Sekundarstufe
II) der Höheren Schule sah der Ausschuss
in seiner ersten Sitzung fünf Themen vor,
nämlich „ 1. Grundgesetz (Organisation
der Willensbildung, Regierungs- und Ver-
waltungsorganisation sowie Rechtspre-
chung), 2. Grundrechte, 3. moderne Herr-
schaftsformen, 4. vergleichende Gesell-
schaftsordnung und 5. aktuelle weltpoliti-
sche Situation.“  Auch hier brachte Berg-
straesser eine Menge Korrekturen an, die
aber weniger die Sache als vielmehr die
Terminologie betrafen.
In der konstituierenden Sitzung sprach
der Ausschuss bereits das Problem der
Stundenzuteilung an. Er war sich einig
darin, dass in der Höheren Schule zwei
Stunden Gemeinschaftskunde im letzten
Schuljahr der Mittelstufe (10. Klasse) be-
nötigt wurden. Ebenfalls zwei Stunden
sollten dem Fach in der Oberstufe vorbe-
halten sein.7

Wie viele Stunden erhält das neue
Fach?

Auf der zweiten Sitzung des Ausschusses
für Staatsbürgerliche Erziehung Ende Ja-
nuar 1955 verlas zunächst Felix Messer-
schmid das wenige Tage alte Gutachten
des Deutschen Ausschusses für Erzie-
hungs- und Bildungswesen zur „ Politi-
schen Bildung und Erziehung“  vom 22. Ja-
nuar 1955. Sofern die Mitglieder es nicht
schon aus ihrer beruflichen Tätigkeit wus-
sten, erfuhren sie jetzt, dass politische Bil-
dung auf dreifache Weise stattfindet:
Zum einen als Unterrichtsprinzip in fast al-
len Schulfächern, zum anderen in den
vielfältigen Formen des Schullebens und
schließlich als Gegenstand eines eigens
dafür vorgesehenen Unterrichts. Insbe-
sondere konnten die Ausschussmitglieder
dem Gutachten eine Beschreibung ihrer
eigenen Situation entnehmen, enthielt es
doch die folgenden Sätze:
„ Politische Bildung als Gegenstand eines
besonderen Fachunterrichts hat bisher
noch keine sichere Umgrenzung ihrer
Aufgaben, Methoden und Inhalte ge-
funden. Das zeigt sich schon in der Un-
sicherheit der Namensgebung: Staats-
bürgerkunde, Bürgerkunde, Sozialkunde, 
Gesellschaftskunde, Gemeinschaftskunde,
Gegenwartskunde oder auch einfach poli-
tischer Unterricht. Die Notwendigkeit ei-
ner ausdrücklichen Lehre innerhalb der
politischen Bildung und Erziehung ist
heute unbestritten. Ihre Wirkung ist aber
bedroht durch die Überfülle des angebo-
tenen Stoffes, die zu einem neuen gren-
zenlosen Enzyklopädismus verleitet.“ 8

Die Ausschussmitglieder mussten die zu-
letzt ausgesprochene Warnung vor enzyk-

lopädischer Fülle gehört haben. Es ist
allerdings die Frage, ob sie ihr im Verlauf
der weiteren Arbeiten die erforderliche
Beachtung schenkten. Denn ihr Lehrplan-
entwurf war überladen mit Inhalten.
Auf der Sitzung wurden dann einzelne
Mitglieder gebeten, Gutachten oder Vor-
schläge zu den diversen Themenfeldern
zu erarbeiten. Auf der Mittelstufe soll-
ten vier, auf der Oberstufe sechs Themen-
felder behandelt werden. Bergstraesser
meldete sich für drei Themenfelder9 und
zeigte damit von allen Ausschussmitglie-
dern den größten Eifer. Eschenburg über-
nahm die Ausarbeitung von zwei The-
menfeldern.10 Im späteren Lehrplanent-
wurf tauchten die Themenfelder als
„ Lehrplanabschnitte“  auf.
Weiterhin wurde der Vorsitzende gebe-
ten, den Kultusminister umgehend über
die vom Ausschuss vorgeschlagene Zahl
der Unterrichtsstunden in Kenntnis zu set-
zen, um zu erfahren, ob der Ausschuss in
seiner weiteren Arbeit mit dieser Stun-
denzahl rechnen könne. Der Vorsitzende
sollte beim Minister auch erwirken, dass
dieser alle Maßnahmen bezüglich des
staatsbürgerlichen Unterrichts zurückstel-
le, bis die Vorschläge des Ausschusses vor-
lägen. Schließlich regte Eschenburg eine
Tagung nach Fertigstellung der Lehrpläne
an, auf der alle mit dem Politikunterricht
in Leitfunktion befassten Personen zu-
sammenkommen sollten. Damit meinte
Eschenburg die Mitglieder des Ausschus-
ses, die Dozenten für Sozialkunde an den
Pädagogischen Akademien und Semina-
ren, die Dezernenten für Sozialkunde der
Oberschulämter und die einschlägigen
Abteilungsleiter des Kultusministeriums.
Auf der Tagung sollte Arnold Bergstraes-
ser anhand der Lehrpläne über Grundbe-
griffe und Methoden des politischen
Unterrichts referieren. Es ist nicht über-
trieben, in diesem Vorschlag den Beweis
für die dominante Stellung Bergstraessers
im Ausschuss zu sehen.11

Theodor Eschenburg suchte im Anschluss
an die zweite Sitzung das Gespräch mit
dem Kultusminister, um die entscheiden-
de Frage der Stundenzuteilung zu klären.
Am 25. Februar 1955 fand im Ministerium
in Anwesenheit des Ministers und der Ab-
teilungsleiter das Gespräch statt, das, wie
es in der von Eschenburg angefertigten
und den Ausschussmitgliedern zugesand-
ten Aktenotiz heißt, „ im Wesentlichen
der gegenseitigen Information dienen“
sollte. Die vom Ausschuss geforderten vier
Stunden für die Höhere Schule –  zwei
Stunden in der 10. und zwei Stunden in
der 12. Jahrgangsstufe - fanden dabei kei-
ne Zustimmung im Ministerium. Ein Mi-
nisterialrat bot für die 10., 11. und 12.
Jahrgangsstufe je eine Stunde und für die
13. Jahrgangsstufe eine (für Schüler frei-
willige) Arbeitsgemeinschaft an. Ein an-
deres Mitglied des Ministeriums (Ministe-
rialrat Kieffer) hielt selbst dieses Angebot
für nicht realisierbar, weil andere Fächer
dadurch eine Kürzung ihrer Stundende-
putate hinnehmen müssten. Der Minister
teilte mit, die Frage der Stundenzuteilung
nochmals mit den Abteilungsleitern erör-
tern zu wollen. Eschenburgs Aktennotiz
schließt mit den Worten: „ Die Bedeutung
des politischen Unterrichts an den Schulen
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wurde weitgehend allgemein anerkannt.
Die große Schwierigkeit besteht in der
Kürzung der Lehrstunden anderer Fächer
zugunsten dieses Unterrichtsfaches.“ 12

Fortsetzung des Streites um die
Stundenzuteilung

Die dritte Sitzung des Ausschusses im
März 1955 befasste sich ausführlich mit
dem Problem der Stundenzuteilung. An-
wesend war Ministerialrat Kieffer, um die
Position des Kultusministeriums bezüglich
der Stundenproblematik darzulegen. Si-
cherlich mit Rückendeckung des Ministers
führte er aus, dass die anderen Fächer be-
reits auf das äußerste Minimum be-
schränkt seien und die Gesamtstunden-
zahl auf keinen Fall erhöht werden dürfe.
Für den politischen Unterricht seien insge-
samt zwei Stunden vorgesehen, und zwar
je eine Stunde in der 10. und in der 12.
Jahrgangsstufe. Mehr sei aus den genann-
ten Gründen nicht möglich. Im Sitzungs-
protokoll heißt es an dieser Stelle: „ Über-
einstimmend weisen die Ausschussmit-
glieder darauf hin, dass bei dieser vom Mi-
nisterium vorgesehenen Stundenzahl ein
seriöser politischer Unterricht selbst mit
einem bescheidenen Programm nicht
durchgeführt werden kann, sondern dass
er Spielerei bleiben muss. Dann wäre es
zweckmäßiger, auf diesen Unterricht über-
haupt zu verzichten.“
Einige Sätze weiter unterstreicht das Pro-
tokoll die Bedeutung der politischen Bil-
dung und betont deren Gleichwertigkeit
mit anderen Fächern: „ Die Realisierung
der soziologischen13 Gegebenheiten im
Bewusstsein des Schülers ist heute ebenso
wichtig wie Schreiben, Rechnen und Le-
sen. Schon in der Weimarer Republik blieb
der politische Unterricht u.a. wegen der
zu knapp bemessenen Unterrichtszeit er-
folglos. Wenn Herr Kieffer darlegt, dass
die anderen Unterrichtsfächer bei einer
weiteren Herabsetzung der Stundenzahl
erheblich leiden würden, so gilt dieses
auch für die gegenüber dem Ausschuss-
vorschlag getroffene Herabsetzung beim
politischen Unterricht. Es muss also der
Minister über den Wert des politischen
Unterrichts im Verhältnis zum Wert der
übrigen Unterrichtsfächer entscheiden.“
Das Protokoll schließt mit der Bemerkung,
dass Ministerialrat Kieffer das Ergebnis
der Erörterungen dem Kultusminister vor-
tragen wolle.
Ein zweiter Tagesordnungspunkt hatte
die Bezeichnung des Unterrichtsfaches
zum Gegenstand. Wie die Ausschussmit-
glieder dem Gutachten des Deutschen
Ausschusses für Erziehungs- und Bildungs-
wesen zur „ Politischen Bildung und Erzie-
hung“  entnehmen konnten, herrschte da-
mals noch allgemeine Unklarheit über die
angemessene Benennung des neu einge-
führten Schulfaches. Das galt auch für Ba-
den-Württemberg: Die Verfassung sprach
zwar von Gemeinschaftskunde, der Aus-
schuss sollte aber für Staatsbürgerliche Er-
ziehung zuständig sein.
Der Ausschuss einigte sich auf den Namen
Gemeinschaftskunde und Politik für die
Volksschule und die Mittelstufe der Höhe-
ren Schule. Der vordere Namensteil ent-
sprach damit der Verfassungsvorgabe.

Der hintere Namensteil verdankt sich den
Beratungen im Ausschuss. Der Ausschuss
entschied sich sogar dafür, das Fach in der
Oberstufe der Höheren Schule, in den Pä-
dagogischen Akademien und an den Uni-
versitäten nur Politik zu nennen. Berg-
straesser rechtfertigte in der Sitzung die
Entscheidung für die auf den ersten Blick
zu unbestimmte Bezeichnung Politik mit
dem Argument, dass wie im Falle der Ge-
schichte die Sache selbst als auch die Leh-
re, d.h. der Unterricht, über die Sache ge-
meint sei. Man kann hieraus wohl schlie-
ßen, dass die Entscheidung für die Be-
zeichnung Politik wesentlich auf Berg-
straessers Anregung zurückgeht.
Bergstraesser hatte die von ihm im Januar
1955 zugesagte Ausarbeitung von drei
Themenfeldern fertiggestellt und dem
Ausschuss vorgelegt. Seine Ausarbeitung
bezog sich auf grundsätzliche gesellschaft-
liche sowie politische Sachverhalte. So
hatte er für die Mittelstufe der Höheren
Schule je einen Entwurf über „ Grundbe-
griffe und Grundverhältnisse der Gesell-
schaft“  und „ Grundbegriffe und Grund-
verhältnisse der Ordnung des öffentlichen
Lebens und der Politik“  erstellt. Für die
Oberstufe hatte er einen Vorschlag zum
Thema „ Typen der Gesellschaftsordnung
(Arbeitsordnung und mitmenschliche Be-
ziehungen)“  ausgearbeitet. Bei der Ar-
beit an diesen Entwürfen muss Bergstraes-
ser bewusst geworden sein, welch hohes
Maß an soziologischen Fachkenntnissen 
er bei den Lehrern voraussetzte, die die
vorgeschlagenen Inhalte später zu ver-
mitteln hatten. Vermutlich deshalb hielt er
die Herausgabe eines Lehrbuches der So-
ziologie für Lehrer für „ dringend erfor-
derlich“ .14

Zuspitzung und Lösung des Streites
um das neue Schulfach

Die ursprünglich für Ende April 1955 an-
gesetzte nächste Sitzung des Ausschusses
für Staatsbürgerliche Erziehung konnte
nicht stattfinden, weil Kultusminister
Simpfendörfer bis dahin keine Entschei-
dung über die geforderten Stunden für
Gemeinschaftskunde und Politik getrof-
fen hatte.15 Aber nicht allein deshalb ver-
zögerte sich der Termin für die nächste Sit-
zung. Vielmehr gab es im Sommer und
Herbst 1955 eine Reihe von Gesprächen
und Briefwechseln zwischen dem Ministe-
rium und dem Ausschuss, in denen hart
um die Sache gerungen wurde. An diesen
Gesprächen und Schreiben war Berg-
straesser neben Eschenburg maßgeblich
beteiligt. Erst um den Jahreswechsel beru-
higte sich der Konflikt. Die vierte und in
Angelegenheiten der Gemeinschaftskun-
de an Höheren Schulen letzte Sitzung des
Ausschusses kam dann Ende April 1956 zu-
stande. Sie bereitete das Ende des Streites
um die Stundenausstattung von Gemein-
schaftskunde und Politik vor.
In einem als Information gedachten
Schreiben an die Mitglieder des Ausschus-
ses vom 15. Oktober 1955 zeichnete
Eschenburg die Entwicklung seit der drit-
ten Ausschusssitzung nach.16 Hiernach
wurde Eschenburg in seiner Eigenschaft
als Ausschussvorsitzender zu einer Bespre-
chung am 20. Mai 1955 im Ministerium

mit den Referenten für die Höheren Schu-
len bei den Oberschulämtern und den
Vorsitzenden der Lehrplanausschüsse
über die Stundentafel und die Lehrpläne
geladen. Unter welchen Spannungen die-
se Sitzung verlaufen sein muss, kann man
Eschenburgs nachträglicher Schilderung
entnehmen. Er schrieb:
„ Die Sitzung am 20. Mai wurde vom Kul-
tusminister persönlich geleitet. Als zwei-
ter Punkt der Tagesordnung kam unsere
Angelegenheit zur Behandlung. Ministe-
rialrat Kieffer wünschte, dass ich meiner-
seits zunächst die Tagungsteilnehmer
unterrichtete. Diese dem Ministerium zu-
kommende Aufgabe zu übernehmen,
lehnte ich ab. Da aber Ministerialrat Kief-
fer sich darauf beschränkte, Abschnitt 2
des Protokolls vom 10. März ohne jeden
Kommentar zu verlesen, erhielten die
Teilnehmer der Sitzung den Eindruck, dass
es sich bei der Einführung des politischen
Unterrichts nicht um einen Plan des Minis-
teriums, sondern lediglich um einen Vor-
schlag des Ausschusses handelte, von des-
sen Existenz die meisten überhaupt nichts
wussten, wie sich in der Debatte heraus-
stellte. Folglich blieb mir nichts anderes
übrig, als selbst zu referieren. Der Minister
äußerte sich zurückhaltend.
Die Diskussion bestätigte den Eindruck,

dass die Teilnehmer dieser Sitzung über
den dem Ausschuss erteilten Auftrag und
über die mit Ministerialrat Kieffer geführ-
ten Verhandlungen nicht unterrichtet
und abgesehen von anderen Überlegun-
gen schon wegen dieser Überraschung
gegen den Ausschussplan eingestellt wa-
ren. Die sachlichen Einwendungen des
zum größten Teil aus Lehrern zusammen-
gesetzten Teilnehmerkreises richteten
sich gegen die Neueinführung des Faches
Gemeinschaftskunde und Politik bei
gleichzeitiger Kürzung des Stundenpla-
nes. Ein erheblicher Teil der Anwesenden
wandte sich überhaupt gegen die Einfüh-
rung eines politischen Unterrichtsfaches
und war der Auffassung, das Unterrichts-
prinzip genüge zur Erreichung des er-
strebten Zweckes. Die in der Sitzung ver-
teilte Stundentafel, die auch im Lehrplan-
entwurf veröffentlicht ist, enthielt je eine
Stunde für den politischen Unterricht in
der Mittel- und Oberstufe.17 (...) Der größ-
te Teil der Anwesenden lehnte den Aus-
schussplan ab. Der Minister brach die Dis-
kussion nach etwa einer Stunde ab und
kündigte an, dass er den Lehrplan dru-
cken und der Öffentlichkeit übergeben
werde, und zwar zunächst mit der vorge-
legten Stundentafel. Es sollte in der Öf-
fentlichkeit auch die Frage des politischen
Unterrichts und der dafür vorzusehenden
Stundenzahl diskutiert werden, eine end-
gültige Entscheidung wolle er sich vorbe-
halten. Ich habe in der Sitzung den Minis-
ter selbst noch gefragt, wie der Ausschuss
weiterarbeiten solle, nachdem eine Lehr-
planaufstellung auf Grund von je einer
Wochenstunde in je zwei Klassen aus wis-
senschaftlichen und pädagogischen Grün-
den nicht vertretbar sei. Auf die Erwide-
rung des Ministers, der Ausschuss solle
sich zunächst mit dem Unterrichtsprinzip
befassen, teilte ich mit, dass der Ausschuss
in mehreren Sitzungen einmütig zu dem
Ergebnis gekommen war, das Unterrichts-
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prinzip allein reiche nicht aus; ferner be-
tonte ich, dass die Beschränkung auf das
Unterrichtsprinzip allein der Verfassungs-
vorschrift widerspreche.“

Das Fach wird als überflüssig erklärt

Von Eschenburg gibt es über diese Sitzung
zwei retrospektiv angefertigte Berichte,
die den Ablauf jeweils etwas anders nach-
zeichnen. In einem 1985 gehaltenen Vor-
trag über die Anfänge der Politikwissen-
schaft und die Etablierung des Schulfa-
ches Politik in Deutschland seit 1945 liest
sich die Sache so:
Der Kultusminister „ lud eine Reihe von
Oberstudiendirektoren, nach meiner Erin-
nerung sechs bis acht, Philologen, Histori-
ker und Naturwissenschaftler, zu einer Be-
ratung ein. Das Thema, nämlich die Zahl
der Wochenstunden, war ihnen schriftlich
bekannt gegeben worden. Die Oberstu-
diendirektoren ließen sich auf diese Frage
überhaupt nicht ein, sondern erklärten
nahezu übereinstimmend, dass dieses
Fach nicht nur überflüssig, sondern schäd-
lich wäre. Politische Bildungsarbeit der
Schule würde in den einzelnen Fächern
Altphilologie, Neuphilologie, Deutsch,
Geschichte, Geographie, ja sogar in Ma-
thematik (Wahlrecht) geleistet. Ich hatte
davon in meiner Schulzeit überhaupt
nichts bemerkt. In der Oberprima hatten
wir Kapitel aus Aristoteles’ Politik gelesen
und dabei viel und gründlich Grammatik
und Syntax gelernt. Aber auch von einem
Oberstudiendirektor in Tübingen, der
mein Nachbar war und es wissen musste,
hatte ich erfahren, dass in politischer Bil-
dung nichts geschehe. Die Oberstudiendi-
rektoren beriefen sich auf ‚das Politische
als Unterrichtsprinzip’ sowie auf die Schü-
lerselbstverwaltung und auf ‚Partner-
schaftliches Verhalten’ als Vorübung zur
Demokratie. Ich hielt dem entgegen: Das
vermöge vielleicht den regelrechten Fach-
unterricht zu ergänzen, aber keinesfalls
zu ersetzen. Der eigentliche Sinn des
Kampfes wurde schnell deutlich. Simpfen-
dörfer hatte erklärt, dass eine Erhöhung
der Stundenzahl auf keinen Fall erfolgen
dürfe, es mussten also Wochenstunden
für Politik von anderen Fächern abgege-
ben werden. Dazu war nicht ein einziger
Oberstudiendirektor bereit. Auch die Leh-
rerverbände hatten interveniert, hier
lernte ich außerwirtschaftlichen Lobby-
ismus kennen.“ 18

In seinen 2000 veröffentlichen Erinnerun-
gen schildert Eschenburg die Sitzung wie
folgt: „ Als ich das Konzept dem Minister
vorlegte, fragte Simpfendörfer, ein etwas
ängstlicher Mann: ‚Was wollen Sie denn
mit der Stundenzahl?’ Ich entgegnete:
‚Aber, Herr Minister, wie sollen wir sonst ei-
nen Lehrplan machen? Stellen Sie sich vor,
ich sei Schneider und Sie wollten einen An-
zug von mir, und ich fragte Sie nach den
Maßen. Da können Sie doch auch nicht sa-
gen: ‚Die sind mir gleichgültig! Machen Sie
mir nur einen Anzug.’ So geht das nicht.’
Darauf lud er mich zu einer Sitzung im Mi-
nisterium ein, mit vielen Referenten, dem
Vorsitzenden des Lehrerverbandes, den
Vereinigungen von Geographen, Histori-
kern, Alt- und Neuphilologen und so fort.
Und gleich ging der Krach los. Der vom Alt-

philogenverband sagte: ‚Was brauchen wir
politischen Unterricht? Das machen wir seit
Jahren mit Platon und Herodot. Was ande-
res brauchen wir nicht!’ Dann müsse sich
das aber inzwischen sehr geändert haben,
erwiderte ich, auch wir hätten in der Ober-
prima Platons ‚Staat’ gelesen, aber unser
Lehrer habe nicht ein Wort über Politik ver-
loren, davon verstand er nämlich nichts:
das einzige, was wir davon gehabt hätten,
sei eine Verbesserung unserer Griechisch-
kenntnisse gewesen. ‚Ja, ja’, entgegnete
der Altphilologe, ‚das ist jetzt alles ganz an-
ders.’ Der Neuphilologe meinte: ‚Was soll
denn das? Politik in der Schule? Das wäre ja
noch schöner!’ Simpfendörfer saß stumm
dabei. Ich war ein wenig aufgebracht:
‚Meine Herren, ich kann Ihnen heute noch
genau sagen, wo Glasgow liegt. Was aber
der englische Parlamentarismus ist, das hat
mir auf der Schule kein Mensch sagen kön-
nen!’ So ging das weiter, bis dem Minister
die Sache ungemütlich wurde und er vor-
schlug, wir sollten das alles untereinander
regeln. Ich widersprach: ‚Herr Minister, Sie
müssen entscheiden. Ob die Sache über-
haupt stattfindet und wie viel Stunden zur
Verfügung stehen.’ Als Simpfendörfer sich
weiter wand, stand ich auf und sagte kurz:
‚Sie erlauben, dass ich mich entferne. Ohne
Maße kein Anzug!’ Mir war klar, der Minis-
ter hatte Angst vor diesen Interessenver-
tretern. Und es war ja auch eine Demon-
stration der Macht der Verbände im klei-
nen, die wir erlebten. Bergstraesser war
untröstlich: ‚Herr Eschenburg, das können
Sie doch nicht machen. Sie haben die Tür
zugeschlagen. Jetzt war unsere Arbeit um-
sonst.’ ‚Nein’, antwortete ich, ‚wir müssen
den Minister unter Druck setzen.’ Ich be-
hielt Recht. Zwar gab es mit den Schulrefe-
renten massive Auseinandersetzungen
und Briefwechsel. Vor allem aber gab es
endlose Sitzungen. (… ) Am Ende siegten
wir: je zwei Stunden in Obersekunda,
Unterprima und Oberprima –  ohne Kür-
zung des Geschichtsunterrichts.“ 19

Eschenburg informierte in seinem Schrei-
ben die Ausschussmitglieder weiterhin
darüber, dass er einige Tage später dem
Minister „ in einem ausführlichen freimü-
tigen Schreiben“  seine Eindrücke über die
erwähnte Sitzung dargestellt und seine
Frage nach der Fortführung der Ausschus-
sarbeit wiederholt habe.
Kultusminister Simpfendörfer antwortete
in einem umfangreichen Schreiben vom
13. Juni 1955 auf den von Eschenburg er-
wähnten „ freimütigen“  Brief. Dieses
Schreiben brachte die unterschiedlichen
Vorstellungen von Ausschuss und Ministe-
rium in aller Deutlichkeit zum Ausdruck.
Simpfendörfer wies zunächst den Vorwurf
Eschenburgs zurück, er habe seine Auffas-
sung über die Bedeutung der politischen
Erziehung geändert und wolle angesichts
der Vorbehalte den Weg des geringsten
Widerstandes gehen. Er betonte, dass die
Notwendigkeit einer politischen Erzie-
hung allgemein bejaht werde, dass aber
über Art, Ausmaß und Methode noch gro-
ße Unklarheit herrsche. Übereinstimmung
herrsche jedoch darüber, dass politische
Bildung und Erziehung als Unterrichts-
prinzip notwendig sei. Man sei sich auch
darüber einig, „ dass die Gestaltung der
Schulgemeinschaft als elementare demo-

kratische Lebensform eine unerlässliche
Voraussetzung für eine wirksame politi-
sche Bildung“  sei. Nur „ über die Frage, ob
und inwieweit politische Bildung als
Unterrichtsfach eingeführt werden“  solle,
gingen „ die Ansichten sehr weit ausein-
ander“ . Hier fehle „ jede Einheitlichkeit
der Auffassung und der Praxis.“
Angesichts dieser Lage, so Simpfendörfer
weiter, habe er den Ausschuss für Staats-
bürgerliche Erziehung eingesetzt. Dieser
habe „ grundsätzlich klären“  sollen, in
welchen Formen politische Bildung und
Erziehung „ überhaupt“  gestaltet werden
könne. Er habe auf diese Weise erreichen
wollen, „ dass in unserem Raum die politi-
sche Erziehung in vorbildlicher Weise auf
einer gesicherten und breiten Grundlage
aufgebaut werden könnte.“  Mit der Erar-
beitung von Lehrplänen hätte erst nach
Beendigung der Ausschusstätigkeit be-
gonnen werden sollen. „ Was ich von Ih-
nen zunächst erhoffte, war eine Gesamt-
konzeption, wie sie etwa in dem Gutach-
ten des Deutschen Ausschusses sichtbar
wird, nur klarer, konkreter und verpflich-
tender.“
In kaum misszuverstehender Deutlichkeit
setzte der Minister seine Kritik an der Ar-
beit des Ausschusses fort: „ Wie sind nun
die Dinge gelaufen? (...) Soviel ich sehe,
sind keine Vorschläge über die Verwirkli-
chung der politischen Bildung als Unter-
richtsprinzip und über die Gestaltung der
Schulgemeinschaft ausgearbeitet wor-
den. Was ich bis jetzt kennen gelernt
habe, ist lediglich die Forderung, dass
grundsätzlich politische Bildung als Unter-
richtsfach eingeführt werden müsse und
dass man dafür eine bestimmte Anzahl
von Stunden nötig habe. Schließlich blieb
nur noch übrig die Diskussion um die Zahl
der Wochenstunden. Ich soll nun eine be-
stimmte Anzahl von Wochenstunden de-
kretieren, ohne dass der Gesamtaufriss
der politischen Erziehung und Bildung
sichtbar wird. Sie sollten verstehen, dass
der Kultusminister sich das nicht leisten
kann. Ich muss Ihnen offen gestehen, dass
ich über diese Entwicklung der Dinge ent-
täuscht bin. Dazu kommt, dass der Wider-
stand gegen die politische Erziehung in
der Schule stärker ist, als ich mir vorge-
stellt hatte, und dass nach den gemachten
Erfahrungen und Beobachtungen die Zahl
der Lehrer, die nicht fähig und nicht bereit
sind, einen staatsbürgerlichen Unterricht
zu geben, noch außerordentlich groß ist.
Bei dieser Sachlage wäre es sinnlos, die
Zahl der Wochenstunden des politischen
Unterrichts in einen Raum hineinzudekre-
tieren, der entweder leer oder noch voll
von Widerständen ist.“
Der Minister forderte den Ausschuss auf,
seine Arbeit in der im Schreiben präzisier-
ten Richtung fortzusetzen und im Herbst
1955 zu beenden. Er ergänzte, dass er den
Gesamtlehrplan für die Gymnasien Ba-
den-Württembergs demnächst zu veröf-
fentlichen gedenke. Über die Gemein-
schaftskunde wolle er die Bemerkung an-
fügen, dass der Fachlehrplan noch nicht
vorliege. Im Gesamtlehrplan werde be-
züglich der Gemeinschaftskunde ein Dis-
kussionsvorschlag unterbreitet, „ der da-
hin geht, die Abiturienten in den Wochen
zwischen der Reifeprüfung und Schulent-
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lassung zu staatsbürgerlichen Kursen zu-
sammenzufassen und diese Kurse mög-
lichst in Form von Schullandheimaufent-
halten durchzuführen. Man könnte diese
Kurse obligatorisch machen und damit zu-
gleich die Frage lösen, wie der Zeitraum
zwischen Reifeprüfung und Schulentlas-
sung in befriedigender Weise ausgefüllt
werden kann.“ 20

Man kann wohl davon ausgehen, dass Kul-
tusminister Simpfendörfer den erwähnten
Diskussionsvorschlag als ein Entgegen-
kommen betrachtete. Die vermutlich ge-
plante Besänftigung des Ausschusses für
Staatsbürgerliche Erziehung gelang je-
doch nicht. Ein Grund hierfür mag gewesen
sein, dass die in dem Schreiben angedeu-
tete Obligatorik der Schullandheimauf-
enthalte im veröffentlichen Gesamtlehr-
plan fehlte.21 Wichtiger wird aber wohl 
gewesen sein, dass der Gesamtlehrplan 
wie angedroht nur insgesamt zwei Stun-
den Gemeinschaftskunde während der 
gesamten gymnasialen Schulzeit vorsah.
Eschenburg und Bergstraesser müssen ver-
mutlich als Reaktion auf das Vorgehen des
Kultusministeriums im Sommer 1955 den
Plan gefasst haben, mit einer eigenen
Denkschrift an die Bildungsöffentlichkeit
zu treten.22

In einem Schreiben vom 15. Oktober 1955
informierte Eschenburg die übrigen Aus-
schussmitglieder über den Plan. Er schrieb,
dass er sich in der Zwischenzeit mit Berg-
straesser und Messerschmid beraten habe.
Ergebnis dieser Beratung sei die Überein-
kunft gewesen, „ einen eigenen Entwurf
des Ausschusses zur öffentlichen Diskus-
sion zu stellen.“  Diesen Entwurf einer
Denkschrift habe er zusammen mit Arnold
Bergstraesser ausgearbeitet.

Ein eigener Entwurf des Ausschusses

Der Entwurf stelle „ gleichsam einen Be-
richt des Ausschusses für Staatsbürgerli-
che Erziehung als Ergänzung zum Lehr-
planentwurf des Kultusministers“  dar.
Eschenburg bat darum, den beigefügten
18 Seiten umfassenden Entwurf zu lesen
und ihm bis Ende Oktober 1955 Ände-
rungs- und Ergänzungswünsche mitzutei-
len. Danach wolle er den Entwurf all den-
jenigen Stellen zuschicken, die auch den
Lehrplan des Kultusministeriums erhalten
hätten.
Der von Eschenburg und Bergstraesser
vermutlich im Juli und im August 1955 er-
arbeitete Entwurf war in drei Teile geglie-
dert. Teil I enthielt Überlegungen über die
„ Notwendigkeit des Unterrichts in Ge-
meinschaftskunde und Politik“ . Teil II ent-
hielt einen umfangreichen Lehrplan für
die Mittelstufe und Oberstufe der Gymna-
sien. Teil III thematisierte eine „ Über-
gangsregelung“ : Er schlug eine Abfolge
von Schritten zur „ praktische(n) Einfüh-
rung von Gemeinschaftskunde und Politik
als Unterrichtsfach“  vor. Ausdrücklich und
unmissverständlich hieß es auf Seite 2:
„ Die Einführung einer Pflichtstundenzahl
von mindestens je zwei Wochenstunden
in der Mittel- und Oberstufe, und zwar in
der 10. (Untersekunda) und 12. Schulklas-
se (Unterprima) ist zum mindesten erfor-
derlich, um das unentbehrliche Minimum
von Kenntnissen zu vermitteln.“ 23 Die

Konfrontation mit der vom Kultusministe-
rium verfolgten Linie war somit offen-
sichtlich.
Der Streit um das Unterrichtsfach Ge-
meinschaftskunde und Politik unterlag
zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr der
Kontrolle des Kultusministeriums. Er war
mittlerweile öffentlich geworden. So er-
hielt Bergstraesser einen auf den 3. Okt-
ober 1955 datierten Brief Waldemar Bes-
sons, des späteren Ordinarius für Politik-
wissenschaft in Erlangen und Konstanz, in
dem dieser von seinen Aktivitäten „ im
Zusammenhang mit unserem Sorgenkind
Gemeinschaftskunde“  berichtete. Besson
schrieb, dass er vom südwestdeutschen
Zeitungsverband in Stuttgart, der Redak-
tion der meisten nordwürttembergischen
Kreiszeitungen, gebeten worden sei, „ un-
sere Sorgen auszusprechen.“  Außerdem,
so Besson, habe er die nordwürttembergi-
sche Junge Union „ etwas in Aufregung

gebracht, um dadurch einen direkten Ein-
fluss auf Simpfendörfer zu erreichen.“
Besson erwähnte dann eine Resolution,
die der Presse und allen Landtagsabge-
ordneten übergeben worden sei. Das Er-
gebnis sei ein längeres Gespräch mit Simp-
fendörfer gewesen, über das er Berg-
straesser nun näher informieren wolle:
„ Simpfendörfer erzählte mir übrigens, er
habe mit Ihnen vor einigen Tagen auch
über dieselbe Frage gesprochen, wobei er
sehr deutlich aussprach, welch starken
Eindruck Sie bei ihm hinterlassen ha-
ben. Mir selbst sicherte er zu, die Anlie-
gen der jüngeren Teile der CDU sich zu 
eigen machen zu wollen. Unsere Resolu-
tion hat ihm jedenfalls die Vorstellung ge-
geben, dass ein Nachgeben in Fragen der
Gemeinschaftskunde auch parteiinterne
Auswirkungen für ihn haben werde. Eine
Vorstellung, die obzwar nicht ganz rich-
tig, sich doch ganz gut in meinen Plan ein-
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fügte. Da ich unseren Kultminister kenne,
überschätze ich freilich die Bedeutung sei-
nes Willens für die Verwirklichung von
praktischen Zielen nicht.“ 24

Umdenken im Ministerium

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Ent-
wurf des Ausschusses sowie die von Bes-
son erwähnten Geschehnisse Simpfendör-
fer nachdenklich gestimmt und mögli-
cherweise ein Umdenken eingeleitet hat-
ten. Denn in der November-Ausgabe 1955
der Zeitschrift des baden-württembergi-
schen Rings politischer Jugend veröffent-
lichte er einen Artikel mit dem Titel
„ Staatspolitische Erziehung“ . In diesem
Artikel nahm Simpfendörfer befürwor-
tenden Bezug auf den Entwurf und er-
wähnte lobend dessen Verfasser Eschen-
burg und Bergstraesser. Vor allem aber
distanzierte er sich von den „ nicht weni-
gen“  Vertretern der Schule, „ die der Auf-
fassung sind, es genüge für die Übermitt-
lung staatsbürgerlicher Kenntnisse, wenn
Gemeinschaftskunde als Prinzip in den
Unterricht eingeführt werde, ein beson-
deres Unterrichtsfach ‚Gemeinschaftskun-
de’ sei deshalb unnötig, wenn nicht gar
bedenklich.“ Simpfendörfer fuhr fort:
„ Ich bin der Auffassung, dass es nötig ist,
die Gemeinschaftskunde in der Schule so-
wohl als Unterrichtsfach als auch als
Unterrichtsprinzip durchzuführen. [...] Die
Einführung dieses Lehrfaches in unseren
Gymnasien wird zur Zeit vorbereitet. Der
Entwurf eines ‚wissenschaftlich fundier-
ten Lehrplans’ liegt vor. Er wurde unter
der hervorragenden Mitwirkung der Her-
ren Professor Dr. Eschenburg und Profes-
sor Dr. Bergstraesser ausgearbeitet. Es er-
scheint mir selbstverständlich, dass für
diesen Unterricht auch eine bestimmte
Zahl von Wochenstunden freigemacht
werden muss, wenn der von der Verfas-
sung verlangte Charakter des ordent-
lichen Lehrfaches gesichert werden soll.
Freilich, auch mit dem hervorragendsten
Stoffplan und mit der ausreichenden
Stundenzahl ist die Kardinalfrage, die
Lehrerfrage, nicht gelöst. Ich begrüße da-
her den von den Herren Dr. Eschenburg
und Dr. Bergstraesser gemachten Vor-
schlag einer Übergangsregelung als gute
Diskussionsgrundlage.“ 25

Wie sich einem Brief Eschenburgs an Berg-
straesser vom 1. Februar 1956 entnehmen
lässt, war es vermutlich im Januar 1956 zu
einer Besprechung Simpfendörfers mit ih-
nen beiden über die Gemeinschaftskunde
gekommen. In diesem Gespräch muss der
Kultusminister seine Einwilligung zu den
Vorstellungen des Entwurfes gegeben ha-
ben. Gleichwohl muss das Gespräch atmos-
phärisch belastet gewesen sein, weil
Eschenburg, wie er schrieb, einige Zeit zu-
vor die baden-württembergische Landes-
regierung sowie speziell das Kultusminis-
terium publizistisch angegriffen hatte,
wenn auch nicht in Angelegenheiten der
Gemeinschaftskunde. Eschenburg stellte
im Brief Überlegungen an, was man ange-
sichts dieser Situation tun könne, die Sache
der Gemeinschaftskunde trotzdem voran-
zutreiben. Er schlug vor, dass Bergstraesser
die nächsten Schritte unternehmen sollte.
Er wolle sich etwas im Hintergrund halten,

weil Simpfendörfer aus den genannten
Gründen nicht gut auf ihn zu sprechen sei.
Eschenburg erwähnte einen weiteren
Grund dafür, sich gegenüber dem Kultus-
minister zurückzuhalten: „ Simpfendörfer
hat eine schwere Niederlage bei Gebhard
Müller erlitten. Er musste seinen Lehrplan
plötzlich zurückziehen, damit dieser den
Wahlkampf nicht belaste. Damit ist er um
das Ergebnis seiner wirklich sehr anstren-
genden Arbeit gebracht worden und hat
natürlich auch im Ministerium stark an
Autorität verloren.“ 26

Eschenburg legte Bergstraesser nahe,
Simpfendörfer einen Brief zu schreiben
und in diesem einen praktikablen Vor-
schlag zur Einführung der Gemeinschafts-
kunde an den Schule zu unterbreiten. Die-
sen Brief diktierte er Bergstraesser gewis-
sermaßen in die Feder, denn er fügte sei-
nem Brief eine entsprechende Textvorlage
bei. Die entscheidenden Passagen laute-
ten: „ Mein Kollege Eschenburg ist gleich
nach Ihrer Besprechung mit ihm und mir er-
krankt. (...) In der damaligen Besprechung
haben wir Ihnen dargelegt, dass es sich bei
dem vorgelegten Lehrplan für Gemein-
schaftskunde und Politik um ein Maximal-
programm handelt, das wahrscheinlich an
einer Reihe von Stellen der Einschränkung
bedarf. Zu diesem Zweck soll der Ausschuss
noch einmal zusammentreten. Da weitge-
hend doch praktische Erfahrungen im
Unterricht von Gemeinschaftskunde und
Politik fehlen, wurde von uns vorgeschla-
gen, dass dieser Unterricht zweistündig zu-
nächst in einer kleineren Anzahl von aus-
gewählten Schulen erteilt werden soll.
Eine Ministerialkommission soll diese Schu-
len auswählen unter dem Gesichtspunkt,
dass an diesen geeignete Lehrkräfte vor-
handen sind. Wir haben dabei an ungefähr
20 höhere Schulen im gesamten Land ge-
dacht. Die Auslese soll in der Weise vorge-
nommen werden, dass dies für die mit die-
sem Unterricht betrauten Lehrer eine Aus-
zeichnung bedeutet. Es wäre allerdings er-
forderlich, dass in diesen Schulen, insofern
Änderungen des bestehenden Lehrplans
vorgenommen werden, der Unterricht
zweistündig zunächst in der 6. und dann in
der 8. Klasse27 erfolgen kann. Die Lehrer,
die diesen Unterricht geben, sollten von
Zeit zu Zeit mit Mitgliedern des Ausschus-
ses zusammentreffen, um deren Erfahrung
für die Ausgestaltung des endgültigen
Lehrplans nutzbar zu machen.“ 28

Erprobung des Lehrplans für
Gemeinschaftskunde und Politik

Die vierte Sitzung des Ausschusses für
Staatsbürgerliche Erziehung im April 1956
fand in einer entspannten Atmosphäre
statt. Denn der Ausschuss hatte den Kon-
flikt mit dem Kultusministerium im Kern
für sich entschieden. Eschenburg stellte in
seinem Situationsbericht fest, dass das Mi-
nisterium auf seinen und Bergstraessers
Vorschlag hin angeordnet hatte, „ durch
ausgesuchte Lehrer in einer Reihe von Hö-
heren Schulen den Unterricht in ‚Gemein-
schaftskunde und Politik’“  einzuführen.
Diese Lehrer seien bereits zu einer Weiter-
bildungstagung eingeladen worden, auf
der er und Bergstraesser über den Lehr-
plan referieren würden.

Der Ausschuss verabschiedete eine an das
Kultusministerium adressierte Resolution,
in der zunächst die Entscheidung begrüßt
wurde, das neue Fach auf der Basis des
vom Ausschuss empfohlenen Lehrplans
erproben zu lassen. Die Resolution mahn-
te darüber hinaus bestimmte organisato-
rische Maßnahmen zur Durchführung des
neuen Unterrichts an. Die entscheidende
Forderung lautete: „ Die Erprobung der
von dem Ausschuss entworfenen Lehrplä-
ne und die damit verbundenen Aufwen-
dungen haben nur dann Sinn, wenn der
Entschluss gefasst wird, für die Fächer ‚Ge-
meinschaftskunde und Politik’ je zwei
Stunden in der 6. und 8. Klasse als Pflicht-
stunden in Anspruch zu nehmen. Diese
grundsätzliche Entscheidung gilt sowohl
für das durchzuführende Experiment als
auch für die Ausdehnung des Unterrichts
in ‚Gemeinschaftskunde und Politik’ nach
seinem Abschluss. Der Ausschuss bittet da-
her aufs dringendste, die in seiner Sitzung
vom März 1955 noch offen gebliebene
Frage der Stundenzahl zum Abschluss zu
bringen, und weist darauf hin, dass nach
allgemein anerkannten Erfahrungen der
Pädagogik die von ihm für notwendig er-
achtete Stundenzahl von je zwei Pflicht-
stunden das tatsächliche Minimum des Er-
forderlichen darstellt.“ 29

Der Ausschuss widmete sich schließlich
noch einer weiteren Beratung des im Ent-
wurf bereits weitgehend skizzierten Lehr-
plans für das Gymnasium. Diese Beratung
sollte dem Entwurf die endgültige Fas-
sung geben. Das Ergebnis der Überarbei-
tung trug dann den neuen Titel „ Theore-
tische Grundlagen und Richtlinien zu ei-
nem Lehrplan für das Unterrichtsfach ‚Ge-
meinschaftskunde und Politik’ in den
Gymnasien. Ausgearbeitet vom Ausschuss
für Staatsbürgerliche Erziehung im Auf-
trag des Kultusministers“ . In diesem Pa-
pier findet sich auf Seite 3 die Erwähnung,
dass „ der Kultusminister inzwischen eine
Entscheidung getroffen hat“ , je zwei Wo-
chenstunden in der Mittel- und Oberstufe
als „ Pflichtstundenzahl“  einzuführen.30

Versöhnlicher Schlussstrich unter die
Kontroversen

Im Juli 1956 fand eine Sitzung des baden-
württembergischen Landesschulbeirates
statt. Eschenburg und Bergstraesser wa-
ren eingeladen worden, um das neue
Unterrichtsfach vorzustellen. Dem Proto-
koll dieser Sitzung lässt sich entnehmen,
dass beide die Legitimation der Gemein-
schaftskunde in den Mittelpunkt ihrer
Ausführungen stellten, dabei aber unter-
schiedliche Schwerpunkte setzten.31

So legte Eschenburg das Gewicht eher auf
die Kenntnis von Institutionen und Verfah-
ren der politischen Ordnung: „ Diese Dinge
müssen ganz systematisch gelernt wer-
den. (...) Immer wieder müssen Institu-
tionen und Verfahren erklärt werden.“ 32

Die Quintessenz der Darlegungen Eschen-
burgs fasste das Protokoll so zusammen:
„ Politische Bildung gibt einen erheblichen
Beitrag zur Entwicklung und Stabilisierung
des Staates; Demokratie ist nur wirksam zu
machen, wenn wir sie bildungsmäßig fun-
damentieren; demokratische Ordnung ist
nur möglich durch politische Bildung.“
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Bergstraesser konzentrierte sich eher auf
die Herausbildung der politischen Urteils-
fähigkeit.33 Es gehe dem Fach nicht ledig-
lich darum, Grundkenntnisse zu vermit-
teln, sondern vor allem um die Vermitt-
lung der Fähigkeit, politisch zu denken.
Dies verhindere, dass der Einzelne „ blind
dieses oder jenes“  wähle. Aufgabe sei es
zu lernen, „ die Gegebenheiten von der
Sache her zu verstehen und nicht auf eine
falsche Parole hin sich zu falschen Schlüs-
sen verleiten zu lassen.“
Minister Simpfendörfer kommentierte
auf der Sitzung des Landesschulbeirates
das neue Unterrichtsfach mit den Worten:
„ Politische Erziehung und Bildung sind
für unseren Staat schicksalhaft –  ein Blick
nach dem Osten zeigt uns ein Schulwesen,
das man als politische Bekenntnisschule
ersten Ranges bezeichnen kann. (...) Aus
dieser Tatsache müssen die notwendigen
Folgerungen gezogen werden. (...) Wir
wollen unsere Jugend auch in politischer
Hinsicht zu Verantwortungsfreudigkeit
erziehen; sie soll den Mut zu einer klaren
politischen Überzeugung haben und die-
se Überzeugung auch vertreten wollen,
gegründet auf dem Wissen, das im Ge-
meinschaftskunde-Unterricht vermittelt
wurde.“
Diese Sätze des Ministers zogen einen ver-
söhnlichen Schlussstrich unter die Kontro-
versen, die der Ausschuss für Staatsbür-
gerliche Erziehung mit dem Kultusminis-
terium ausgetragen hatte.34 In der an-
schließenden ausführlichen Aussprache
fand das neue Fach ungeteilte Zustim-
mung des Landesschulbeirates.
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34 Der an der Evangelischen Akademie in Bad Boll täti-
ge Sohn des Ministers, Pfarrer Werner Simpfendörfer,
bat Bergstraesser im Frühjahr 1958 um einen Beitrag zu
einer Festschrift zum 70. Geburtstag Wilhelm Simpfen-
dörfers. Werner Simpfendörfer schrieb: „ Es wäre be-
sonders schön, wenn Sie einige Gedanken zur politi-
schen Bildung ausführen könnten, deren Intensivie-
rung besonders auf dem Schulsektor ein besonderes
Anliegen meines Vaters gewesen ist. Vielleicht können
Sie gerade auf die Entwicklung in Baden-Württemberg
Bezug nehmen?“  (Schreiben vom 4.4.1958. Universi-
tätsarchiv Freiburg, Bergstraesser-Nachlass, B 204/170,
2 Seiten.)Bergstraesser kam dieser Bitte nach. In seinem
Beitrag lobte er Simpfendörfers Bemühungen um die
Politische Bildung. Nur an einer Stelle sprach er, diplo-
matisch verschlüsselt, einen der Streitpunkte mit dem
Minister an. Er erwähnte, dass die politische Bildung
nicht allein dem Schulleben überlassen bleiben dürfe.
Vgl. Arnold Bergstraesser: Politische Bildung in Baden-
Württemberg, in: Wirken solange es Tag ist. Festgabe
zum 70. Geburtstag für Wilhelm Simpfendörfer. O.O.
1958, S. 47-53, hier: S. 48.
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Die Geschichte der CDU

Frank Bösch
Macht und Machtverlust –  Die Geschichte
der CDU 
Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart/
München 2002
311 Seiten, 19.90 Euro

Dass sich die Gegenwart und Zukunft ei-
ner Partei aus ihrer Vergangenheit er-
klärt, trifft wohl auf keine deutsche Partei
mehr zu als auf die CDU. So bleibt bei-
spielsweise die so genannte „ Tafelsilber-
debatte“ , also die Diskussion, wie ange-
sichts der aufeinander folgenden Wahl-
niederlagen auf Bundesebene mit den
tradierten Werten und Grundeinstellun-
gen der Partei zu verfahren sei, dem inter-
essierten Zeitgenossen ohne die Ausei-
nandersetzung mit der Parteigeschichte
letztlich unverständlich. Dieser Zusam-
menhang bzw. die Notwendigkeit, den
Blick in die Vergangenheit zu richten,
zieht sich wie ein roter Faden durch das
gesamte Buch von Frank Bösch.
Der Autor begleitet die Partei über einen
Zeitraum von fast sechs Jahrzehnten und
untergliedert sein Werk, aus Gründen der
Übersichtlichkeit, in sechs Kapitel. Im Ein-
zelnen sind dies (1.) Programm, Politik
und Selbstverständnis, (2.) Parteiführung
und Parteiorganisation, (3.) Die Finanzen
der CDU, (4.) Gesellschaftsbindung und
Wahlerfolge, (5.) Die CDU und die Frauen
und schließlich (6.) Rückblick –  Der Wan-
del der CDU. Letztgenanntes Kapitel fasst
wesentliche Aussagen des Buches zusam-
men, schließt mit einer Art Ausblick in die
Zukunft und benennt zentrale Herausfor-
derungen, vor der die CDU derzeit und in
näherer Zukunft steht bzw. stehen wird.
Die zentralen Aussagen der einzelnen Ka-
pitel lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen:
Die programmatische Arbeit der CDU
(vom Ahlener Programm von 1947 bis zur
Neuen Sozialen Marktwirtschaft von
2001), so Bösch, zeichnet sich durch ein
Wechselspiel von Aktivität (Oppositions-
zeiten) und Passivität (Regierungszeiten)
aus. Solange die CDU an der Macht war,
ersetzte pragmatische Regierungsfixie-
rung weiter reichende inhaltlich-pro-
grammatische Debatten, fand sich die
Partei hingegen in der Opposition wieder,
so wurde wiederholt der Versuch nach ei-
ner programmatischen Neuausrichtung
bzw. Modernisierung der Partei unter-
nommen (bis zum nächsten Wahlerfolg).
Der Umstand, dass teilweise ambitionier-
te und zukunftsweisende Entwürfe ent-
weder in der Schublade verschwanden
oder bis zur Unkenntlichkeit verwässert
wurden, ist auch auf die parteiinterne
Heterogenität zurückzuführen, die eine
einheitliche Linie, jenseits von Sozialer
Marktwirtschaft und dem christlichen
Menschenbild, in vielen Fällen nahezu un-
möglich machte. Somit blieb die Partei,
trotz zaghafter inhaltlich-programmati-

scher Erneuerung doch im Wesentlichen
dem Grundsatz des Bewahrens und Si-
chern verpflichtet (als kleinstem gemein-
samen Nenner) und definierte sich, neben
der Regierungsarbeit, eher durch die Ab-
lehnung bzw. Skepsis gegenüber vor-
schnellen Veränderungen und Programm-
entwürfen der politischen Opposition.
Die obigen Aussagen treffen im Großen
und Ganzen auch auf den Themenkom-
plex Parteiführung und Parteiorganisa-
tion zu. Handlungsdruck entstand immer
dann, wenn sich die Partei aufgrund von
Wahlniederlagen in einer Krise befand
bzw. Defizite nicht mehr von der täg-
lichen Regierungsarbeit überdeckt wur-
den. Auch hier gilt also, dass Oppositions-
zeiten eine Art Gelegenheitsstruktur für
Reformmaßnahmen bildeten. Bezogen
auf die Parteiführung lässt sich rückbli-
ckend konstatieren, dass es auch der CDU
nicht gelang, die Paradoxie zwischen in-
nerer Geschlossenheit/Führungsstärke ei-
nerseits und innerparteilicher Demokratie
bzw. Meinungsvielfalt aufzulösen. Auf-
grund der angesprochenen Heterogenität
der Mitgliedschaft und des Führungsper-
sonals (verschiedene Parteiflügel, mächti-
ge Landesfürsten etc.) war die CDU sogar
besonders schlecht auf diese Herausforde-
rung vorbereitet. Schwache Vorsitzende
konnten die Partei nicht auf ein geschlos-
senes Erscheinungsbild einschwören, wäh-
rend starke Vorsitzende langfristig das
Herstellen der Geschlossenheit mit einer
internen Strukturverarmung „ bezahlten“ .
Das vielfach zitierte System Kohl mit all
seinen Verkrustungen und der Suspendie-
rung innerparteilicher Debatten um Ziele
und Konzepte liefert hierfür ein plasti-
sches Beispiel. 
Als eine Periode schneller Umbrüche –  für
die CDU untypisch –   sollte sich die Zeit
nach der so genannten Spendenaffäre er-
weisen. Die Aufdeckung der Finanzpraxis
der CDU der 90er Jahre und der im Raum
stehende Vorwurf der Käuflichkeit von
Regierungshandeln stürzte die Partei in
eine fundamentale Krise, die wiederum
Ausgangspunkt für Brüche mit der eige-
nen Geschichte war. Nur so lässt sich der
Übergang von Kohl zu Merkel –  unverhei-
ratet, protestantisch und aus den neuen
Ländern –  erklären. Bösch beschränkt sich
aber bei dem Themenfeld Finanzen nicht
allein auf die Spendenaffäre, sondern
zeigt auf, dass sich das Parteibewusstsein
für transparente Finanzierungsmodi erst
sehr schleichend und reaktiv herausgebil-
det hat. Ferner wird ein klarer Zu-
sammenhang zwischen der finanziellen
Situation der Bundespartei und erfolgrei-
cher politischer Arbeit (sowohl was die
Binnenorganisation als auch die Außen-
wirkung angeht) herausgearbeitet. 
Im vierten Abschnitt des Buches geht Bösch
schließlich der Frage nach, inwieweit die
CDU die Bindung an die Gesellschaft verlo-
ren hat. Dabei greift er wiederum weit zu-
rück und beschreibt, wie sich das traditio-
nelle Stammwählermilieu der Partei lang-

sam auflöst. Dabei geht es nicht nur um ei-
nen Bedeutungsverlust der aktiven Kirch-
gänger als Wählergruppe, sondern um
Stimmenverluste quer durch die Bevölke-
rung. Dies lässt durchaus den Schluss zu,
dass die CDU aufgrund der öffentlichen
Wahrnehmung immer weniger dazu in der
Lage ist, an die satten Mehrheiten von frü-
heren Zeiten anzuschließen. Der allgemein
konstatiere Verlust an langfristigen Wäh-
lerbindungen und das damit einherge-
hende Anwachsen der Wechselwähler ist
zwar nicht unbedingt ein Alarmsignal für
die Demokratie, aber doch ein beunruhi-
gendes Zeichen für die großen politischen
Parteien. Bösch sieht die zentrale Heraus-
forderung der CDU darin, sich gegenüber
neuen Wählerschichten zu öffnen, ohne
gleichzeitig ihr traditionelles Klientel zu
verunsichern. Anders formuliert, die pro-
grammatische Arbeit wird wieder an Be-
deutung gewinnen, allerdings vor dem
Hintergrund einer komplexeren Umwelt. 
Im letzten thematisch eingegrenzten 
Kapitel seines Buches behandelt Bösch
schließlich die Bedeutung der Frauen in
der CDU (oder vielmehr deren bisherige
Bedeutungslosigkeit). Rückblickend lässt
sich festhalten, dass der direkte Einfluss
von Frauen auf die Geschicke der Partei
stets sehr bescheiden war und es streng
genommen auch heute noch ist. Zwar war
es paradoxerweise gerade die CDU, die
erstmalig in der deutschen Parteienge-
schichte mit Angela Merkel eine Vorsit-
zende wählte; ansonsten befinden sich
aber kaum Frauen an strategischen
Schlüsselstellungen. Wenn Frauen Minis-
terposten auf Bundesebene übernahmen,
wie z.B. Rita Süssmuth, blieb es zumindest
bei einer Art traditionellen Aufgabentei-
lung. Frauen besetzten die Ressorts Fami-
lie, Jugend und Umwelt, die „ harten“
Schlüsselressorts blieben Männern vorbe-
halten. Um den Frauenanteil in der Partei,
insbesondere den Parteigremien zu erhö-
hen, wurde 1996 nach teilweise heftigen
Kontroversen ein „ Frauenquorum“  be-
schlossen, welches vorsah, die Frauenquo-
te auf 30 Prozent zu heben. Auch wenn
der Erfolg umstritten ist, kann ein deut-
licher Anstieg des Frauenanteils festge-
halten werden. Allerdings deckt sich der
numerische Erfolg keineswegs mit der
„ Qualität“  der besetzten Ämter, da der
Anteil der Frauen in Spitzenämtern nach
wie vor sehr gering ist. 
Zusammenfassend stellt Bösch fest, dass
die CDU eben nicht jener „ unbewegliche
Tanker“  ist. Vielmehr ist es der Partei im
Laufe der Jahrzehnte durchaus gelungen,
sich auf neue Herausforderungen einzu-
stellen und wenn nötig Reformfähigkeit
zu beweisen. Der Erfolg, so Bösch, liegt
gerade in der Tatsache begründet, dass
die Partei immer wieder ihr Profil verän-
dern konnte, ohne gleichzeitig Kernele-
mente der eigenen Gründungstradition
aufzugeben (Spagat zwischen Tradition
und Zeitgeist). Dieses Erfolgsrezept behält
auch in Zukunft seine Gültigkeit. Bösch
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identifiziert vier zentrale Felder, in denen
die Partei tätig werden muss –  die Wieder-
gewinnung der finanziellen Handlungsfä-
higkeit, die organisatorische Anpassung
an neue gesellschaftliche Strukturen, eine
vertiefte inhaltlich-programmatische De-
batte und, eng damit verbunden, das Er-
schließen neuer Wählerpotenziale. Da die
CDU auch in der Vergangenheit vor ähn-
lichen Problemen stand, schließt Bösch
mit dem Fazit, dass die Zukunft der Partei
auch in ihrer Geschichte liegt. 
Die Geschichte der CDU von Frank Bösch
bietet einen gut strukturieren, kenntnis-
reichen und gut lesbaren Überblick über
die große Volkspartei, die die Geschicke
der Bundesrepublik maßgeblich mitge-
staltet hat. Besonders überzeugend und
für die Leser und Leserinnen gewinnbrin-
gend ist die Verknüpfung von historischen
Fakten und Details mit den großen Ent-
wicklungslinien der Partei. Die griffigen
Formulierungen machen den Band zum
Lesevergnügen. Etwas knapp scheint hin-
gegen der Ausblick in die Zukunft, zumal
der Autor selber hier auf eine Reihe wei-
terer eigener Publikationen verweisen
kann. Dies schmälert den rundherum po-
sitiven Gesamteindruck aber keineswegs.
Für alle, die an der Geschichte der deut-
schen Parteien aber auch an zeitge-
schichtlichen Entwicklungen insgesamt
interessiert sind, ist die Lektüre dieses
Buch unbedingt zu empfehlen. 

Christian Steffen

Die Lebenserinnerungen von 
Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf
Über Grenzen. Lebenserinnerungen
Verlag C.H. Beck, München 2002
190 S., 25 Abb., 19,90 Euro

Man kann beinahe schon von einer Mo-
deerscheinung sprechen. Seit der Jahrtau-
sendwende nimmt die Zahl der von deut-
schen Professoren der Nachkriegsgenera-
tion verfassten Memoirenliteratur ständig
zu. Um zu präzisieren und zugleich Miss-
verständnissen vorzubeugen, sei darauf
hingewiesen, dass hier jene Hochschulleh-
rer gemeint sind, deren berufliche Karrie-
re erst nach 1945 begann, deren Kind-
heits- und Jugendjahre aber noch über
das Dritte Reich hinaus teilweise bis in die
Weimarer Republik zurückreichen. Ohne
überheblich erscheinen zu wollen, kann
man wohl schon jetzt sagen, dass der
größte Teil dieser Erinnerungs-Texte rasch
in der Versenkung verschwinden wird. Zu
den Ausnahmen wird gewiss Dahrendorfs
ungewöhnliches Memoirenwerk zählen.
Der Autor, Lord Ralf Gustav Dahrendorf,
am 1. Mai 1929 in Hamburg geboren, er-
zählt darin von Kindheit und Jugend im
Nazi-Deutschland, und er berichtet über
seine wissenschaftliche und politische
Laufbahn im Nachkriegseuropa: „ Über
Grenzen“  klingt als Leitmotiv ja bereits im
Titel an. Das Buch ist erfrischend unprä-
tentiös geschrieben. Obgleich der Autor
sich selbst als „ Glückskind“  sieht, vermei-
det er jegliches Auftrumpfen; seine Erfol-
ge sind ihm nicht zu Kopfe gestiegen.
Selbstbewusst, ohne falsche Bescheiden-

heit präsentiert sich der deutsche Libera-
le, Wahlengländer und überzeugte Euro-
päer in seinen Lebenserinnerungen. Was
die Lektüre spannend und unterhaltsam
macht, sind gerade jene auf dem Konti-
nent als typisch britisch geltenden Eigen-
heiten wie Understatement, Humor und
(Selbst-)Ironie, die überdies von geglück-
ter Assimilation zeugen.
Das wichtigste Vorbild für den Jungen
während seiner Prägephase war zweifel-
los der Vater. 1932 zum sozialdemokrati-
schen Reichstagsabgeordneten gewählt,
mit Julius Leber, dem Chef der Unter-
grund-SPD, befreundet, beteiligte sich der
Vater aktiv am bürgerlichen Widerstand
gegen Hitler. Nach dem 20. Juli 1944 wur-
de er verhaftet; von Freislers Volksge-
richtshof abgeurteilt, überlebte er das
Kriegsende im Zuchthaus. Für den Sohn ist
die Welt des Vaters bis heute „ der Inbe-
griff des Guten in der deutschen Tradi-
tion“ . Von ihm hat er gelernt, dass auf-
rechter Gang und selbstverständlicher An-
stand auch unter totalitären Regimes
möglich sind. Welcher deutsche Jugendli-
che hatte schon das Glück einen Vater zu
haben, der den Anfechtungen der Zeit
nicht erlag, der sich unter dem NS-Terror-
regime in keiner Weise kompromittierte,
dem es in einer Zeit privater und politi-
scher Amoral gelang, seine Würde zu be-
wahren. Auf einen solchen Vater konnte
man stolz sein; er war genau das, was 
ein Heranwachsender zur Orientierung
brauchte. Das Vorbild des Vaters wirkte so
stark, dass sich der Sohn seinerseits im Wi-
derstand engagierte. Mit einigen Freun-
den gründete er den Freiheitsverband Hö-
herer Schüler Deutschlands (FHSD). Die
zehn Tage Einzelhaft, die ihm das Verfas-
sen von Anti-Hitler-Flugblättern Ende
1944 einbrachte, seien gewiss nicht das
Schlimmste, was Menschen in einem Jahr-
hundert der Verfolgung zustoßen könne,
in ihm jedenfalls habe diese Erfahrung ei-
nen „ fast klaustrophobischen Drang zur
Freiheit (...) geweckt“ . Wie hoch der Wert
einer solchen demokratischen Sozialisa-
tion einzustufen ist, zeigt der Vergleich
mit der damals üblichen Normalvariante
einer Erziehung im Sinne des NS-Staates.
(Vgl. die –  im übrigen ebenfalls sehr le-
senswerten –  autobiografischen Aufzeich-
nungen des Napola-Zöglings und späte-
ren Tübinger Geschichtsprofessors Die-
trich Geyer: Reußenkrone, Hakenkreuz
und Roter Stern. Ein autobiografischer Be-
richt. Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 1999.)
Abgesehen vom Vater nennt Dahrendorf
nur noch den Sozialphilosophen Karl Pop-
per als ähnlich prägendes Vorbild. Pop-
pers Buch Die offene Gesellschaft und ihre
Feinde –  erstmals 1945 erschienen –  hat
ihn tief beeindruckt. Bis heute sieht er in
der Begegnung mit Popper ein Schlüssel-
ereignis seines Lebens. Angesichts dieser
Wertschätzung verwundert es kaum, dass
er den Ort des Zusammentreffens auch
ganz privat zu seiner Lebenswelt hochsti-
lisierte; schließlich ist er an der London
School of Economics and Political Science
nicht nur Popper begegnet, sondern hier
nahmen auch seine beiden Ehen ihren
Ausgang. Kein Zweifel, England ist Dah-
rendorfs zweite Heimat geworden. Dort

hatte er bereits Anfang der fünfziger Jah-
re studiert und die Kontakte dorthin im-
mer gepflegt. Seine englische Karriere be-
gann im Jahr 1974 mit der Berufung zum
Rektor der LSE –  also jener Hochschule,
deren Student er bereits gewesen war. Die
Reihe der ehrenvollen Berufungen setzte
sich fort mit dem Amt des Warden am Ox-
forder St Antony’s College. Den Gipfel er-
reichte seine englische Karriere mit der Er-
hebung in den Adelsstand durch Eliza-
beth II.; seit 1993 ist er als Baron of Clare
Market in the City of  Westminster Mit-
glied des Oberhauses.
Dabei darf man nicht übersehen, dass die
englischen Jahre doch nur den Höhe-
punkt und krönenden Abschluss jenes ra-
santen Aufstiegs bildeten, der 1957 mit
dem Privatdozenten der Universität Saar-
brücken begonnen hatte. Um die wich-
tigsten Stationen seiner „ kontinentalen“
Karriere in Erinnerung zu rufen: Er lehrte
in Tübingen und Konstanz Soziologie, er
gehörte als Parlamentarischer Staats-
sekretär der Regierung Brandt-Scheel an,
und er übernahm das Amt eines Europäi-
schen Kommissars in Brüssel. Beide Karrie-
ren Lord Dahrendorfs –  die wissenschaftli-
che wie die politische –  verliefen überaus
erfolgreich. Fleiß, Tüchtigkeit und Glück
ergänzten sich bei ihm vorzüglich und ver-
stärkten sich wechselseitig. Wie kaum ein
anderer hat er es verstanden, die Chancen
der Stunde Null nach Kriegsende für sich
zu nutzen: Zwei Studienabschlüsse jeweils
mit Promotion, in Hamburg ein Philolo-
gie- und in London ein sozialwissenschaft-
liches Studium. Insbesondere die Entschei-
dung für die Soziologie sollte sich als
Glücksgriff erweisen. Dieses relativ junge
Fach, das sich an deutschen Universitäten
erst nach 1945 dauerhaft etablieren konn-
te, bot im Vergleich zu den bereits beste-
henden Fächern günstigere Aufstiegs-
möglichkeiten, bessere Karrierechancen
und interessantere Aufgaben. Mit der Ein-
richtung von Soziologie-Lehrstühlen soll-
te dem Mangel an gesellschaftsbezogener
Forschung abgeholfen werden. Hinzu
kam, dass noch bis in die siebziger Jahre
sowohl mit der Lehre als auch mit dem
Studium des neuen Faches hohes Prestige
verbunden war. Auf jeden Fall kann man
sagen, dass Dahrendorfs Entscheidung für
die Soziologie für beide Seiten glücklich
und vorteilhaft war. Von den Soziologie-
professoren der ersten Stunde –  allesamt
bedeutende Gelehrte wie Helmut Schels-
ky, Arnold Gehlen, Theodor W. Adorno,
Max Horkheimer, M. Rainer Lepsius –  war
Dahrendorf der jüngste und wohl auch
der bekannteste. So nebenbei schrieb er
eine Reihe wissenschaftlicher Bestseller:
Pfade aus Utopia, Homo Sociologicus, Ge-
sellschaft und Demokratie in Deutschland.
Man kann wohl ohne Übertreibung sa-
gen, dass er gemeinsam mit liberalen Po-
litologen oder –  wie es damals hieß - Poli-
tikwissenschaftlern wie Theodor Eschen-
burg, Dolf Sternberger und Karl-Dietrich
Bracher zu den geistigen Gründungsvä-
tern der neuen deutschen Demokratie ge-
hörte.
Die Gesellschaft hat Dahrendorf viel ge-
geben. Bereits mit einunddreißig Jahren
war er zum Ordinarius bestellt worden.
Nun lag es an ihm zurückzuzahlen –  und er
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ist dieser Verpflichtung wie kaum ein an-
derer –  vielleicht mit Ausnahme seines 
früh verstorbenen Konstanzer Kollegen,
des Politikwissenschaftlers Waldemar Bes-
son –  mit Freude nachgekommen. Ohne
borniertes Wissenschaftsverständnis und
Gelehrtendünkel, auch ohne Berührungs-
ängste näherte sich der liberale Meritokrat
der Politik: Er beriet den baden-württem-
bergischen Ministerpräsidenten Kiesinger
ebenso wie er mit Akteuren der Studen-
tenbewegung diskutierte –  z.B. mit Rudi
Dutschke auf dem Dach eines Fernseh-
Übertragungswagens vor der Stadthalle 
in Freiburg. Er unterstützte die Politik
Brandts. „ Mehr Demokratie wagen“  war
auch seine Devise. Sein Interesse galt vor al-
lem der Bildungspolitik. Er forderte Chan-
cengleichheit und Bildung als Bürgerrecht.
Für das Land Baden-Württemberg verfas-
ste er den richtungweisenden Hochschul-
gesamtplan; er war Mitbegründer der Kon-
stanzer Universität –  nach großem Vorbild
als Klein-Harvard am Bodensee gedacht. Er
scheute sich nicht, Mitglied einer politi-
schen Partei zu werden. Obgleich familiär
der SPD verbunden, wurde der Aufsteiger
FDP-Mitglied –  ein Umstand, der seiner Po-
litikerkarriere förderlich war. 
Sein praktisch-politisches Engagement
und wohl mehr noch seine liberale Ge-
sprächsbereitschaft gegenüber der rebel-
lischen Studentenschaft waren wohl auch
der Grund für die wachsende Kritik an
Dahrendorf aus dem Lager der hochkon-
servativen Professorenschaft. Es ist gewiss
kein Zufall, dass mit dem Abflauen der Re-
formpolitik Mitte der siebziger Jahre das
Interesse an der Politik bei ihm nachließ.
„ Politik als Beruf“  war mitnichten das,
was Dahrendorf sich für den Rest seiner
tätigen Jahre gewünscht hätte.
Seine Lieblingsrolle ist zweifellos die des
unabhängigen zeitkritischen Intellektuel-
len, der die großen geistig-politischen
Auseinandersetzungen der Zeit nicht nur
verstehen kann, sondern sich auch aktiv
an ihnen beteiligt, aber dennoch nicht der
Versuchung erliegt, Partei zu ergreifen
bzw. sich einem Lager hinzugeben. Solche
Universalgenies nennt Dahrendorf nach
dem Vorbild des großen Rotterdamer Hu-
manisten „ Erasmus-Menschen“ . Unter sei-
nen Zeitgenossen finden sich nur wenige
Gelehrte, denen er dieses Prädikat zubilli-
gen würde; er nennt hier nur drei Namen:
Raymond Aron, Isaiah Berlin und Karl
Popper. Wie es sich für einen Gentleman
gehört, lässt er es offen, ob auch er selbst
ein solcher „ Erasmus-Mensch“  ist.

Caspar Ferenczi

Vom Proletariat zur Neuen Mitte

Franz Walter
Die SPD. Vom Proletariat zur Neuen Mitte
Alexander Fest Verlag, Berlin 2002
283 Seiten, 24,90 Euro

Franz Walter, Jahrgang 1956, Professor
für Politikwissenschaft an der Universität
Göttingen, stellt in 14 Kapiteln die fast
150-jährige Geschichte der SPD als ein
Stück deutscher Gesellschaftsgeschichte
dar. Im ersten Kapitel (Anfänge: Vom 
Gesellenprotest zur Arbeiterbewegung)

zeigt Franz Walter zentrale Grundlagen
der frühen Sozialdemokratie auf. Am An-
fang stand das Zusammenwirken von bil-
dungsbeflissenen Handwerksgesellen und
gesellschaftlich eher randständigen, poli-
tisch aber ehrgeizigen Intellektuellen wie
Ferdinand Lassalle (1825-1864). Für den
Begründer der sozialdemokratischen Ar-
beiterbewegung war sozialistischer Fort-
schritt mit dem allgemeinen Wahlrecht
und Organisation verbunden. Der Auf-
und Ausbau der „ Organisation stand über
Jahrzehnte, ja fast ein Jahrhundert lang
im Mittelpunkt des Denkens und Tuns so-
zialdemokratischer Aktivisten. Sie erwies
sich als das Herz –  wenn nicht gar der
Selbstzweck –  aller sozialdemokratischer
Anstrengungen“  (S. 13).
Spannungen gab es aber schon von Be-
ginn an. Da war zunächst die Kluft zwi-
schen ungelernten und gelernten Arbei-
tern, da die Sozialdemokratie „ Bewegung
und Partei der disziplinierten, ehrgeizi-
gen, aufstiegswilligen Arbeiter“  (S. 14)
war. Ferner kam es zu innersozialistischen
Flügelkämpfen und Spaltungen. So bil-
dete sich nach der Gründung des „ Allge-
meinen Deutschen Arbeitervereins“  (1863)
eine zweite eigenständige Formation, 
die „ Sozialdemokratische Arbeiterpartei“
(1869 in Eisenach) mit August Bebel und
Wilhelm Liebknecht an der Spitze. Dieser
zweite Flügel „ war weniger zentralistisch,
weniger autokratisch als der von Lassalle
geformte. Im übrigen unterschied man
sich in der nationalen Frage: Die Lassalle-
aner hielten zu Preußen, die Richtung Be-
bel/Liebknecht bevorzugte die großdeut-
sche Lösung“  (S. 14). Staatliche Repressio-
nen und die wirtschaftliche Krise der frü-
hen 1870er Jahre einte schließlich die So-
zialdemokratie: 1875 wurde die Sozialisti-
sche Arbeiterpartei Deutschlands in Go-
tha gegründet. Walter versteht diese Ent-
wicklung als „ eine wirklich neue soziale
Bewegung von Arbeitern, nicht von Ge-
sellen“  (S. 9; Hervorhebung im Original).
Im zweiten Kapitel (Im Kaiserreich: Revo-
lutionäre Zukunftsträume und pragmati-
sche Gegenwelt) schildert Franz Walter
die Verbreitung marxistischer Ideen und
Begrifflichkeiten aufgrund des massiven
politischen und ökonomischen Drucks so-
wie der gesellschaftlichen Stigmatisie-
rung, die die Sozialdemokratie zwischen
1878 und 1890 erlebte. Karl Kautsky
(1854– 1938) lieferte die entscheidenden
theoretischen Stichworte. Es war jene
„ Mischung aus Religionsersatz und Wis-
senschaftsanspruch, die damals gerade
die Elite der sozialdemokratischen Fachar-
beiter faszinierte“  (S. 19). So kommt Wal-
ter bei Betrachtung des Sozialistengeset-
zes von Bismarck zu dem Ergebnis, dass
die Arbeiterbewegung einerseits stärker
nach links gerückt wurde. Auf der an-
deren Seite haben eben „ die Jahre der
Unterdrückung –  paradoxerweise und na-
türlich –  aber auch die moderaten und re-
formistischen Grundströmungen inner-
halb der deutschen Sozialdemokratie ge-
fördert“  (S. 21f.). Das prägte die Sozialde-
mokraten auf lange Zeit: Wahlkämpfe,
Wahlen, parlamentarische Arbeit, Spezi-
alwissen und Fachkompetenz –  das hatte
in der Partei höhere Bedeutung als der
Gedanke an die revolutionäre Massenak-

tion oder gar die Spekulation auf den Bar-
rikadenkampf.
Franz Walters Ausführungen zur Entste-
hung und Entwicklung des „ Funktionärs-
typus“  sind schlüssig und spannend zu
verfolgen. Er zeigt auf, dass gerade die
Krankenversicherungen gegen Bismarcks
Absicht zur Integration der Sozialdemo-
kratie beitrugen, indem sozialdemokrati-
sche Aktivisten in den Verwaltungsgre-
mien, Aufsichtsräten und Vorständen der
Ortskrankenkassen oftmals die hauptamt-
lichen Positionen besetzten. Das ließ in
der Arbeiterbewegung einen „ Typus von
Funktionär entstehen, den es auch in den
Gewerkschaften gab, der sich an der so-
zialen Wirklichkeit orientierte, die Bedin-
gungen der Gegenwart verändern wollte
und tatsächlich einiges an Fortschritten
und Verbesserungen erreichte. Dieser
Funktionärstypus lebte in den Strukturen
der Gesellschaft, verteidigte sie schon in
Teilen, neigte jedenfalls nicht mehr zu re-
volutionären Visionen, brauchte keine
kühnen Heilsversprechen und suchte nicht
den Fundamentalwandel. Mithin trieb er
die Vergewerkschaftung, die Sozialver-
kassung der Arbeiterbewegung voran“
(S. 25; Hervorhebung im Original). Das
Netz der Kultur- und Umfeldorganisatio-
nen wurde noch dichter, der Ausbau des
Parteiapparats schritt weiter voran. Die
Mitgliederrekrutierung war ein weiteres
wichtiges Moment: die SPD wandelte sich
zwischen 1900 und 1914 vom Wahlverein
zur schlagkräftigen Massenpartei. Zudem
vollzog sich in der Parteielite ein ein-
schneidender Generationswechsel: Der
„ Typus Ebert, in den 1870er-Jahren gebo-
ren, kam nach oben und wurde allmählich
wichtiger als der Typus Bebel aus der
1840er-Kohorte. Der Organisator und Se-
kretär löste gewissermaßen den Agitator
und Tribun ab“  (S. 29). 
Franz Walter verwehrt sich jedoch gegen
die Bezeichnung „ Oligarchisierung“ , „ Bü-
rokratisierung“  oder gar „ Verbonzung“
der Partei. Diese Polemik sei im Kern „ we-
der historisch angemessen noch gerecht,
denn mehr als hundertfünfzig bis zwei-
hundert vollbesoldete Sekretäre und An-
gestellte gab es in den Parteibüros der
deutschen Sozialdemokratie auch gegen
Ende des Kaiserreichs noch nicht“  (S. 33).
Aber auch die Gleichung „ Proletariat =
Arbeiterbewegung = Sozialdemokratie“
wäre zu einfach: „ Religiöse Prägungen,
ländlich-agrarische Mentalitäten, ethni-
sche Zugehörigkeiten oder regionale Eig-
entraditionen standen oft quer zu einem
sozialdemokratischen Engagement, auch
in der Arbeiterschaft“  (S. 40). Nun häuften
sich auch die Niederlagen der Gewerk-
schaften, da die Unternehmer bei Streiks
immer entschiedener aussperrten. Und so
kommt Walter zu der Schlussfolgerung:
„ Zugang zum Führungszentrum der Ge-
sellschaft besaßen die Sozialdemokraten
nicht, und ihnen fehlte dafür auch ein
Plan, ein Konzept. Man könnte sogar 
meinen, dass sie gar nicht den Drang ver-
spürten, ins Herz der Politik vorzustoßen“
(S. 42).
In den folgenden Kapiteln (Der Erste Welt-
krieg; Die deutsche Revolution: Gespalten
und ratlos; Die zwanziger Jahre: Zwischen
Klassenmilieu und Volkspartei; Das Ende
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von Weimar: Kampf gegen Kozis und Na-
zis; Im Nationalsozialismus: Die Versu-
chung der „ Volksgemeinschaft“ ) hebt
Franz Walter zunächst die Bedeutung des
Ersten Weltkriegs als Zäsur für den bis da-
hin optimistischen, zukunftsgewissen Sozi-
alismus hervor. Der hohe moralische An-
spruch von völkerübergreifender Solida-
rität und Universalität war unglaubwürdig
geworden. Warum gab die Reichstagsfrak-
tion ihr Plazet zu den Kriegskrediten? Zu-
nächst, so Walter, war dies Folge „ eines
verengten, ja bornierten sozialpolitischen
Organisationszentrismus“  (S. 45), da die
Gewerkschaften die Entscheidung der So-
zialdemokraten vom 4.August 1914 maß-
geblich vorbereiteten. Ihr Ziel war, wäh-
rend des Krieges „ Burgfrieden“  mit Unter-
nehmen und Regierung zu halten. Doch
Franz Walter sieht einen weiteren, zentra-
leren Grund: „ Der Antizarismus war es
letztlich, der die Sozialdemokraten dazu
brachte, den Kriegskrediten zuzustimmen.
Das galt nicht nur für jene, die den Krieg als
Chance sahen, aus der ewigen Opposi-
tionspartei endlich eine ministrable natio-
nale Volkspartei der Reform zu machen,
sondern auch für jene, die den Krieg nicht
wollten, die den Burgfrieden ablehnten
und der politisch-militärischen Führung
nicht über den Weg trauten“  (S. 48). Als
Folge des Krieges kommt es zur Spaltung
der Sozialdemokratie. 
1917 trennt sich die USPD (Unabhängige
Sozialdemokratische Partei Deutschlands)
von der Mutterpartei MSPD (Mehrheits-
sozialdemokratische Partei). Ist die MSPD
für ihre Zaghaftigkeit und ihre Versäum-
nisse während der deutschen Revolution
1918/19 zu schelten? Walter verneint die
Frage mit zwei Argumenten und bietet ein
differenziertes Bild der Ereignisse an. Er-
stens blieb der Mutterpartei zwischen dem
Ende der Monarchie und den Wahlen zur
Nationalversammlung „ nicht viel Zeit, um
einen Schlüsselsektor der deutschen Volks-
wirtschaft kompetent und ohne Effizienz-
verluste zu übernehmen, um die Spitze der
Staatsbediensteten vollständig zu erneu-
ern und die Militärführung in die Wüste zu
schicken“  (S. 55). Zweitens war die Erwar-
tungshaltung ihrer Anhänger zu groß –  sie
“ verlangten mehr, erwarteten mehr, hat-
ten auch über ein halbes Jahrhundert mehr
versprochen bekommen, als die sozialde-
mokratische Minderheitspartei in der Ge-
burtsstunde der Weimarer Republik ange-
sichts einer bürgerlich-konservativen ge-
sellschaftlichen Mehrheit auf demokrati-
schen Weg realisieren konnte“  (S. 56). Und
außerdem waren die Sozialdemokraten
auf diese Situation weder politisch noch
mental eingestellt. Einzig kompetent wa-
ren sie nur auf dem Feld, auf dem sie schon
im Kaiserreich praktisch gearbeitet hatten,
in der Sozialpolitik. 
In den 1920er-Jahren erfolgte dann der
Rückzug der Anhängerschaft in das sozial-
demokratische Milieu –  Klammer zwischen
Arbeiterschaft und Partei unter Abgren-
zung von und Ausstieg aus der Politik. Die
SPD geriet in ein Dilemma. Im Kaiserreich
hatte sie noch als „ Opposition die verschie-
denen Protestbewegungen in den unteren
Schichten politisch gesammelt; als zeitwei-
lig regierende Partei der Weimarer Repu-
blik dagegen löste sie nun ihrerseits Protest

gegen sich aus, den sie selbst in Phasen 
der Opposition nicht mehr eindämmen
konnte“  (S. 75). Und ihr Verhältnis zur
KPD? Im Milieu zunächst noch bis 1928 ver-
eint, herrschte in den politischen Ansichten
eine unüberbrückbare Kluft zwischen den
beiden Strömungen, die sich dann auch so-
zialkulturell vertiefte. Doch die wahren Ur-
sachen für das Scheitern der Weimarer Re-
publik lagen nicht bei den Sozialdemokra-
ten. Entscheidend war, dass „ die bürgerli-
che Mitte sich immer weiter nach rechts
orientierte. (...) Als andere die Republik
zerstörten, standen sie, wie so oft und so
lange in ihrer Geschichte, einsam und allein
da“  (S. 93). 
Am 22. Juni 1933 wurde die SPD in Hitler-
Deutschland verboten. Am Ende des Drit-
ten Reichs war das sozialistische Milieu im
Kern geschädigt. Das System der Arbeiter-
vereine, Bindeglied zwischen den sozialde-
mokratischen Eliten und den oft eher un-
politischen Arbeitern, wurde zerstört. Die
Kriegsgeneration strebte nach privater
Ruhe und Sicherheit. In dieser Generation
–  der Kohorte Helmut Schmidts –  sollte sich
der „ altmarxistische Milieusozialismus am
wenigsten restaurieren; sie wurde zum So-
ckel der langjährigen CDU-Herrschaft in
der Bundesrepublik Deutschland“  (S. 110).
In den weiteren Kapiteln beschäftigt sich
Franz Walter mit der deutschen Nach-
kriegszeit bzw. den Entwicklungen in der
Bundesrepublik (In der SBZ: Das Debakel
des Milieus; Die Adenauer-Republik: Er-
neut im Abseits; Übergangszeit: Abschied
von der Traditionskompanie; Die sechzi-
ger Jahre: „ Beste CDU aller Zeiten“ ; Die
sozialliberale Ära: Aufbruch und Enttäu-
schung). Franz Walter arbeitet heraus,
dass sich die Ost-SPD einer Vereinigung
mit den Kommunisten letztlich aus tradi-
tioneller „ Parteidisziplin“  und Hoffnung,
Oberhand über die Kommunisten gewin-
nen zu können, nicht verweigert hat. Die
SPD im Westen war auf bundespolitischer
Ebene isoliert. 
Der charismatische Parteichef Kurt Schu-
macher (1895– 1952), so das harte Urteil,
hat mit seiner kompromisslosen Haltung,
der schroffen Einteilung in Gut und 
Böse die Mittelschichten als Wähler ver-
prellt und die Sozialdemokratie ins Ab-
seits manövriert. Unter Erich Ollenhauer
(1901– 1963) war die SPD dann „ in dieser 
Zeit –  etwas überspitzt formuliert –  zu
sehr Parteiorganisation als Selbstzweck
und zu wenig Wählerverein“  (S. 138). Es
begann die Veränderung der Struktur
(Präsidium 1958), der Wandel des Pro-
gramms (Godesberg 1959) und der Wech-
sel der Personen (Fraktionschef Herbert
Wehner; Kanzlerkandidat Willy Brandt).
Die Partei wurde zur Volkspartei mit 
Wahlsiegen. 
Zum Regierungswechsel 1969 trug die
neue Mitte aus Angestellten und Beam-
ten entscheidend bei. Die SPD wurde in
dem Jahrzehnt „ des Sozialliberalismus zur
Partei des öffentlichen Dienstes, zur Par-
tei der Lehrer und Sozialarbeiter“  (S. 191).
Das galt für die Funktionäre noch mehr als
für die Mitglieder. Die SPD entproletari-
sierte sich. Sie modernisierte sich sozial
und kehrt im Laufe der Siebziger ideolo-
gisch in die Vergangenheit zurück. Nicht
ohne Ironie schildert Franz Walter diesen

Prozess: Bei all den marxistischen Debat-
ten, welche die junge sozialdemokra-
tische Linke in jenen Jahren führte, „ kam
außer unendlich trostlosen Phrasen und
schlecht geschriebenen Pamphleten nichts
heraus; es gab keine scharfsinnige Ana-
lyse der bundesdeutschen Zustände, kein
realistisches Konzept für einen entschlos-
senen, zielgenauen und zugleich mehr-
heitsfähigen Antikapitalismus. Und doch
wurde das alles in den frühen Siebzigern
ungemein rechthaberisch, mit hochfah-
render Arroganz und abschreckender 
Humorlosigkeit vorgetragen“  (S. 192).
Studierende Neumitglieder kippten zu
später Sitzungsstunde die innerpartei-
lichen Mehrheitsverhältnisse, denn „ dann
lagen die Arbeiter und Angestellten, die
am nächsten Morgen zeitig aus den Fe-
dern mußten, längst im Bett. So eroberte
die Generation Schröder, Scharping und
Wieczorek-Zeul von unten her die Partei.“
(S. 196). 
Der Bruch von 1982/83 war radikal (Die
Jahre unter Kohl: Tanz der „ Enkel“ ). In
nur wenigen Monaten distanzierte sich
die SPD in der Opposi-tion von allen zen-
tralen Richtungsentscheidungen der Re-
gierungszeit. Helmut Schmidt, der „ mehr
politische Qualifikationen als jeder ande-
re deutsche Kanzler in der bundesdeut-
schen Geschichte“  (S. 201) besaß, war an
der Frage der Nachrüstung wie auch in
der Wirtschafts- und Sozialpolitik geschei-
tert. Nach Willy Brandt (SPD-Vorsitzender
1964-87) folgte zunächst Hans-Jochen Vo-
gel, dann Björn Engholm (1991), danach
Rudolf Scharping (1993), später Oskar La-
fontaine (1995) und Gerhard Schröder
(seit 1999). 
Die SPD war in den frühen und mittleren
Neunzigerjahren nicht mehrheitsfähig –
„ bundespolitisch deshalb so schwach und
krisengeschüttelt, weil sie in den Regio-
nen so stark war“  (S. 226f.). Am Ende der
Ära Kohls stand der Wunsch nach Erhalt
und Verteidigung des traditionellen Sozi-
alstaats. Die 130 Jahre alte Grundbot-
schaft der Sozialdemokratie „ gewann
plötzlich wieder an Aktualität, und damit
hatte die SPD die Wahl schon so gut wie ge-
wonnen“  (S. 249). Hinzu kam das Duo
Schröder/Lafontaine als Symbolfiguren
für Veränderung und Innovation bzw. Tra-
dition und Protest. Und schließlich kam
die moderne Wahlkampfführung der SPD
hinzu (die so genannte „ Kampa“ ). End-
scheidend war dann noch das Szenario ei-
ner Großen Koalition: Eine rotgrüne
Mehrheit galt in der Schlussphase des
Wahlkampfes als unrealistisch, und da-
her „ fiel es den wechselbereiten CDU-
Wählern von 1994 leichter, diesmal den
Sozialdemokraten ihre Stimme zu geben“
(S. 258). 
Im letzten Kapitel (In der Berliner Repu-
blik) bezeichnet Franz Walter die SPD als
„ stillgelegte Partei –  sie bereitet keinen
Ärger, stiftet keinen Unfrieden“  (S. 264).
Sie ist nun in der Mitte der Gesellschaft
angekommen, regierungsfähig, aber ein
wenig gesichtslos. „ Es ist nicht so sicher,
dass die Sozialdemokratie noch ein weite-
res Jahrhundert überstehen wird; die gro-
ße Botschaft hat sie jedenfalls nicht mehr.
Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht nö-
tig“  (S. 267). Thomas Schinkel
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Grundkenntnisse zum Thema Islam

Heinz Halm
Der Islam.
Geschichte und Gegenwart.
Verlag C. H. Beck, 4. Auflage 
München 2002
99 Seiten, 7,90 Euro

Das Thema Islam ist durch die weltweiten
Konflikte der letzten Jahre wieder tief in
das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit
gerückt. Das Phänomen Islamismus spukt
durch die Massenmedien, doch dabei wird
dem Konsumenten von Nachrichten und
Informationen zu diesem Thema oft ein
eher diffuses oder undifferenziertes Bild
des Islams präsentiert. Unwissenheit
scheint bei diesem Thema in weiten Krei-
sen der okzidentalen Gesellschaft immer
noch sehr verbreitet zu sein.
Hier kann Heinz Halm, Professor für isla-
mische Geschichte an der Universität Tü-
bingen, mit seinem im Jahre 2000 veröf-
fentlichen Buch: „ Der Islam. Geschichte
und Gegenwart“  Abhilfe schaffen. Halm
vermittelt auf weniger als 100 Seiten ele-
mentares Basiswissen zum Thema Islam.
Halms Werk gliedert sich hierfür in zwei
Teile. Im ersten Teil, der etwas mehr als die
Hälfte des Buches ausmacht, werden die
historischen Grundlagen und Entwicklun-
gen des Islam skizziert. Halm liefert ein
anschauliches Bild vom Leben des Prophe-
ten Mohammed, der Entstehung des 
Islam und seiner historischen Entfaltung
und legt dabei dar, wie sich die unter-
schiedlichen religiösen und regionalen
Ausrichtungen des Islam herausgebildet
haben.
Der zweite Teil des Buches ist mit „ Der Islam
im Alltag“ überschrieben und erläutert,
wie der Islam ausgeübt wird und auf wel-
che Traditionen die unterschiedlichen reli-
giösen Bräuche der Muslime zurückgehen.
Die grundlegenden Begrifflichkeiten des
Islam werden hierbei erklärt und können
über das Register auch ggf. schnell nachge-
schlagen werden. Halm geht aber auch auf
das Leben der Muslime in der Diaspora und
die Geschlechterverhältnisse in islami-
schen Gesellschaften ein.
Der Autor liefert uns eine Darstellung des
Islam aus einem sehr historischen Blick-
winkel, die geschichtlichen Ursachen und
Hintergründe der Entwicklung des Islam
werden besonders berücksichtigt. Gerade
daraus wird die islamischen Glaubensaus-
übung in der Gegenwart aber sehr gut
verständlich gemacht. Dem Leser wird die
Struktur der islamischen Religionsgemein-
schaft, der Umma, aufgezeigt, woraus er-
kennbar wird, wie absurd es ist, wenn aus
westlich/christlichem Blickwinkel Muslime
pauschalisiert und über einen Kamm ge-
schert oder gar mit Terroristen in ein Ecke
gestellt werden.
Insgesamt ist Halms Werk hervorragend
geeignet, sich einen Überblick zum The-
ma zu verschaffen. Es ist auch Lesern und
Leserinnen, die keinerlei Vorkenntnisse
haben, leicht verständlich, wird aber
gleichzeitig wissenschaftlichen Ansprü-
chen gerecht. Es lohnt daher in jedem Fall,
sich diese Buch anzuschaffen, um Wis-
senslücken zu diesem wichtigen Thema zu
schließen. Alexander Fleischauer

Ausländerpolitik und
Ausländerintegration

Stefan Luft
Mechanismen, Manipulation, Missbrauch. 
Ausländerpolitik und Ausländer-
integration in Deutschland.
Verlag Wissenschaft und Politik, 
Köln 2002
211 Seiten, 20 Euro

Die Schattenseiten der Asyl- und Auslän-
derpolitik in Deutschland aufgreifen heißt,
gegen das Schweigegebot zu verstoßen,
das den Regeln politisch korrekten Verhal-
tens entstammt. Denn die politisch kor-
rekte Sichtweise bucht die Probleme mit
Ausländern hierzulande auf das Konto der
Einheimischen, die angeblich einem latent
oder offen fremdenfeindlichen Provinzia-
lismus verfallen sind. Es überwiegt die Lite-
ratur, die die Probleme der Einwande-
rungsgesellschaft gnadenlos schönredet.
Es überwiegen in der Öffentlichkeit noch
immer diejenigen Stimmen, die versuchen,
die Debatte über eine verantwortungs-
volle Ausländer- und Integrationspolitik
mit Tabus, Denkanweisungen und Verun-
glimpfung Andersdenkender zu steuern,
oder besser gesagt: zu manipulieren. Unter
solchen Umständen ist jeder Beitrag will-
kommen, der Aufklärung bringt. Aufklä-
rung als Voraussetzung für einen Abschied
aus der selbstverschuldeten Unmündig-
keit, den sich unser Land auf ausländer-
und einwanderungspolitischem Feld nach
wie vor leistet. So oder so ähnlich könnte
die Formel lauten, auf die das in einer wohl-
tuenden Sachlichkeit geschriebene und
bereits in vierter Auflage vorliegende Buch
von Stefan Luft hinausläuft. Luft, der als
journalistisch geschulter Historiker, Politik-
wissenschaftler und ehemaliger Persön-
licher Referent des bremischen Innensena-
tors (1995-1999) für dieses Thema prädesti-
niert ist, warnt wiederholt und anhand von
eindringlichen Beispielen vor der auslän-
derpolitischen Handlungsunfähigkeit des
Staates. Diese Handlungsunfähigkeit be-
legt der Autor mit einem kaleidoskoparti-
gen Blick in alle wesentlichen Problemfel-
der der deutschen Ausländerpolitik. In vier
Kapiteln analysiert und illustriert Stefan
Luft „ die Mechanismen von Missbrauch
und Manipulation“  (S.9). Zunächst geht es
um die ungesteuerte Zuwanderung nach
Deutschland. Als Gastarbeiter ins Land ge-
holt und als „ Konjunkturpuffer“  vorgese-
hen, werden die Ausländer zu Zuwande-
rern, weil statt einer ausländerpolitischen
Konzeption der politische Zufall und kurz-
fristige Unternehmerinteressen die Rich-
tung angaben. Noch chaotischer die Lage
in der Asylpolitik. Bei wenigen anderen
Themen, so Luft, stünden die politischen
Willensbekundungen in einem so krassen
Gegensatz zu den realen Handlungsmög-
lichkeiten des Staates. Auf kaum einem an-
deren Rechtsgebiet werde so offen gegen
geltendes Recht verstoßen wie im Asyl-
recht, wo sich Asyllobbygruppen moralisch
und politisch legitimiert fühlten, den Voll-
zug demokratisch beschlossener Gesetze
zu sabotieren. Dabei gehe es ihnen nicht
um das Asylrecht für politisch Verfolgte,
sondern in Wirklichkeit um den Missbrauch
des Asylgrundrechtes als Mittel zu einer

massenhaften und ungesteuerten Einwan-
derung (S.20). In diesem Punkt aber treffen
sich die Interessen inländischer Asylunter-
stützergruppen nolens volens mit den
Interessen krimineller Schleuserbanden.
Denn wo das rechtsstaatliche Asylverfah-
ren als rassistisch, menschenverachtend
und zynisch denunziert werden darf, dort
gehören illegaler Grenzübertritt, Tricks,
Lügengeschichten, gefälschte Dokumente
und richtig gehende Vorbereitungskurse
auf das deutsche Asylverfahren nicht nur
zum Dienstleistungsangebot der Schlep-
permafia, sondern sind darüber hinaus mo-
ralisch gerechtfertigte Mittel des Wider-
stands gegen die als Unrechtsstaat ver-
leumdete Republik. Damit ist aber das Re-
pertoire erzwungener Bleibemöglichkei-
ten noch lange nicht erschöpft. Der Autor
lässt eine umfängliche Liste weiterer Mög-
lichkeiten folgen: Asylfolgeanträge und
Verfahrenstricks, Verschleierung der Iden-
tität, Scheinehe, Einschaltung von Peti-
tionsausschüssen, so genannte Altfallrege-
lungen, Kirchenasyl, so genannte Abschie-
bungshindernisse wie angebliche Krank-
heit oder Schwangerschaft usw.. Luft zi-
tiert die Berliner Ausländerbeauftragte
Barbara John mit der Feststellung, dass zu-
nehmend nicht mehr der Staat bestimme,
wer sich wie lange ohne Aufenthaltsge-
nehmigung in Deutschland aufhalten
dürfe, sondern der Zuwanderer selbst. Mit
anderen Worten: Die Widersetzlichen wer-
den am Ende mit einem Aufenthaltsrecht
belohnt. Was Wunder, wenn die Asylwirk-
lichkeit den Autor zu der ironischen
Schlussfolgerung verleitet, ob sich der aus-
ufernde Verwaltungsaufwand des Asylver-
fahrens nicht einfach dadurch verringern
ließe, dass man jeden, der kommt, auch
bleiben lässt. Bei solchen asylpolitischen
Verhältnissen versteht sich die Forderung
des Autors nach einer Überführung des
Asylgrundrechtes in eine bloß institutio-
nelle Garantie fast von selbst (S.64).
Im nächsten Kapitel nimmt sich Stefan
Luft die Integrationskrise am Beispiel der
Großstädte Duisburg, Hamburg und Ber-
lin vor. Das Leben der Türken in den 
sich selbst abschottenden Ghettos etwa
finde zwar, rein geografisch betrachtet, in
Deutschland statt, mental aber weitge-
hend in Welt und Kultur des Herkunfts-
landes. Über die sich im öffentlichen
Raum ausbreitenden Minarette, Mo-
scheen, Kopftücher und Gebetsrufe wer-
de die kulturelle Dominanz der deutschen
Bevölkerung in Frage gestellt. Die Folge
davon seien Fremdheit, Distanz und Des-
integration. Zudem verstärke sich das
fremde Milieu dadurch, dass sich große
Teile der zweiten oder bereits dritten Ge-
neration ihre Ehepartner nicht in Deutsch-
land, sondern im Herkunftsland ihrer El-
tern suchten. Damit wird, so sei hinzuge-
fügt, der Rechtsanspruch auf Familienzu-
sammenführung pervertiert und zu einem
Element der Kettenwanderung umgebo-
gen. Das wiederum verschärft die Ten-
denz zur Selbstabschottung und Integra-
tionsverweigerung zusätzlich. Keine Fra-
ge, dass die Schulen unter solchen Bedin-
gungen ihrem Integrationsauftrag eben-
falls nicht (mehr) gerecht werden können.
Verschiedenste Formen der Ausländerkri-
minalität, vom Autor ausführlich beschrie-
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ben und analysiert, sind in diesem Zusam-
menhang nur weitere Symptome der Inte-
grationskrise (S.77– 126). 
Einen überaus brisanten Beitrag zur Des-
integration leistet der organisierte Islamis-
mus in der Bundesrepublik. Die Zahl der ak-
tiven islamischen Fanatiker scheint zwar
noch überschaubar. Wie weit aber ihr Ein-
fluss auf die drei Millionen moslemischen
Einwanderer in Deutschland reicht, ist
weitgehend unklar. Ebenso wenig wie die
Frage, wo die feine Grenzlinie verläuft, auf
der der Islam als rein religiöses Bekenntnis
in eine totalitäre politische Ideologie um-
schlägt, die sich mit den Geschäftsgrundla-
gen unserer Gesellschaftsordnung nicht
verträgt. Die Tatsache, dass die islamischen
Gemeinden in der Bundesrepublik selbst
erstaunlich wenig zur Beseitigung von
möglichen Missverständnissen beitragen,
irritiert gelegentlich selbst wohlmeinende
Multikulturalisten und verschafft dem all-
gegenwärtigen Argwohn gegen diese Reli-
gion nur um so mehr Nahrung. Bei den isla-
mistischen Organisationen handelt es sich
um totalitäre Gruppen faschistoiden Zu-
schnitts, deren Ziel die Weltherrschaft des
Islam ist, mit dem Koran als Grundlage des
Staates und der Scharia als seinem Rechts-

system (S.127). Die islamische Gemein-
schaft Milli Görüs etwa verfügt über ein
weitverzweigtes Netzwerk von Unterorga-
nisationen, Wirtschaftsunternehmen, Zei-
tungen oder Fernsehkanälen, deren ge-
meinsames Hauptziel es ist, Hass auf die
nichtislamische Umwelt zu säen und die In-
tegration der islamischen Menschen in die
deutsche Gesellschaft zu verhindern
(S.130). Weiteres Kennzeichen, so der Au-
tor, sind ihre Verbindungen zu islamisch-
extremistischen Mordbanden in Algerien
und Palästina; deren Ableger in der Bun-
desrepublik operieren sinnigerweise häu-
fig unter dem Schutz des deutschen Asyl-
rechtes. Eindringlich ermahnt der Autor
Politik und Öffentlichkeit, sich offensiv mit
den Islamisten auseinander zu setzen und
den Moslems in Deutschland klarzuma-
chen, dass Islamisten nicht als ihre Reprä-
sentanten anerkennt werden (S.157). Ele-
gant rechnet der Autor zum Schluss seines
Buches mit der so genannten migrations-
politischen Fachöffentlichkeit ab, deren
Ziel die Liquidierung der deutschen Kultur-
nation durch Schaffung einer multikultu-
rellen Einwanderungsgesellschaft ist. Statt
eines offenen wissenschaftlichen Diskurses
drangsaliere sie ihre Umwelt mit der ge-

genseitigen und unablässigen Bestätigung
der eigenen Vorurteile und ideologischen
Zerrbilder (S.184– 186). 
Dreierlei macht die Lektüre der Überle-
gungen von Stefan Luft deutlich:
1. Falls unsere Gesellschaft die Probleme
der bereits erfolgten Zuwanderung nicht
energischer angeht, weitere Zuwande-
rung stoppt und Abstand nimmt von un-
tauglichem Instrumentarium, wie es das
neue Zuwanderungsrecht darstellt, wird
sie irgendwann einen unangenehm ho-
hen Preis für diese Haltung des Laissez-
faire bezahlen müssen.
2. Nur ein starker, in allen Bereichen
durchsetzungsfähiger Staat ist ein wirklich
demokratischer Staat. Et vice versa. Inso-
fern haben die Demokratiedefizite in der
Bundesrepublik bereits ein alarmierendes
Maß erreicht.
3. Stefan Luft besteht zu Recht darauf,
dass der Schlüssel zur Problemlösung in ei-
ner erfolgreichen Ausländerintegration
liegt. Allerdings ist der Integrationsbegriff
durch seinen völlig beliebigen Gebrauch
längst inhaltsleer. Stellt sich also die drin-
gende Frage: Integration ja, aber welche?
Die Antwort darauf erfordert eine eigene
Untersuchung. Berthold Löffler




